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Schlüsselzahlen  
des Konzerns

Personal per 31. Dezember 2018 2017 2016 2015 2014

Personalbestand (auf Vollzeitbasis) 189 193 197 209 217

– einschliesslich Lehrlinge 10 9 8 7 10

Erfolgsrechnung (Zahlen in Mio. CHF)

Nettoumsatz 138.7 141.2 146.2 148.3 150.8

Abschreibungen: 

– Sachanlagen 5.5 5.4 5.9 6.3 6.3

– Immaterielle Anlagen 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8

Betriebsgewinn (EBIT) 6.0 4.8 7.2 6.4 6.2

EBIT (in %) 4.3% 3.4% 4.9% 4.3% 4.1%

Nettoergebnis 6.0 5.8 5.1 5.1 5.2
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Bilanz per 31. Dezember 2018 2017 2016 2015 2014

Bilanzsumme 132.6 127.9 138.4 139.1 146.2

Umlaufvermögen 45.3 45.3 57.9 54.5 54.4

Anlagevermögen 87.3 82.6 80.5 84.6 91.8

Umlaufvermögen (in %) 34.2% 35.4% 41.8% 39.2% 37.2%

Anlagevermögen (in %) 65.8% 64.6% 58.2% 60.8% 62.8%

Fremdkapital 33.9 32.9 47.7 51.4 61.5

Eigenkapital 98.7 95.0 90.7 87.7 84.7

Fremdkapital (in %) 25.6% 25.7% 34.5% 37.0% 42.1%

Eigenkapital (in %) 74.4% 74.3% 65.5% 63.0% 57.9%

Investitionen in Sachanlagen (Ref. Mittelflussrechnung) 8.7 20.1 3.8 6.5 6.1

Bankverschuldung 5.0 3.5 12.0 17.0 26.9

Cash flow (Ref. Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit) 4.6 8.2 20.1 9.2 8.9

Aktien

Aktienkapital (Zahlen in Mio. CHF) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Anzahl der Aktien mit einem Nominalwert von CHF 5.00 330’000 330’000 330’000 330’000 330’000

Vorgeschlagene Dividende pro Aktie, in CHF 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00

Kurs am 31.12., in CHF (fiskalisch) 388.00 365.25 341.00 320.00 340.00

Börsenkapitalisierung am 31.12. (Zahlen in Mio. CHF) 128.04 120.53 112.53 105.60 112.20

Nettoergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA  
pro Aktie, in CHF

18.07 17.48 15.43 15.42 15.79
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Vorwort des 
Präsidenten

Sehr geehrte Aktionärinnen
Sehr geehrte Aktionäre

(P-M.R.) Im Namen des Verwaltungsrates der 
Groupe Minoteries SA (GMSA), möchte ich 
anlässlich der Generalversammlung vom 
07. Juni 2019 einige kurze Gedanken zum 
Geschäftsgang formulieren und einen Blick 
in die Zukunft werfen.

Im Verlaufe des Geschäftsjahres 2018 hat 
sich der Wettbewerbsdruck sehr deut-
lich verstärkt, ohne dass jedoch zu diesem 
Zeitpunkt das Adjektiv «unbarmherzig» 
angebracht wäre. Vor diesem schwierigen 
Hintergrund – unter Berücksichtigung der 
verschiedensten punktuellen Faktoren 
– kann das finanzielle Ergebnis des Ge-
schäftsjahres mit einem Reingewinn von 
CHF 6 Mio. als grundsätzlich zufriedenstel-
lend bezeichnet werden.
Mit einem Eigenkapitalanteil von 74.4%, 
der sich gegenüber dem Vorjahr marginal 
verbessert hat, kann die Bilanz als grund-
solid qualifiziert werden.

Die niedrige Verschuldung verleiht der Un-
ternehmung eine hohe Stabilität, was uns 
auch ermöglicht, die Politik der vergange-
nen Jahre weiterzuverfolgen. Mit anderen 
Worten: Wir sind offen, Wachstumschancen 
zu ergreifen, sofern sich solche Optionen in 
der Zukunft allenfalls ergeben sollten. Die 
Mühlenbranche durchläuft seit längerem 
eine Phase der Konzentration, die sich aber  
dem Ende zuneigen dürfte, zumal sich 
die Zahl der Betriebe erheblich reduziert  
hat. Die sieben grössten Mühlen der Schweiz 
decken mittlerweile denn auch rund 89% 
des Marktanteils unter sich auf.

Das politische Umfeld in welchem sich die 
Landwirtschaft und die Müllerei entwi-
ckelt, präsentiert sich auch inskünftig im 
Hinblick auf die Sicherheiten, die unser 
Land dem Agrarsektor bieten kann, als äus-
serst fragil. Dass die Interessen der agrari-
schen Wertschöpfungskette bei den politi-
schen Verantwortlichen auf offenere Ohren 
stossen werden wie dies anfangs 2019 der 
Fall zu sein scheint, ist zu hoffen. Die Land-
wirtschaft verdient es. 

Auf Unternehmensebene werden wir wei-
terhin alles daransetzen, die Technologie –  
wie auch die Effizienz – weiter zu verbes-
sern, damit wir dem Wettbewerbsdruck, 
der auch in den kommenden Jahren weiter 
zunehmen wird, gewachsen sind.

Im Namen des Verwaltungsrates danke ich 
Ihnen – sehr geehrte Aktionärinnen und Ak-
tionäre – recht herzlich für Ihre Treue und 
das Vertrauen gegenüber der GMSA. Mein 
Dank gilt auch unserem Generaldirektor, 
Herrn Marc Müller, der Geschäftsleitung 
und selbstverständlich auch allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich 
mit ihrem vorbehaltlosen Engagement zum 
kurz- wie auch längerfristigen Erfolg der 
Unternehmung beitragen.

Pierre-Marcel Revaz
Präsident des Verwaltungsrates



8

Organigramm

GENERALVERSAMMLUNG 

VERWALTUNGSRAT 

DG  –  Marc Müller

FINANZEN/
UNTERSTÜTZ- 
UNGS DIENSTE
Blaise Simon

ENTWICKLUNG/ 
QUALITÄTS- 
KONTROLLE
Valérie Vincent

VERKAUF/
MARKETING 

BESCHAFFUNG
José Dorthe

PRODUKTION
Jürg Häfeli

LOGISTIK
Jean-Michel 
Blaser

RH
Murielle Jaton
Marianne Hasler

DEUTSCHSCHWEIZ/BONVITA AG – Marcel Wächter

INDUSTRIE/STEINER MÜHLE AG – Roland Dürring

LATEINISCHE SCHWEIZ – Jacques Yerly



9

BESCHAFFUNG
Dieser Prozess zeichnet sich für die Beschaf-
fung sämtlicher Rohstoffe – einschliesslich 
des Verpackungsmaterials und den Betrieb 
der externen Silos – verantwortlich.

PRODUKTION
Die standortübergreifende Führung und 
Koordination der Verarbeitung/Veredelung 
von Weichweizen und anderem Getreide 
– einschliesslich dem technischen Dienst – 
obliegen diesem Prozess.

VERKAUF/MARKETING:
– LATEINISCHE SCHWEIZ
– DEUTSCHSCHWEIZ UND 

BONVITA AG
– INDUSTRIE UND STEINER 

MÜHLE AG
Die Bereiche Marktanalyse, Marktbearbei-
tung und die Wahrnehmung der Interessen 
der verschiedenen Absatzsegmente unter-
stehen diesem Prozess.

LOGISTIK
Die Logistik – standortübergreifend und 
national – sowie die Bestellerfassung und 
Fakturierung sind in diesem Prozess or-
ganisatorisch und führungsmässig zu-
sammengefasst.

FINANZEN/
UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE
Das Rechnungswesen der Gruppe, das Con-
trolling einschliesslich der Konsolidierung, 
die Informatikabteilung, das «Back-office», 
die Buchhaltung der verschiedenen juristi-
schen Personen und das interne Kontroll-
system unterstehen diesem Prozess. Die 
Erfassung und Prüfung der Finanzierungs-
projekte unter Einbezug der entsprechen-
den Überwachungsmechanismen werden 
in diesem Prozess ebenfalls bearbeitet.

(Die Führung und Koordination der Ent-
wicklung und Qualitätskontrolle – wie auch 
der «Ressources Humaines» – wurde ab 
01.01.2018 in Stabs-Funktionen übertragen.)

Prozesse
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I

Allgemeiner  
Geschäftsverlauf

Die Schweiz exportierte im Jahre 2018 für 233 Milliarden Franken und importierte 
für 202 Milliarden (Quelle: Jahresbericht Schweizer Aussenhandel 2018) und ist des-
halb in wirtschaftlicher Hinsicht schicksalshaft mit dem Ausland verbunden. Dass 
die Schweiz nach den USA und China allerdings der drittgrösste Exportkunde der 
EU ist – und wir damit nicht nur ein grosses Gewicht, sondern auch eine starke Ver-
handlungsmacht haben – wird von unseren Magistraten weitgehend ausgeblendet.
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1.1
GESAMTWIRTSCHAFTLICHES  
UMFELD/KONJUNKTURELLER  
HINTERGRUND
(M.M.) Der tägliche Blick auf die Entwick-
lung des Wechselkurses zwischen Euro 
und Schweizerfranken ist seit dem un-
vergesslichen 15.01.2015 (Aufhebung des 
Mindestkurses von CHF  1.20 durch die 
Schweizerische Nationalbank SNB) auch 
für Unternehmungen, die praktisch aus-
schliesslich auf dem Binnenmarkt (Mül-
lerei) tätig sind, zu einer Gewohnheit ge-
worden. Parallel mit dem Kurs vertiefen 
oder glätten sich die Sorgenfalten, zumal 
damit auch die Konkurrenzfähigkeit der 
2. Verarbeitungsstufe im Export in einem 
kausalen Zusammenhang steht. Noch ent-
scheidender wird damit aber auch der ver-
werfliche Einkaufstourismus beeinflusst, 
der dem schweizerischen Detailhandel 
nach Schätzungen nach wie vor rund 
10  Milliarden Franken Kaufkraft (Food ca. 
1/3) entzieht. Die Schweiz exportierte im 
Jahre 2018 für 233 Milliarden Franken und 
importierte für 202 Milliarden (Quelle: Jah-
resbericht Schweizer Aussenhandel 2018) 
und ist deshalb in wirtschaftlicher Hinsicht 
schicksalshaft mit dem Ausland verbunden. 
Dass die Schweiz nach den USA und China 
allerdings der drittgrösste Exportkunde der 
EU ist – und wir damit nicht nur ein grosses 
Gewicht, sondern auch eine starke Ver-
handlungsmacht haben – wird von unseren 
Magistraten weitgehend ausgeblendet.
Den Vorstandsvorsitzenden der Bertels-
mann-Stiftung (Aart Jan de Geus) veran-
lasste diese Tatsache anlässlich seines am 
31.08.2018 gehaltenen Vortrages bei der 
Jahresversammlung von economiesuisse 
(Dachverband Schweizer Wirtschaft) zur 
Aussage: «Laut dem diesjährigen Globali-
sierungsreport der Bertelsmann-Stiftung ist 
die Schweiz sozusagen der “Weltmeister” 
der Globalisierung.»

 «Kein anderes der 42 von uns 
betrachteten Länder konnte 
zwischen 1990 und 2016 so grosse 
globalisierungsbedingte Zuwächse 
beim BIP pro Kopf erzielen wie die 
Schweiz.» Dabei kommt der 
Europäischen Union (EU) – und 
innerhalb dieser Deutschland, 
sowohl beim Import wie auch im 
Exportsektor – eine absolut domi-
nierende Rolle zu, was Aart Jan de 
Geus veranlasste zu sagen: «Wenn 
die EU niest, bekommt die Schweiz 
eine Grippe.» 

Mit anderen Worten: Der Wechselkurs des 
Schweizerfrankens zum Euro wie auch der 
Gesamtzustand der Wirtschaft in der EU 
bestimmen zu einem wesentlichen Teil den 
Konjunkturverlauf in der Schweiz, weil sich 
der Binnenmarkt im Verhältnis zur Gesamt-
leistung der Wirtschaft insgesamt sehr be-
scheiden ausnimmt. Bis Mitte 2018 lag der 
Wechselkurs deutlich über CHF  1.15, mit 
Spitzen gegen CHF  1.20 in den Monaten 
April und Mai. Im 2. Semester stellte sich 
allerdings wieder eine Ernüchterung ein. 
Ende 2018 pendelte sich das Kursverhält-
nis zwischen CHF  1.12 und CHF  1.13 ein, 
was nicht das Niveau ist, das man sich für 
den Produktionsstandort Schweiz wünscht. 
Zudem zeichnet sich immer stärker ab, 
dass die Schweiz am Gängelband der EU 
drangsaliert wird, was mit der erneut be-
fristeten Erteilung der Börsenäquivalenz 
wie auch den demütigenden Bedingungen 
des institutionellen Rahmenabkommens, 
welches zur Disposition steht, zum Aus-
druck kommt. Es darf davon ausgegangen 
werden, dass sich in dieser kompromisslo-
sen Haltung der EU gegenüber der Schweiz 
auch eine innere Schwäche des Zustandes 
unserer Verhandlungspartner zeigt. Sym-
bolhaft dafür steht der sich autokratisch 
gebärdende Präsident der Europäischen 
Kommission (Jean-Claude Junker), der hin 
und wieder – aus welchen Gründen auch 
immer – Mühe hat, sich aufrecht zu halten 
und gelegentlich gestützt werden muss. 
In Frankreich ist der Stern des «Jupiters» 
(le Président de la République) längst ver-
blasst, auch wenn er unter dem Druck der 
Strasse («gilets jaunes») Milliarden von Eu-
ros zugesagt hat, ohne zu wissen, wie die-
se Zusagen vom hochverschuldeten Staat 
(2008: 1’400 Milliarden, 2018: 2’300 Mil-
liarden/ca. 100% vom BIP) finanziert wer-
den sollen. Italien wird im Hinblick auf sei-
ne sich weiter vergrössernde Schuldenlast 
(2008: 1’700 Milliarden, 2018: 2’300 Mil-
liarden/ca. 130% des BIP) mit den maroden 
Banken, welche auf einem Berg von faulen 
Krediten sitzen, und mit komödiantisch 
auftretenden Ministern gar als «neues Grie-
chenland» gehandelt. Kurzum: 

 Der Zustand der europäischen 
Gemeinschaft ist deplorabel, nicht 
zuletzt deshalb, weil den 10 
Nettozahlern (nach dem Brexit 9) in 
den EU-Etat 18 Nettoempfänger 
gegenüberstehen, die alle mehr 
oder weniger «am Tropf von 
Deutschland hängen». Schlechte 
Vorzeichen im EU-Raum sind kein 
gutes Omen für die schweizerische 
Volkswirtschaft. 

Dies deshalb, weil wir nach dem Wortlaut 
des Bundesamtes für Statistik (BfS) – Rubrik 
Aussenhandel – «eines der Länder mit den 
höchsten Anteilen des Aussenhandels am 
Bruttoinlandprodukt (BIP) sind». Die NZZ 
spricht in ihrer Ausgabe vom 29.12.2018 vom 
«schlechtesten Börsenjahr seit 2008», was 
zumindest ein Indiz dafür abgeben dürfte, 
dass besonders in einer Periode von histo-
risch tiefen Zinsen, welche das Wirtschafts-
wachstum eigentlich mehr als nur stimulie-
ren sollten, grosse Vorsicht am Platz ist. 

1.2
BRANCHENSPEZIFISCHE 
ENTWICKLUNGEN

Importe als Katalysator  
der Konsolidierung 
(M.M.) Mut kann man aus dem jährlich publi-
zierten Branchenspiegel 2018, welcher vom 
Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeis-
ter-Verband (SBC) herausgegeben wird, 
nicht schöpfen. Den muss man sich ganz 
eindeutig anderswo holen. Unter dem Ka-
pitel «Wirtschaftliche Lage/Ausgangslage 
Markt und Betriebe» steht denn eingangs: 
«Aufgrund der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen ist unsere 
Branche mit vielfältigen Herausforderun-
gen konfrontiert.» Diese allzu nüchterne 
und etwas lapidare Feststellung, ohne dass 
einzelne mögliche Handlungsachsen aufge-
zeichnet werden, die dazu geeignet wären, 
eine Trendwende herbeizuführen, stimmt 
nachdenklich. In fast fatalistischer Manier 
wird die Erosion der produzierenden Bä-
ckereien mit gewerblichem Charakter un-
kommentiert zur Kenntnis genommen. In 
einem Vergleich zwischen 2008 und 2018 
wird aufgezeigt, dass rund 450 Bäckereien 
während dieses Zeitraums verschwunden 
sind. Berücksichtigt man die künstliche 
Aufblähung dieser Zahlen im Jahre 2013, 
als sich rund 200 Confiseure mit dem sei-
nerzeitigen Bäckerverband zusammen-
geschlossen haben, dann kommt man der 
Wahrheit schon etwas näher. 

 Gegen 700 Bäckereien, die diesen 
Namen auch verdienen – oder 
durchschnittlich 70 Brot- und 
Backwaren produzierende Betriebe 
pro Jahr – die das traditionelle 
Rückgrat der schweizerischen 
Mühlen bilden, sind mittlerweile als 
Markt- und Absatzpotential für 
unsere Branche weggebrochen. 

Wenn nummerisch rund 1/3 der Akteure 
innerhalb dieses Marktsegmentes in der 
doch verhältnismässig kurzen Zeitperiode 
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verschwunden sind, dann liegt darin ein 
klares Indiz, dass sich eine signifikante Ver-
schiebung der Marktgewichte eingestellt 
hat. Darüber hinaus werden die Alarmglo-
cken seitens des SBC – zumindest indirekt 
– noch in einer anderen Art und Weise in 
Bewegung gesetzt. So wird vom Branchen-
spiegel aufgezeigt, dass sich entsprechend 
dem Firmenrating nach «KMUaudit» (web-
basierte Software) der Anteil der «Unter-
nehmen mit mittleren bis grösseren Risiken 
mit geringen bis schlechten Zukunftsaus-
sichten» (Seite 18) – als «C-Betriebe» klas-
sifiziert – zwischen 2013 und 2017 von rund 
35% auf 48% vergrössert hat. Auch wenn 
sich der Anteil der «A-Betriebe» auf ein 
starkes Drittel ausgeweitet hat und solche 
Betrachtungen ganz allgemein auch eine 
gute Portion Skepsis notwendig machen, 
so muss leider davon ausgegangen werden, 
dass wir inmitten einer noch längst nicht 
abgeschlossenen Konsolidierungsphase 
unseres Absatzmarktes stehen, die sich mit 
aller Härte auf die schweizerische Mühlen-
wirtschaft überträgt.

 Verschiedenste Konkurse, freiwillige 
Betriebsaufgaben, Redimensionie-
rungen mit Entlassungen im 
gewerblichen, aber auch im 
semi-industriellen Sektor haben im 
Verlaufe des Berichtsjahres zu 
negativen Schlagzeilen in den 
Medien geführt, was jedoch nicht 
den Blick darauf verstellen soll, 
dass es auch einige sehr erfolgrei-
che Akteure der Backbranche gibt, 
die geradezu auf einer Welle des 
Erfolges zu «surfen» scheinen, weil 
sie ein Geschäftsmodell entwickelt 
haben, das weder kopiert noch 
multipliziert werden kann.

Der im August 2018 vom Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW), Fachbereich Markt-
analysen, auf Basis von Zahlen der Eidge-
nössischen Zollverwaltung (EZV) publizier-
te «Marktbericht 2017/2018» trägt dazu 
bei, weitere Erklärungen für diese Umwäl-
zungen zu finden. So haben die Backwa-
ren-Importe (Tarifnr. 1905) im Jahre 2017 
ein Niveau von 120’000  t (gerundet) er-
reicht. Gegenüber 2007 hat sich die Import-
menge um 47’500  t (gerundet) oder 66% 
erhöht, was mitunter auch der bekannten – 
für den Produktionsstandort Schweiz nega-
tiven – Wechselkursentwicklung gegenüber 
dem Euro-Raum geschuldet sein dürfte. 
Der Schweizerfranken hat sich im entspre-
chenden Zeitraum denn auch um rund 30% 
aufgewertet, was von den leistungsfähi-
gen Anbietern im Ausland – Schwerpunkt 

Deutschland – geradezu als Einladung ver-
standen worden ist, die Schweiz mit Back-
waren zu fluten. Mit dem Markteintritt der 
deutschen Harddiscounter in der Schweiz 
(Aldi 2005, Lidl 2009) dürften – abgesehen 
von der ungünstigen Wechselkursentwick-
lung – zusätzliche Hemmschwellen, sich der 
Verlockungen des Auslandes zu bedienen, 
abgebaut worden sein. Fest steht zudem, 
dass diese verhältnismässig neuen Akteure 
die Wettbewerbsintensität im hochkompe-
titiven Detailhandel mit ihrem geschickten, 
agilen – bewusst auf die Schweiz getrimm-
ten – Marketing verschärft haben, was auch 
im anfangs 2019 publizierten «Retail Out-
look» der Credit Suisse bestätigt wird. 

 Allerdings gibt es auch hausge-
machte Ursachen, die mit der 
Grösse unseres Landes und damit 
dem verhältnismässig kleinen 
Marktvolumen zusammenhängen, 
was es wiederum schwierig macht, 
komplexe, hochtechnologische, auf 
immer grössere Lose ausgelegte 
Backstrassen, die mit hohen 
Investitionen verbunden sind, zu 
rechtfertigen. 

Ein Streifzug durch die Regale aller Anbie-
ter von Brot- und Backwaren – wobei sich im 
Detailhandel kaum jemand signifikant vom 
anderen unterscheidet – ergibt denn auch, 
dass selbst eigene, sehr leistungsfähige 
Produktionskapazitäten kein Garant dafür 
sein müssen, dass nicht von Importen für 
bestimmte Produkte Abstand genommen 
wird. Der etwas «flapsige» Titel eines Arti-
kels in der NZZ am Sonntag vom 18.11.2018 
im Zusammenhang mit den Schliessungen 
von Bäckereien, «Kein Brot gegen das Aus-
land», ist wohl überspitzt formuliert, be-
legt aber unzweifelhaft, dass die Grenzen 
immer poröser werden, weil zwischen dem 
Grenzschutz für die agrarischen Rohstoffe 
und den konsumfertigen Produkten Asym-
metrien bestehen. 

Mehle zur Stärke-/Glutenherstellung, 
Mehle zu technischen Zwecken
(M.M.) Das Importkontingent, welches den 
Mühlen zur Verfügung steht, beträgt seit 
Abschluss der Uruguay-Runde mit der 
WTO 70’000 t/Jahr oder rund 15% auf der 
Basis der derzeitigen Vermahlungsmengen 
von knapp 460’000  t Brotgetreide. Diese 
70’000  t werden zum Kontingentszollan-
satz (KZA) verzollt, wobei die Verteilung 
nach dem sog. «Windhundprinzip» erfolgt 
(First come, first served).
Abgesehen davon wird seit Jahrzehnten – 
auf der Basis einer gut eingespielten und in 

der Praxis bewährten Zollerleichterungs-
verordnung – Weizen, der zur Vermahlung 
zu Mehl für die Herstellung von Stärke/
Gluten bestimmt ist, mit einem minima-
len Zollansatz von CHF 0.10/100 kg in die 
Schweiz eingeführt. Als Auflage – und im 
Sinne einer Absicherung gegen Missbrauch 
– wird stipuliert, dass 55% des daraus ge-
wonnenen Mehls als sog. «Fabrikmehl» 
gewonnen werden muss. (Die Kontrollen 
der Behörden, welche über die Einhaltung 
dieser Zollerleichterungsverordnung wa-
chen, sind – im Interesse der Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen – zu Recht 
äusserst rigide.) Die «Restausbeute» zwi-
schen 55% und der sog. «Standardausbeu-
te» (ca. 75%) kann von den entsprechen-
den Mühlen im Bereich der menschlichen 
Ernährung abgesetzt werden. Seit einigen 
Jahren (2013) wird nach dieser Systematik 
auch Weizen für «technische Zwecke» zoll-
begünstigt eingeführt, wobei die Ausbeute 
des entsprechenden Anteils auf 50% fest-
gelegt wurde. Einer Aktennotiz des BLW 
vom 16.05.2017 zufolge entsprechen die 
Einfuhren des ersten Segmentes einem 
Volumen von rund 35’000 t. Diejenigen zu 
technischen Zwecken (u.a. Stärkegewin-
nung für die Kartonherstellung) haben zwi-
schen dem Jahre 2013 und dem Referenz-
jahr 2016 auf knappe 29’000  t sehr stark 
zugelegt, was mitunter allenfalls auch die 
für die Schweiz so typischen Neidreflexe 
mobilisiert haben dürfte.

 Das unveränderte Ziel dieser 
Zollerleichterungen war – und ist – 
nach Auffassung der Protagonisten, 
den Produktionsstandort Schweiz 
für die Herstellung von Stärke/
Gluten/Pentosane zu erhalten 
respektive die vormals vollumfäng-
lich importierten Stärken, welche 
zur Kartonherstellung notwendig 
waren, mit weiterveredeltem Mehl, 
das im Inland hergestellt wird, zu 
substituieren. 

Das nennt man richtig verstandene Wirt-
schaftspolitik von Behörden, die den 
Industriestandort Schweiz entlang der 
ganzen Wertschöpfungskette mit unkon-
ventionellen Massnahmen einst zu stär-
ken verstanden.
Nach einem zweijährigen Schlagabtausch 
zwischen den beteiligten Interessenver-
bänden/Unternehmen und dem Bund 
– angefacht durch eine renommierte An-
waltskanzlei in Zürich, deren Auftraggeber 
offiziell noch immer im Dunkeln liegen – 
hat die Eidgenössische Zollverwaltung mit 
einem nicht begründeten, sehr lapidaren 
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BRANCHENSTRUKTUR/VERMAHLUNGSMENGEN/MARKTSTRUKTUR (GETREIDEJAHR 2017/2018)
Quelle: DSM

PRODUKTIONSAUSLASTUNG DER HAUPTPRODUKTIONSSTANDORTE DER GMSA (ohne Steiner Mühle AG und Bonvita AG)
KALENDERJAHR 2018

87.2%
Auslastung

12.8%
Freie Kapazität

68.57%
50’000 t –  : 3 Mühlen

20.75%
10’000 t – 49’999 t : 4 Mühlen

2.63%
5’000 t – 9’999 t : 2 Mühlen

8.05%
500 t – 4’999 t : 21 Mühlen

VERMAHLUNG (WEICHWEIZEN) NACH GRÖSSENKLASSE

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

      500 t –   4’999 t 30 28 26 26 23 22 21

   5’000 t –    9’999 t 2 1 1 1 2 2 2

 10’000 t – 49’999 t 6 6 5 5 5 5 4

50’000 t –  2 2 2 2 2 2 3

Total 40 37 34 34 32 31 30

Vermahlungsmengen
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

      500 t –   4’999 t 54’665 50’422 52’205 51’177 42’434 40’435 36’761

   5’000 t –    9’999 t 10’658 5’396 5’757 6’042 12’250 12’434 12’056

 10’000 t – 49’999 t 166’111 164’900 137’150 141’587 137’053 141’867 94’831

50’000 t –  236’940 240’373 275’791 271’144 265’566 260’267 313’420

Total 468’374 461’091 470’903 469’950 457’303 455’003 457’068

Marktanteil in %
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

      500 t –   4’999 t 11.68 10.94 11.09 10.89 9.28 8.89 8.05

   5’000 t –    9’999 t 2.27 1.17 1.22 1.28 2.68 2.73 2.63

 10’000 t – 49’999 t 35.47 35.76 29.13 30.13 29.97 31.18 20.75

50’000 t –  50.58 52.13 58.56 57.70 58.07 57.20 68.57

Total 100 100 100 100 100 100 100

Anzahl Mühlenunternehmen
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Allgemeiner Geschäftsverlauf

Schreiben vom 12.11.2018 entschieden, die 
Ausbeutenorm von 50% respektive 55% 
mit Wirkung auf den 01.01.2020 auf 75% 
anzuheben. Mit anderen Worten: Es kann 
kein Mehl mehr aus den Vermahlungen 
der zollbegünstigten Einfuhren in den Be-
reich der menschlichen Ernährung abge-
führt werden. 

 Diese für eine Mühlenunterneh-
mung «interne Quersubventionie-
rung» (Mehle zu üblichen Markt-
preisen für denjenigen Teil der 
Ausbeute zwischen 50%/55% und 
75% – hergestellt aus Weizen aus 
zollbegünstigtem Ansatz – ermög-
lichen den tiefen/eurokompatiblen 
Preis für Fabrikmehle/technische 
Mehle) fällt durch die Unmöglich-
keit, Mehle inskünftig im Bereich 
der menschlichen Ernährung 
abzusetzen, dahin, was diesem 
Geschäftsmodell den «coup de 
grâce» versetzt. 

Sollte BR Ueli Maurer, der dem Finanzde-
partement und damit auch der EZV vor-
steht, an dieser fatalen Entscheidung fest-
halten oder diese nicht um mindestens 
einige Jahre aussetzen, um die Sachlage 
nochmals eingehend abklären zu lassen, 
dann verliert die Müllerei ein Verarbei-
tungsvolumen von rund 60’000  t/Jahr. 
(Diese Volumen sind von den Statistiken des 
Dachverbandes Schweizer Müller (DSM), 
die sich einzig und allein auf den Bereich 
der menschlichen Ernährung fokussieren, 
nicht erfasst worden.) Dass unter solchen 
– völlig veränderten – Rahmenbedingun-
gen eine Stärke-/Glutenherstellung in der 
Schweiz noch möglich ist, scheint nach un-
serer Einschätzung ausgeschlossen zu sein.
Obwohl die Wertschöpfung dieser grund-
sätzlich allen Mühlen zur Verfügung ste-
henden Verarbeitungsmengen nicht sehr 
bedeutend ist, aber substanziell zur besse-
ren Auslastung beiträgt, gibt es dennoch – 
im Falle eines Festhaltens der Behörden an 
dieser Entscheidung – praktisch nur Verlie-
rer auf allen Ebenen. Im Bereich der Müh-
lenwirtschaft sollte eine Vermahlungska-
pazität von mindestens 200  t/24  Std. vom 
Markt genommen werden, sofern sich mit 
dieser willkürlichen Massnahme die latente 
Überkapazität, welche wiederum ursäch-
lich für den Preiszerfall verantwortlich ist, 
nicht noch weiter akzentuieren soll.

1.3 
AUSSTOSS MEHLE/
SPEZIALPRODUKTE  
(OHNE MÜHLEN-NACHPRODUKTE)
(M.M.) Die Groupe Minoteries SA dürfte ent-
sprechend der Marktausrichtung und ihrer 
nationalen Ausstrahlung mit einer breiten 
und gesunden Kundenstruktur ohne all-
zu starke und absolut dominierende Ab-
hängigkeiten – sofern dies in der kleinen 
Schweiz überhaupt möglich ist – ein gutes 
Abbild des Marktgeschehens abgeben. 
Ende 2018 sind wir ganz klar nicht dort, wo 
wir hinwollten, und müssen eine gewisse 
Erosion der mengenmässigen Umsätze zur 
Kenntnis nehmen. Als grösster Lieferant 
der gewerblichen Bäcker in der Schweiz ha-
ben wir Federn gelassen, wobei auch einige 
bedeutende Einbussen dem semi-industri-
ellen Kundenkomplex geschuldet sind, der 
sich selbst – zu Recht oder Unrecht – meist 
dem Gewerbe zuordnet. 

 Auch mussten wir seit Oktober 
unseren Platz bei einem sehr 
bedeutenden Kunden in der 
Romandie im Wesentlichen 
räumen, nachdem dieser Hersteller 
von Markenprodukten dem perma-
nenten Druck der Coop-eigenen 
Mühle in Zürich mit der entspre-
chenden Nachfragemacht der 
Muttergesellschaft im Rücken nicht 
mehr hatte standhalten können. 

Es geht in diesem und auch anderen Fäl-
len an der äusseren Peripherie der Schweiz 
nicht um ökonomische – geschweige denn 
ökologische – Vernunft, denn rein logistisch 
handelt es sich um einen veritablen «cau-
chemar». Doch was soll’s: Wenn Suprema-
tie um jeden Preis angestrebt wird, dann ist 
ganz offensichtlich jedes Mittel recht. 
Gegenüber den latent säumigen Debitoren 
mussten wir die Schraube nochmals an-
ziehen, weil sich die potentiellen Risiken – 
siehe auch Ausführungen unter 1.2.1. – fast 
jedes Jahr vergrössern. Auch diese Politik 
hat ihren Preis, was uns intern jeweils zur 
Aussage veranlasst: «Verkauft ist nur, was 
auch bezahlt ist.»
Insgesamt hat sich der Schaden aber in Gren-
zen gehalten. Lag der Umsatz im 1. Semester 
noch 3% gegenüber dem Vorjahr zurück, so 
verblieb am Ende des Jahres ein Rückstand 
von 1.6%. Im Jahre 2018 hat der mengenmäs-
sige Umsatz der Mehle für die menschliche 
Ernährung/Spezialprodukte und Mehle auf 
der Basis der reduzierten Zollerleichterungs-
verordnung («Fabrikmehl» – siehe Punkt 
1.2.2.) 115’042  t betragen, was einem Um-
satzrückgang von 1’833 t entspricht.

1.4 
MARKTANTEILE 
NACH SEGMENTEN/ 
MARKTANTEILE DER «G7»
(M.M.) In gewohnter Manier basieren unse-
re Überlegungen und Einschätzungen auf 
dem Zahlenmaterial des sog. «Getreide-
jahres» (01. Juli bis 30. Juni). Auf diese 
Periode stützen sich auch die wesentlichs-
ten statistischen Angaben des DSM ab, 
der in seinem Jahresbericht einige Basis-
informationen zur Verfügung stellt. Da die 
Berichtsperiode (Kalenderjahr) unserer 
Gesellschaft nicht mit dem Getreidejahr 
korrespondiert, ist es möglich, dass punk-
tuell eine gewisse Unschärfe in Kauf ge-
nommen werden muss. Weil sich unsere 
Betrachtungen jedoch über einen längeren 
Zeitraum erstrecken und das Mehlgeschäft 
kaum als zyklisch bezeichnet werden kann 
(siehe auch Graphik Seite 16), dürfte sich 
die Fehlerquelle des Mehrjahresvergleiches 
in einem engen Rahmen halten. Um darü-
ber hinaus die Kohärenz mit den Vorjahren 
sicherzustellen, blenden wir die im Jahre 
2017/2018 16 Mühleneinheiten umfassen-
de Kategorie bis zu einer Vermahlungsleis-
tung von 500  t/Jahr aus, die gesamthaft 
3’695 t Brotgetreide verarbeitet hat. Mit der 
Abstrahierung dieses Mühlensegmentes für 
die Beurteilung der kommerziell relevanten 
Branchenstruktur übernehmen wir im Inte-
resse der Transparenz und gleichzeitig zur 
Vermeidung von Fehlinterpretationen eine 
internationale Usanz.
Zudem gehen wir im Interesse der Ver-
gleichbarkeit von einer unveränderten 
Ausbeute aus, was selbstverständlich nicht 
der Realität entspricht, sich aber zwingend 
dann als notwendig erweist, wenn nach 
einer soliden – über die Jahre gleichbleiben-
den – Basis gesucht wird. 

In einem Zehnjahresvergleich (2007/2008 
gegenüber 2017/2018) ist festzuhalten, 
dass 16 Mühlen und damit ein Drittel der 
Akteure im Verlaufe der letzten Dekade 
aus dem Markt ausgeschieden sind. Die 
Vermahlungsmenge reduzierte sich von 
knapp 477’000  t auf 457’000  t (gerun-
det), womit das zur Verfügung stehende 
Marktvolumen für die Mühlen um 20’000 t 
oder etwas über 4% – notabene bei einem 
gleichzeitigen Bevölkerungswachstum von 
rund 900’000 Personen oder knapp 12%  
(Quelle: BfS) – zurückgeglitten ist. Ziemlich 
ausgeprägt sind auch die Verschiebungen 
der Marktakteure innerhalb der 4 Haupt-
kategorien. Zählte man 2007/2008 im Seg-
ment von 500  t bis 4’999  t noch 34 Müh-
len, waren es 10 Jahre später (2017/2018) 
nur noch deren 21. Den Umsatzbereich 
zwischen 5’000  t und 9’999  t teilten sich 
im letzten Getreidejahr noch 2 Anbieter. 
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Zehn Jahre zuvor waren es noch deren 3. In 
der dritten Kategorie – 10’000 t bis 49’999 t 
– standen sich im Wettbewerb 2007/2008 
7  Mühlen gegenüber, wohingegen sich im 
letzten Getreidejahr (2017/2018) noch 
4 Betriebe einordneten. 

 Eine grosse Veränderung gab es 
im obersten Segment. Waren es 
seit 2002 in der «obersten Liga» (ab 
50’000 t) bis zum Getreidejahr 
2016/2017 immer deren 2 Unterneh-
men (Swissmill, GMSA), so teilen 
sich neuerdings – ab dem letzten 
Getreidejahr – 3 Mühlen diese 
Vermahlungsschwelle.
Mit diesen Veränderungen haben 
sich auch die Marktanteile verscho-
ben. Die 7 grössten Mühlen in der 
Schweiz («G7») decken derzeit 
einen Marktanteil von rund 89% ab, 
womit die Konzentration schon 
weiter fortgeschritten ist, als 
allgemein vermutet wird.

Und trotzdem sind wir in dieser Beziehung 
aus ökonomischer Sicht noch nicht dort, wo 
wir stehen sollten. Ausdruck davon ist die 
schwache – bis ungenügende – Ertragslage.
Der schweizerische Mehlmarkt stellt eine 
Marktgrösse von 366’468 t dar – ausgehend 
von der Annahme der unveränderten Aus-
beute und unter Ausblendung der knapp 
3’000  t Mehl aus Brotgetreide, welche 
die Kleinmühlen (bis 500  t) produzieren. 
Nach unserer subjektiven Einschätzung, 
die selbstverständlich auf Vermutungen 
und Beobachtungen respektive der Inter-
pretation der Statistiken beruht, verteilen 
sich die Marktanteile der «G7» unter Abzug 
der «Fabrikmehle/Industriemehle» (siehe 
Punkt 1.2.2.) bzw. der nicht dem Brotgetrei-
de unterzuordnenden Getreidearten wie 
folgt: Nr.1 und Nr. 2: je rund 29% (ex ae-
quo), Nr. 3: 11%, Nr. 4: 6.5%, Nr. 5 und Nr. 
6: je rund 5.3% (ex aequo) und Nr. 7: 3.5%. 
Der Marktanteil unserer Gesellschaft als 
einer der Mühlen auf dem obersten Trepp-
chen und unter Abstrahierung der Gebr. 
Augsburger AG, Rhonemühle, Naters, wel-
che Ende 2019 oder allenfalls erst anfangs 
2020 in den Konsolidierungskreis aufge-
nommen werden kann, hat sich gegenüber 
dem 1. Semester des Berichtsjahres (siehe 
Zwischenbericht 2018) wie auch gegen-
über dem letztjährigen Geschäftsjahr kaum 
verändert. Beizufügen ist, dass wir die Nr. 
3, welche schon immer sehr gut mit ihrer 
«Low profile»-Politik im Windschatten der 
anderen zu operieren wusste, unterschätzt, 
die Nr. 4 allerdings überschätzt haben.

1.5
AUSLASTUNG
(M.M.) Um in der traditionell margenschwa-
chen Müllerei auf einen grünen Zweig zu 
kommen, ist es ein Gebot der Stunde, die 
bestehende technische Infrastruktur, die 
mit einem hohen Reinvestitionsbedarf ver-
bunden ist, sofern man als ein kompetenter 
Anbieter wahrgenommen werden möchte, 
möglichst rund um die Uhr zu nutzen. Diese 
Maxime verfolgen wir seit Jahren, weshalb 
wir im Bereich der klassischen Müllerei auf 
die Ost-West-Achse, welche durch die Mou-
lins de Granges SA respektive die Brugg-
mühle Goldach AG gebildet wird, gesetzt 
haben. (Die Bonvita AG, Stein am Rhein,  
respektive die Steiner Mühle AG, Zollbrück, 
sind Nischenproduzenten für Spezialproduk-
te, weshalb wir diese nicht in die Betrachtung 
miteinbeziehen.) 

 Im Rahmen dieser Politik sind die 
Mühlen an den Standorten in 
Granges-près-Marnand (VD) und 
Goldach (SG) permanent erneuert, 
ausgebaut und angepasst worden 
(siehe auch Zwischenbericht 2018), 
wobei gleichzeitig zu betonen ist, 
dass die GMSA im Rahmen ihr 
Akquisitionspolitik diejenige 
Mühlengruppe ist, welche innerhalb 
von etwas mehr als einer Dekade 
knapp 200 t/24 Std Verarbeitungs-
kapazität (netto) dem Markt 
entzogen hat (siehe Kapitel 1.5., 
Geschäftsbericht GMSA 2016). 
Diese Konzentration ist zwingend, 
um die mit jedem Standort verbun-
denen «Strukturkosten», die in 
jüngster Zeit regelrecht explodieren 
(Ersatzinvestitionen für Steuerun-
gen, Maschinen, Gebäudeunterhalt, 
Versicherungen, Behandlung gegen 
Vorratsschädlinge, Qualitätssiche-
rung/Audits etc.), zu beherrschen. 

Wir fühlen uns aber mit unserer pragma-
tischen Politik auch bestärkt in unserer 
Haltung, dass wir mit der seinerzeit grund-
sätzlich denkbaren, vollständigen Konzen-
tration der Produktion, die unter einem 
finanziellen Gesichtspunkt aber ohnehin 
kaum machbar gewesen wäre, wohl kei-
ne grösseren Synergien hätten erzielen 
können als bisher. Vielmehr das Gegenteil 
dürfte sich in diesem hypothetischen Fall 
eingestellt haben, zumal die GMSA auf na-
tionaler Ebene bis in die entferntesten pe-
ripheren Ränder der Schweiz tätig ist, was 
bei einem zentralen Produktionsstandort 
mit überproportionalen Logistikosten ver-
bunden gewesen wäre.

Entsprechend dem mengenmässigen Um-
satzrückgang von 1.6% (1’833  t) und einer 
unveränderten Produktionskapazität hat 
sich die Auslastung der Anlagen von 89% 
(2017) auf 87.2% (2018) – konsolidiert und 
auf die Hauptproduktionsstandorte be-
zogen – reduziert. Als Ausgangsbasis ge-
hen wir in unseren Überlegungen von der 
Annahme aus, dass mit einer Auslastung 
während 345 Tagen und 24 Stunden die 
maximale Auslastung erreicht wäre, zumal 
es unrealistisch sein dürfte, weniger als 
20 Tage für Betriebsunterbrüche (Strom-
ausfälle, Computer-Pannen, mechanische 
Störungen, Revisionen, Behandlung von 
Vorratsschädlingen, Wärmebehandlungen) 
einzusetzen. Doch dieser ausgesprochen 
hohe Wert kann auch nur dann erreicht 
werden, wenn die der eigentlichen Produk-
tion vor- und nachgelagerte technische/
bauliche Infrastruktur auch mit der Müh-
lenleistung Schritt hält. Diese Lücken sind 
wir im Begriffe zu schliessen (siehe Zwi-
schenbericht 2018). Akzentuiert wird die 
Schwierigkeit der idealen Auslastung durch 
die saisonalen Schwankungen des Absat-
zes, welche mit einer marginal «zu hohen» 
Verarbeitungskapazität kompensiert wer-
den müssen. Gleichzeitig – aber letztlich 
entscheidend – braucht es den Zugang zu 
den potentiellen Absatzmengen auf dem 
Markt, die von den verschiedenen Akteuren 
allerdings mit Verve verteidigt werden.
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II

Schweizerische  
Aussenwirtschafts- 

politik auf Kosten der 
Landwirtschaft

Die Schweiz träumt von einem Preisniveau wie in der EU, selbstverständlich bei 
unverändertem Lohnniveau. Das ist – spiegelbildlich – etwa so unrealistisch, 
wie wenn die Preise im EU-Raum unverändert blieben, die Löhne allerdings auf 
Schweizer Niveau steigen würden. Wir bilden nun mal nicht Teil des europäi-
schen Binnenmarktes – weder wirtschaftlich, geschweige denn politisch – auch 
wenn sich einige Kreise in Brüssel, aber auch selbst im Inland damit schwertun 
und uns «peu à peu» in diese Richtung drängen wollen. 
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WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)

(M.M.) Dass die Schweiz, entsprechend der 
geographischen Lage inmitten von Europa 
ohne direkten Meerzugang, der verhältnis-
mässig kleinen Bevölkerung und den eher 
schwierigen topographischen Verhältnis-
sen, gepaart mit anspruchsvollen klimati-
schen Verhältnissen, nur durch einen sehr 
regen Aussenhandel zu dem geworden ist, 
was sie ist, versteht sich fast von selbst. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 
schreibt denn auch auf seiner Internet-Sei-
te unter der Rubrik «Wirtschaftsbeziehun-
gen»: «Wir engagieren uns für eine offene 
Schweizer Volkswirtschaft und wahren die 
Interessen unserer Wirtschaft im Ausland 
durch die Förderung eines freien und fairen 
Welthandels.» Unter dem Titel «Ziele und 
Strategie» wird dieser Auftrag wie folgt be-
gründet: «Die Schweiz ist ein stark in die 
Weltwirtschaft eingebundenes Land, des-
sen Wirtschaft sich durch die ausgeprägte 
internationale Orientierung auszeichnet … 
Die stete Verbesserung des Zugangs zu aus-
ländischen Märkten ist ein Ziel der schwei-
zerischen Aussenwirtschaftspolitik. Das 
beste Mittel, dieses Ziel zu erreichen, ist der 
multilaterale Ansatz im Rahmen der Welt-
handelsorganisation (WTO.)» 
In einem bemerkenswerten Artikel der 
NZZ vom 03.08.2018 wird die Bedeutung 
der WTO unter dem Titel «Die WTO steht 
vor dem Abgrund» mehr als nur zurecht-
gerückt. Das letzte grosse Aufbäumen des 
multilateralen Welthandelssystems dürfte 
Ende 2009 anlässlich des Ministertreffens 
in Genève stattgefunden haben, als man 
kurz davorstand, die seit 2001 in Verhand-
lung stehende Doha-Runde abzuschlies-
sen oder zumindest einen signifikanten 
Durchbruch vermelden zu können. Doch 
auch heute – knapp zwei Dekaden nach 
Aufnahme der ersten Verhandlungen im 
Rahmen dieser achten Zollsenkungsetappe 
seit Ende der 40er Jahre – kann nach Mei-
nung von Insidern im besten Fall von einem 
«klinischen Tod» dieses letzten grossen 
WTO-Projektes gesprochen werden, um 
die Malaise der 164 Staaten umfassenden 
Organisation, die nach dem Prinzip der Ein-
stimmigkeit operiert, nicht noch offensicht-
licher machen zu müssen.

 Um die Doha-Runde nicht 
endgültig – zum Schaden der WTO 
insgesamt – schicklich zu Grabe 
tragen zu müssen, ist anlässlich 
einer Ministerkonferenz vom 
November 2015 in Nairobi beschlos-

sen worden, die Exportbeihilfen im 
Stile des in der Schweiz bis Ende 
2018 praktizierten Schoggigesetzes 
(siehe auch entsprechende Kom-
mentare/Einschätzungen in den 
verschiedenen GMSA-Geschäftsbe-
richten der Vorjahre) ab 2021 nicht 
mehr zuzulassen. (Aus unerfindli-
chen Gründen praktiziert die 
Schweiz einmal mehr das Prinzip 
der «Selbstkasteiung» und hat das 
seit fast fünf Jahrzehnten bewährte 
Preisausgleichssystem für verarbei-
tete Agrarprodukte – vor allem 
Milch/Mehl – frühzeitig [01.01.2019] 
aus dem Verkehr gezogen.) 

Ist diese weltumspannende Welthandels-
organisation – gegründet 1947 unter dem Be-
griff GATT (Allgemeines Zoll- und Handels-
abkommen) zwischen einstmals knapp zwei 
Dutzend Staaten – trotz hehrer Absichten 
mit durchaus wichtigen Grundsätzen/Ideen 
ganz besonders für Kleinstaaten allenfalls 
nicht zu gross, schwerfällig, entscheidungs-
unfähig, aber auch zu ambitiös geworden? 
Stehen die WTO und deren Entwicklung 
nicht in einer gewissen Analogie zu derjeni-
gen der EU, welche derzeit mit einigen Zer-
fallserscheinungen konfrontiert ist und des-
halb gegen Drittstaaten wie die Schweiz und 
bald Grossbritannien den harten, machtvol-
len und unnachgiebigen Verhandlungspart-
ner markieren muss, obwohl der Lack der 
einstigen – sehr starken – Wertegemeinschaft 
schon längst ab ist?
«Der Handelskrieg in den 1930er Jahren hatte  
die Einsicht reifen lassen, ein Handelssys-
tem aufzubauen, das nicht auf der Macht des 
Stärkeren, sondern auf festen Regeln grün-
det» (NZZ-Ausgabe siehe oben). In den 50er 
Jahren betrugen die durchschnittlichen Zölle 
auf Industriegüter zwischen 20% und 30% 
und wurden im Verlaufe der verschiedensten 
Welthandelsrunden – ganz besonders aber 
der noch heute prägenden Uruguay-Runde 
(1986–1994), die auch nach wie vor in der 
schweizerischen Agrarwirtschaft ihre Wir-
kungsweise entfaltet – bis auf weniger als 
durchschnittlich 4% gesenkt. 

 Dazu der vorerwähnte Artikel der 
NZZ: «Die Handelsliberalisierungen 
sind Grundlage für die Wohlstands-
zunahme auf der ganzen Welt. Die 
relativ niedrig hängenden Früchte 
der Zollsenkung sind jedoch 
gepflückt.»

Vor dem Hintergrund der stockenden mul-
tilateralen Handelsliberalisierung ist es 

durchaus nachvollziehbar, dass die schwei-
zerische Aussenwirtschaftspolitik auf bila-
terale und multilaterale Aussenwirtschafts-
abkommen/Freihandelsabkommen setzt. 
Bisher wurde von der Schweiz – meist im 
Rahmen der EFTA (nicht so im Falle mit 
China und Japan) – ein dichtes Netz von 30 
Freihandelsabkommen geknüpft. Der Ende 
2018 als Magistrat aus dem Amt geschiede-
ne Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
gilt – zumindest in der Wahrnehmung der 
Bevölkerung und als Exponent des Eidge-
nössischen Departementes für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung (WBF) – nach acht 
Amtsjahren als einer der Baumeister die-
ser Politik. Er liess es sich denn auch nicht 
nehmen, wenige Tage vor dem Ausschei-
den aus dem Amt (16.12.2018) nochmals 
nach Indonesien zu reisen, um das in den 
zwei Kammern unseres Parlamentes im Zu-
sammenhang mit der Palmöl-Problematik 
sehr angeregt – bis kontrovers – diskutierte 
Freihandelsabkommen (FHA) zwischen 
der Schweiz und Indonesien zu unterzeich-
nen, um seiner wirtschaftspolitischen Kar-
riere, die von nicht wenigen Turbulenzen 
und auch schwierigen Phasen geprägt war 
nach dem FHA mit China (2013), die Kro-
ne aufzusetzen.

FREIHANDELSABKOMMEN 
MIT INDONESIEN

(M.M.) Hört man von den 28 plurilatera-
len FHA der EFTA-Länder (Norwegen, 
Schweiz, Island, Liechtenstein) und den 
zwei bilateralen FHA zwischen der Schweiz 
und China bzw. Japan, ist man geneigt, die 
Bedeutung dieser Wirtschaftsabkommen 
für die Schweizer Volkswirtschaft als sehr 
bedeutend einzuschätzen. Dass die Zollein-
sparungen für Unternehmen in der Schweiz 
mit den Freihandelspartnern ausserhalb 
der EU/EFTA nur gerade CHF  400  Mio. 
betragen (Quelle: SECO), dürfte dieses Bild 
allerdings etwas zurechtrücken, zumal die 
Schweiz im Jahre 2017 nach Angaben des 
«Jahresberichtes Schweizer Aussenhandel 
2018» (Herausgeber Eidgenössische Zoll-
verwaltung) für insgesamt 233  Milliarden 
Franken exportierte. Der Generalsekretär 
der EFTA – der Schweizer Henri Gétaz – 
lässt sich allerdings nicht davon abhalten, 
in einem NZZ Interview vom 02.11.2018, 
in welchem es vor allem um das Projekt 
mit Indonesien ging, in den höchsten Tö-
nen von der Bedeutung der verschiedenen 
FHA zu sprechen. So unterstreicht er, dass 
die EFTA-Staaten weltweit der neuntgröss-
te Handelspartner und der fünftgrösste für 
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Dienstleistungen seien. Er verrennt sich 
sogar in der Behauptung: … «Somit sind 
wir zwar ein wichtiger Akteur, aber doch 
zu klein, um uns auf ein handelspolitisches 
Kräftemessen einzulassen. Wir stehen im 
Gegenteil für die Werte der Handelsfrei-
heit und der Rechtstaatlichkeit in den inter-
nationalen Beziehungen. Aber auch zur 
Verantwortung, die damit verbunden ist, 
etwa bei der Nachhaltigkeit oder den Arbei-
terrechten.» …
Ganz spontan wird man in einem solchen 
Zusammenhang an den Ausspruch im 
Klassiker «Faust» (Johann Wolfgang von 
Goethe) erinnert: «Die Botschaft hör ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube.» «Rechts-
staatlichkeit», «Nachhaltigkeit» und «Ar-
beiterrechte» im Zusammenhang mit In-
donesien? Wohl ist Indonesien mit seiner 
Bevölkerung von 260 Millionen Einwoh-
nern ein grundsätzlich vielversprechendes 
wirtschaftliches Gewicht, weshalb auch der 
ehemalige BR Schneider-Ammann von 40 
Millionen Menschen sprach, die dem Mit-
telstand zugeordnet werden können und 
somit für die Schweiz grundsätzlich interes-
sant seien. Er hat aber verschwiegen, dass 
rund 1/3 der Bevölkerung dieses Landes 
unterhalb der Armutsgrenze lebt und von 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten 
– geschweige von einer demokratischen 
Ordnung nach unseren Massstäben – nicht 
die Rede sein kann. Doch die Schweiz hat 
sich auch in der Vergangenheit, wenn es 
um handfeste ökonomische Interessen der 
Hauptpfeiler unserer Volkwirtschaft ging, 
immer als sehr flexibel und beneidenswert 
anpassungsfähig erwiesen. Um dem star-
ken innenpolitischen Widerstand gegen 
die Palmölexporte in die Schweiz im Ver-
laufe des Jahres 2018 die Spitze zu brechen 
– welche zumindest im Grundsatz Teile der 
schweizerischen Rapsproduktion hätten 
gefährden können – hat man sich auf einen 
limitierten Importzugang mit Zollerleichte-
rungen zwischen 20% und 40% aus nach-
weislich nachhaltig ausgerichteten Plan-
tagen (WWF-Zertifikate), transportiert in 
leicht zu überprüfenden Containern, geei-
nigt, was auch den Durchbruch, allerdings 
nur mit dem Stichentscheid der bis Ende 
2018 amtierenden Ständeratspräsidentin 
(heute BR Karin Keller-Sutter) im eidgenös-
sischen Parlament, ermöglichte.
Im inzwischen ratifizierten FHA wird fest-
gehalten, dass mittelfristig (Übergangszeit 
bis 12 Jahre) die Zollbelastung in Indone-
sien auf den Schweizer Exportprodukten 
zu 98% sistiert werden soll, und dies bei 
einer dem Vernehmen nach durchschnitt-
lichen Belastung bei der Einfuhr von rund 
8%. Bei einem Exportvolumen von rund 
CHF  450  Mio. nach Indonesien (Basis  
2017/Quelle: NZZ, 02.11.2018) sollte  

sich die Preisbasis der Schweizer Produk-
te und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
um rund CHF  35  Mio. verbessern lassen. 
Schlüpft nun Indonesien als Folge des neu-
esten «FHA-Coups» in die Rolle des bishe-
rigen Hauptlieferanten Malaysia und kann 
auch andere Lieferländer in Südostasien 
verdrängen, um schliesslich den Löwenan-
teil der Palmölexporte in Richtung Schweiz 
zu sichern, ohne über Drittländer gehen 
zu müssen, dann verbilligt sich das Öl 
zwischen CHF  0.20 und CHF  0.45 pro  kg  
(NZZ, 02.11.2018), was bei einem ange-
nommenen maximalen Importvolumen 
von 30’000  t (die Schweiz importierte 
2017 insgesamt 32’000 t) einen Betrag von 
knapp  CHF  10  Mio. ergibt. Diese Diskre-
panz lässt aufhorchen. 

 Ist es nachvollziehbar, dass Indone-
sien als sog. Schwellenland auf 
substanzielle Zolleinnahmen – um 
Faktor 3 geringer gegenüber den 
offiziellen schweizerischen Konzes-
sionen – verzichten kann, ohne 
jemals die Aussicht zu haben, dass 
die Gegenseite auf der zur Debatte 
stehenden Zeitachse zumindest 
paritätische finanzielle Bedingun-
gen einräumt? Gibt es allenfalls 
eine «hidden agenda», dem Anbau 
von Raps in der Schweiz in einigen 
Jahren eben doch den Garaus zu 
machen, oder lag Indonesien 
vielmehr daran, mit dem Abkom-
men mit einem Prestigeland wie 
der Schweiz der übrigen Welt 
darzulegen, dass die Rodungen des 
Regenwaldes unter Kontrolle seien, 
sonst würde die Schweiz – deren 
Image auf der internationalen 
Bühne noch immer mehr als intakt 
ist – ja sicherlich kein Abkommen 
ratifizieren?

Indonesien und Malaysia exportieren rund 
50 Millionen Tonnen Palmöl und kontrol-
lieren damit mindestens 80% des Welt-
marktes (Produktion Indonesien: 36 Mil-
lionen Tonnen/Malaysia: 20 Millionen). An 
dieser Dominanz dürfte sich kaum etwas 
ändern, zumal allein Indonesien nach ver-
schiedenen voneinander unabhängigen 
Quellen sage und schreibe rund 1 Million 
Hektaren Regenwald – notabene pro Jahr 
– abholzt, was der bewirtschafteten Agrar-
fläche der Schweiz entspricht, um zusätz-
lichen Raum für die Palmölproduktion zu 
gewinnen. Ist es opportun, dass die Schweiz 
ein Abkommen von zweifelhaftem – aber 
auch kaum signifikantem – Nutzen für 
die Exportwirtschaft, aber gleichzeitig 

latentem Risiko für die Ölsaatenproduk-
tion im Inland mit einem Schwellenland 
abschliesst, das wissentlich und willentlich 
die «Lungen dieser Welt» (Regenwald) zer-
stört? Kann es sein, dass sich Indonesien 
für ein potentielles Marktvolumen von bes-
tenfalls 0.08% (30’000 t) während 17 auf-
reibenden Verhandlungsrunden ins Zeug 
legt, um zu einer Vereinbarung zu kommen, 
oder liegen dem FHA mit der Schweiz eben 
doch viel weiter gehende strategische Über-
legungen zugrunde, die der etwas naiven 
helvetischen Sicht – laut WBF handelt es 
sich um «einen Meilenstein der schweize-
rischen Handelspolitik» (Schweizer Bauer, 
03.11.2018) – entgehen?

 Wäre dieses FHA nicht Gelegenheit 
für die Schweiz gewesen, der Welt 
darzulegen, dass unser Land nur 
Abkommen mit Ländern ab-
schliesst, welche den natürlichen 
Ressourcen nach westeuropäischen 
Standards in umfassender Weise 
– und nicht ausschliesslich für 
einige hundert zertifizierte Palm-
öl-Container – Sorge tragen? 

Selbstverständlich hätte sich bei einer 
Nichtratifizierung des FHA zwischen der 
Schweiz und Indonesien am globalen Zu-
stand des Regenwaldes nichts geändert, in-
sofern ist die Aussage im «fial-Letter» Nr. 5/
Oktober 18 durchaus richtig: «Damit wäre 
aber noch kein Regenwald gerettet.» Doch 
sollte eine solche Haltung Schule machen, 
müsste die Schweiz in keinem Bereich, 
der die globalen Probleme der Menschheit 
anbetrifft, irgendwelche Anstrengungen 
unternehmen, weil sie bevölkerungsmässig 
keine Relevanz hat. Und doch kommt der 
Schweiz trotz ihrer Kleinheit entsprechend 
ihrer jahrhundertalten politischen Ausrich-
tung als vielbewunderte Basisdemokratie, 
nicht zuletzt aber auch in Verbindung mit 
ihrer prosperierenden Volkswirtschaft auf 
der internationalen Bühne eine Vorbild-
funktion zu, die nicht auf Kosten margi-
naler ökonomischer Interessen verspielt 
werden sollte.

FREIHANDELSPROJEKT MIT  
DEN MERCOSUR-STAATEN

(M.M.) Eines muss man dem ehemaligen Ma-
gistraten Johann Schneider-Ammann lassen: 
Der in die Geschichtsbücher eingehende 
«FHA-Bundesrat» ist – wenn es wirklich  
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darauf ankam – strategisch und taktisch im-
mer mehr als nur sehr geschickt vorgegan-
gen und hat es verstanden, Rückschläge wie 
kaum ein anderes Mitglied der Landesre-
gierung mit einer fast stoischen Ruhe gegen 
aussen wegzustecken. Nach der mehr als 
nur verunglückten Publikation der «Ge-
samtschau zur mittelfristigen Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik» am 01.11.2017 
(siehe Kapitel 3, Geschäftsbericht GMSA 
2017) hat er nach dem ungewohnt schar-
fen innenpolitischen Gegenwind nicht lan-
ge auf Verteidigung und Rechtfertigung 
gemacht. Die FHA mit Indonesien und 
Malaysia, wovon das Erstere mittlerwei-
le realisiert werden konnte, wie aber ganz 
besonders auch das FHA-Projekt mit den 
Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, 
Paraguay und Uruguay) sind in den Fokus 
seiner Politik gerückt. So hat er psycho-
logisch geschickt nicht nur den sog. «Mer-
cosur-Agrargipfel» mit vielen Exponenten 
der Agrarwirtschaft im ersten Quartal 2018 
– im Sinne einer Ventilfunktion – ins Leben 
gerufen, sondern sich Ende April/anfangs 
Mai während einer Woche mit einer 50 
Leute starken Delegation von Vertretern 
der agrarischen Wertschöpfungskette, Poli-
tikern und Amtspersonen auf die Reise be-
geben, um den vier Mercosur-Staaten einen 
Arbeitsbesuch abzustatten. 

 Die Zusammensetzung seines 
Begleittrosses war von seinen 
Stäben wohl austariert worden und 
das Reiseprogramm offenbar 
ebenso dicht, vielseitig wie umfas-
send. Der Effekt blieb im Nachgang 
dieser «Exkursion der Willigen» – 
eine grösstenteils wohlwollende 
Berichterstattung in den Medien 
und starke persönliche Eindrücke 
der Teilnehmer – denn auch nicht 
aus, obwohl davon ausgegangen 
werden kann, dass der Reisegruppe 
ein «potemkinsches Dorf» gezeigt 
wurde.

Zwischenzeitlich ist es in der Schweiz al-
lerdings wieder etwas ruhiger um dieses 
FHA-Projekt geworden, wahrscheinlich 
auch deshalb, weil die Gespräche zwischen 
der EU und den Mercosur-Staaten, die seit 
nunmehr fast 20 Jahren andauern, im Som-
mer an einem Nullpunkt angelangt sind. 
(Die EU – ganz besonders Frankreich – will 
die Fleischmärkte viel weniger stark öffnen, 
und im Gegenzug seien die Mercosur-Staa-
ten nach Angaben des EU-Agrarkommis-
sars nach wie vor nicht bereit, in entschei-
denden Fragen entgegenzukommen.) 
Zudem hat es im wirtschaftlich stärksten 

Land (Brasilien) einen Regierungswechsel 
mit einem rechtskonservativen, neolibe-
ralen und im Wahlkampf mit unflätigen 
Bemerkungen aufgefallenen Staatspräsi-
denten gegeben, der seiner Klientel – u.a. 
den Farmern und Militärs – sehr nahe steht. 
Argentinien, eines der reichsten Länder der 
Welt bis anfangs der 50er Jahre, steht, wie 
schon verschiedene Male in seiner jüngeren 
Geschichte, vor einer Staatspleite. Das in 
die Ferne gerückte FHA-Projekt zwischen 
der geschwächten EU und den mit innen-
politischen Problemen kämpfenden Mer-
cosur-Staaten dürfte es nicht dringlich ma-
chen, dass sich die Schweiz exponiert. Der 
Schweizerische Bauernverband (SBV) hat 
aber die Zeit genutzt und Mitte Juni 2018 
eine sehr nüchterne, pragmatisch gehal-
tene und sehr gut recherchierte Studie mit 
dem Titel «Freihandelsabkommen EFTA – 
Mercosur» publiziert, die kurz danach von 
economiesuisse in gewohnter neoliberaler 
Manier – aber gleichzeitig mit wenig intel-
lektueller Schärfe – zerzaust worden ist.

Kaum ein Land – geschweige denn die 
schweizerische Landwirtschaft mit ihrem 
allgemein hohen Kostenniveau, den an-
spruchsvollen topographischen und klima-
tischen Bedingungen, der Fragmentierung 
der Agrarfläche – kann sich gegen die Ag-
rargiganten auf der Südhalbkugel mit den 
tiefen Umwelt- und Tierschutzstandards 
erfolgreich am Markt behaupten. In der 
«Gesamtschau» des BR steht denn auch: 
«Ein grosses Defizit besteht bei der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Landwirtschaft.» Das gilt jedoch nicht nur 
für die Schweiz, sondern zumindest für den 
ganzen europäischen Kontinent. 

 Nicht umsonst hat sich der 
ehemalige belgische UNO-Sonder-
berichterstatter Olivier De Schutter 
gegenüber der Wochenzeitung 
(WOZ) wie folgt geäussert: «Es hat 
keinen Sinn, dass Bauern aus allen 
Regionen der Welt miteinander kon-
kurrieren. Denn das bedeutet, dass 
sie sich alle mit den konkurrenzfä-
higsten Bauern in Brasilien messen 
müssen, und das überlebt keiner.»

Im «Zusatzbericht zur Gesamtschau zur 
mittelfristigen Weiterentwicklung der Ag-
rarpolitik», welcher am 05.09.2018 im 
Auftrag des Nationalrates vom Bundesrat 
veröffentlich wurde, steht auf Seite 14 in 
Zusammenhang mit dem Mercosur-Pro-
jekt: «Die Interessen der Mercosur-Staaten 
liegen in erster Linie bei den Agrarproduk-
ten, sodass seitens der Schweiz Konzes-

sionen bei diesen Produkten erforderlich 
sind, um eine Einigung zu erreichen.» Die 
Handelszeitung vom 24.04.2018 geht noch 
weiter: «Um vom Zollabbau im Rahmen 
eines möglichen Abkommens zu profitie-
ren, müsste die Schweiz jedoch den Grenz-
schutz für Agrarprodukte senken.» Wenn 
von Seiten des Bundesrates von Konzessio-
nen gesprochen wird, dann dürften auch die 
für das Inland als sensibel zu betrachten-
den Produkte gemeint sein, d.h. Produkte, 
welche grundsätzlich auch in der Schweiz 
angebaut/hergestellt und weiter veredelt 
werden, was eindeutig in die Substanz der 
schweizerischen Agrarwirtschaft eingreift.

Bei den ganzen Diskussionen um die Frei-
handelsprojekte muss man sich die Frage 
stellen, weshalb sich die Behörden mit so 
viel Verve engagieren. Die Exporte der 
Chemie- und Pharmabranche in die Merco-
sur-Staaten machen rund 3/4 der Gesamt-
exporte der Schweiz aus. Diese Branchen 
sind für den Werkplatz Schweiz – aber auch 
für die ganze schweizerische Volkswirt-
schaft – unbestrittenermassen von grosser 
Bedeutung. Doch muss für diese Segmen-
te der Wirtschaft, die fast traumhaft hohe 
Ebit-Margen um rund 25% (siehe Kennzah-
len Roche/Novartis 2018) generieren und 
damit vielmehr Symbole für einen längst 
hinter uns geglaubten «Raubritterkapitalis-
mus» darstellen, der rote Teppich in Süd-
amerika ausgerollt werden? 

 Entsprechend verschiedenen 
Quellen würden die Mercosur-Staa-
ten im Falle eines Zustandekom-
mens eines FHA mit der Schweiz 
Zolleinnahmen zwischen CHF 200 
und CHF 250 Mio. verlieren. Wenn 
diese Staaten – welche grundsätz-
lich dringend auf entsprechende 
Zolleinkünfte angewiesen wären – 
auf derartige Einnahmen verzichten 
können, dann wahrscheinlich nur, 
um sich ein entsprechendes 
Exportpotential mit grossem 
volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen 
zu erschliessen. 

Mit den zusätzlichen 2’000  t Rindfleisch-
exporten – die als eine der Konzessionen 
herumgereicht worden sind – dürfte es bei 
weitem nicht getan sein. Erfrischend ehr-
lich ist der Kommentar im bereits zuvor er-
wähnten «Zusatzbericht» unter der Rubrik 
«Strategische Freihandelsabkommen» (Sei-
te 10): «Nach Abschluss eines Abkommens 
nehmen neben den Exporten auch die Ein-
fuhren sowie die Produktvielfalt zu. Dies 
stärkt den Wettbewerb im Binnenmarkt und 
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führt zu Produktivitätssteigerungen.» Kann 
man bei den vorerwähnten Ebit-Margen der 
Chemie- und Pharmabranche von Wettbe-
werb sprechen? Wird hier im Vergleich zur 
agrarischen Wettschöpfungskette – die im 
Falle der 1. Verarbeitungsstufe auf operati-
ver Ebene vielleicht rund einen Zehntel die-
ser prozentualen Margen generieren kann 
– nicht mit verschiedenen Ellen gemessen? 
Machiavelli hatte eben doch recht, als er sag-
te: «Der Zweck heiligt die Mittel.» 
Geht es um Abholzung des Regenwaldes, 
steht Indonesien – gegenüber Brasilien – fast 
wie ein Waisenknabe da. Brasilien holzt nach 
Angaben der NGO-Organisation «Global 
Forest Watch» pro Jahr rund 4.5  Millionen 
Hektaren (knapp Faktor 5 der bewirtschafte-
ten Agrarfläche der Schweiz) Regenwald ab, 
um neue Ackerflächen zu gewinnen.

 Kann es sich die Schweiz leisten, 
mit Ländern, die sich um die 
grössten und wertvollsten Ökosys-
teme dieser Welt geradezu foutie-
ren und die in der Klimapolitik viel 
mehr als nur eine zentrale Rolle 
einnehmen sollten, präferenzielle 
Handelsabkommen zu schliessen?

Macht es wirklich Sinn, einen marginal 
besseren Marktzugang für einige wenige 
Industrieakteure aus der Schweiz zu er-
langen und gleichzeitig die schweizerische 
Landwirtschaft unter dem Druck der Agrar-
exporte aus diesen Ländern marginalisie-
ren zu wollen? 

FREIHANDELSPROJEKT  
MIT DEN USA

(M.M.) Wenn sich Schwergewichte der Wirt-
schaft – so wie beispielsweise die im Natio-
nalrat einsitzende operationelle Chefin der 
EMS-Chemie Holding AG, ein «fleuron de 
l’industrie Suisse» – räuspern, dann wirkt 
dies für «Bundesbern» elektrisierend. 
Anfangs Juli 2018 hat Magdalena Martul-
lo-Blocher, Vizepräsidentin der SVP, ange-
regt, dass ein FHA zwischen der Schweiz 
und den USA grundsätzlich wünschenswert 
sei. Und schon Mitte Oktober ist die der 
Freihandelsidee mehr als zugeneigte Lei-
terin des Staatssekretariates für Wirtschaft 
(SECO), Staatssekretärin Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch, als Emissärin – nach Vor-
stössen aus der Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben (WAK) – nach Washington ge-
reist, um erste Sondierungen vorzunehmen.

Grundsätzlich ist es nachvollziehbar, dass 
die Schweiz Anstrengungen in diese Rich-
tung unternimmt, zumal die USA – nach der 
EU – bereits den zweitwichtigsten Handels-
partner darstellen. Darüber hinaus ist die 
Schweiz – in absoluten Zahlen gemessen – 
der sechstgrösste Direktinvestor in den Ver-
einigten Staaten und erzielt nach Zollstatis-
tik im Vergleich zu anderen Ländern einen  
rekordhaft hohen Überschuss von fast 
25 Milliarden Franken (Basis 2018), was im 
«America-first-Land» mit wenig Begeiste-
rung registriert werden dürfte.
In der Berichterstattung der Medien wurde 
die Initiative zu einem erneuten Anlauf für 
ein FHA mit den USA mit einigem Erstau-
nen zur Kenntnis genommen, zumal es sich 
bei Magdalena Martullo-Blocher immerhin 
um die Vizepräsidentin der «Bauernverste-
her-Partei SVP» (Formulierung in der NZZ, 
07.12.2018) handle und es doch der Agrar-
sektor sei, welcher im Jahre 2006 ein Ab-
kommen verhindert habe.

 Dass der Agrarsektor 2006 einer 
der Stolpersteine war, soll nicht 
verschwiegen werden. Allerdings 
war auch der Finanzsektor seiner-
zeit mindestens ein ebenso grosser 
Hemmschuh, was der amerikani-
sche Botschafter in der Schweiz in 
einem NZZ-Interview im Sommer 
2018 an die Oberfläche brachte. 

Innerhalb der Schweiz wird diese Tatsache 
geflissentlich verschwiegen, zumal es wei-
ten Kreisen der Wirtschaft zupass kommt, 
in der Landwirtschaft einen Prügelkna-
ben – wenn immer ein Opfer gesucht wird 
– gefunden zu haben. Nationalrätin Martul-
lo-Blocher hat die Dinge mit in ihrer etwas 
burschikosen, aber sehr direkten Weise un-
missverständlich richtiggestellt: «Es gibt 
kein Abkommen, das wegen der Bauern 
blockiert ist.» … «Die Landwirtschaft müs-
se als “Gegenstand der national security” 
von einer Übereinkunft ausgenommen 
werden.» (NZZ, 07.07.2018). Dass Jan 
Atteslander, Leiter Aussenwirtschaft bei 
economiesuisse, an der alten, inzwischen 
kaum mehr erträglichen Leier – «Und bei 
all diesen Abkommen ist der agrarpoliti-
sche Protektionismus der Schweiz der Stol-
perstein für einen erfolgreichen Abschluss» 
(vorgenannte NZZ-Ausgabe) – festhält, mag 
wenig erstaunen, hat sich doch das Feind-
bild Landwirtschaft fest im Vokabular ei-
niger Wirtschaftsverbände und inzwischen 
auch in subtiler Art und Weise in den elek-
tronischen Medienberichterstattungen, die 
dem «service public» verpflichtet sein soll-
ten, eingegraben.

Prüft man die Faktenlage, dann ist ein all-
fälliges FHA zwischen der Schweiz und den 
USA möglicherweise wünschenswert, aber 
strategisch weit weniger wichtig, als uns 
dargelegt wird. «Während sich die Unter-
schiede zwischen den USA und der Schweiz 
über alle Güterkategorien hinweg in Gren-
zen halten – der durchschnittliche ange-
wandte Meistbegünstigtenzoll der USA 
beträgt 3.4%, jener der Schweiz 6.4% – sind 
die Differenzen im landwirtschaftlichen 
Bereich frappant. Hier steht dem durch-
schnittlichen Zoll von 5.3% ein Schwei-
zer Zoll von 35.2% gegenüber» (NZZ, 
15.10.2018 unter Hinweis auf die WTO). 
Die Schweiz schützt ihre Agrarproduktion 
– was ebenso offensichtlich wie zwingend 
ist – gegenüber einer Agrargrossmacht, wie 
sie die Vereinigten Staaten darstellen, und 
verleiht damit auch dem berühmten Verfas-
sungsartikel (BV 104), der das Fundament 
der ganzen agrarischen Wertschöpfungs-
kette bildet, Nachdruck. Die Schwellen 
bei den Industrieprodukten sind jedoch 
sehr tief. So bezahlen die Importeure von 
schweizerischen Produkten in den USA 
rund CHF  300  Mio. Zölle. Bei einem Aus-
senhandelsanteil von über 16% (38 Milliar-
den Franken im Falle der USA) der gesam-
ten Ausfuhren der Schweiz (233 Milliarden, 
Quelle: Jahresbericht Schweizer Aussenhan-
del 2018 der EZV) dürfte die entsprechende 
Zollbelastung (ca. 1%) kaum von Relevanz 
sein. Davon, dass «die Bauernlobby dem 
Rest der Wirtschaft den freien Zugang zu 
zentralen Exportmärkten verwehrt» (NZZ, 
19.01.2018), kann beim bereits zuvor er-
wähnten Handelsbilanzüberschuss von 
25 Milliarden (2018, Quelle EZV) schon gar 
keine Rede sein, sondern es bildet vielmehr 
Teil der neoliberalen Rhetorik, welche sich 
zum Ziel gesetzt hat, der schweizerischen 
Agrarproduktion unter dem Vorwand der 
«gesamtwirtschaftlichen Interessen» die 
Grundlagen zu entziehen. 

 Man kann es wenden und drehen, 
wie man will. Der Agrarartikel in der 
Bundesverfassung beruht nun mal 
auf der Idee der tragenden Säulen 
der schweizerischen Agrarpolitik, 
nämlich mit einer wohl austarierten 
Grenzbewirtschaftung und in 
Kombination mit Einfuhrregelungen 
für alle «sensiblen agrarischen 
Produkte» die Agrarproduktion in der 
Schweiz sicherzustellen. Fleisch und 
Getreide – Produkte, bei denen die 
Vereinigten Staaten sehr stark sind 
– betreffen die Schweiz sehr direkt. 
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Das erneute Vorpreschen der Schweiz, in 
Verhandlungen mit den USA treten zu wol-
len, könnte sich bei einem allfälligen Ab-
schluss möglicherweise als «Pyrrhussieg» 
erweisen. So behält sich Amerika offenbar 
vor (Beispiele Abkommen mit Kanada/
Mexiko), solche Vereinbarungen einsei-
tig aufzulösen, wenn die Gegenpartei ein 
Marktabkommen mit einer «Nicht-Markt-
wirtschaft» abschliesst, was das Codewort 
für China ist. (So hat sich aber auch in wei-
ten Kreisen der Wirtschaft gegenüber dem 
einstmals vielgefeierten FHA zwischen 
der Schweiz und China eine Ernüchterung 
breitgemacht.) Zudem behalten sich die 
USA das Recht vor, Länder zu ahnden, die 
ihre Währungen im Interesse der Export-
fähigkeit mit Interventionen der Notenban-
ken schwächen, was für die Schweiz schon 
heute mehr als nur zutreffen dürfte. Unter 
solchen Vorzeichen und mit einer kaum 
berechenbaren amerikanischen Administ-
ration mit einem als sprunghaft geltenden 
Präsidenten auf der Gegenseite dürfte es 
der Schweiz besser anstehen, viel eher zu-
zuwarten, als auf Tempo zu machen, denn 
der «Traum vom Deal mit Donald Trump» 
(Titel eines Artikels in der NZZ, 07.07.2018) 
könnte schnell zum Alptraum werden.

UNILATERALE AUFHEBUNG DER 
INDUSTRIEZÖLLE: DER VERLUST 
EINES FAUSTPFANDES BEI FHA

(M.M.) Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit 
und auch sehr dürftig – bis ungenügend – 
von den Medien und den politischen Kräften 
kommentiert, hat der Bundesrat (BR) am 
20.12.2017 ein Massnahmenpaket gegen 
die «Hochpreisinsel Schweiz» beschlossen. 
Ganz neu ist die Sache für den BR nicht. So 
hat er sich bereits im Jahre 2005 in einem Be-
richt mit dem Titel «Bekämpfung der Preis-
insel Schweiz» damit auseinandergesetzt. 
Am 07.12.2018 hat die Landesregierung 
den erläuternden Bericht – abgefasst durch 
das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 
– zur entsprechenden Vernehmlassungsvor-
lage – als Teil dieses Massnahmenpaketes 
– mit dem Titel «Aufhebung der Industrie-
zölle» publiziert. Im Falle einer Umsetzung 
dieser Absichten des BR, die kaum auf einen 
breiten politischen Widerstand stossen dürf-
ten, ist mit direkten Auswirkungen auf die 
Aussenwirtschaftspolitik und damit ganz 
ausgeprägt die zukünftigen Freihandelsab-
kommen zu rechnen. Dass diese – zumindest 
grundsätzlich – in einem unmittelbaren, sehr 
engen Zusammenhang mit der agrarischen 
Wertschöpfungskette stehen, wurde in den 

vorangegangen «Sub-Kapiteln» bereits de-
tailliert ausgeführt.
Im Pressecommuniqué von anfangs Dezem-
ber 2018 mit dem Titel «Bundesrat macht 
weiter im Kampf gegen die Hochpreisinsel 
Schweiz» wird dieses Ansinnen wie folgt be-
gründet: «Der Bundesrat will mit der Aufhe-
bung der Industriezölle die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für Unternehmen ver-
bessern … Profitieren sollen auch die Konsu-
mentinnen und Konsumenten … Zudem wer-
den zahlreiche Unternehmen in der Schweiz 
von günstigeren Vorleistungen sowie einer 
administrativen Entlastung profitieren. Dies 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schwei-
zer Wirtschaft.»
«So weit, so gut», wird man sich denken, 
denn wer kann schon etwas dagegen haben, 
dass der Werkplatz Schweiz gestärkt wer-
den soll und sich die Konsumenten gleich-
zeitig über ein grösseres – frei verfügbares 
– Einkommen freuen können. 

 Die NZZ vom 12.12.2017 hat diese 
Konstellation in sehr anschaulicher 
Weise auf den Punkt gebracht: 
«Wenn Kinder den Fünfer und das 
Weggli fordern, sagen umsichtige 
Eltern, dass nur das eine oder das 
andere möglich sei. Wenn Erwach-
sene den Fünfer und das Weggli 
fordern, nennt man dies Politik. So 
ist zum Beispiel in der Politik die 
Forderung nach Schweizer Löhnen 
und ausländischen Preisen beliebt, 
obwohl beides zusammen kaum zu 
erreichen ist.» 

Mit anderen Worten: Die Schweiz träumt 
von einem Preisniveau wie in der EU, selbst-
verständlich bei unverändertem Lohnni-
veau. Das ist – spiegelbildlich – etwa so unre-
alistisch, wie wenn die Preise im EU-Raum 
unverändert blieben, die Löhne allerdings 
auf Schweizer Niveau steigen würden. Wir 
bilden nun mal nicht Teil des europäischen 
Binnenmarktes – weder wirtschaftlich, ge-
schweige denn politisch – auch wenn sich 
einige Kreise in Brüssel, aber auch selbst 
im Inland damit schwertun und uns «peu 
à peu» in diese Richtung drängen wollen. 
Der Leiter der Direktion für Wirtschafts-
politik des SECO offenbart denn auch seine 
ultraliberale Denkweise in der Zeitschrift 
«Die Volkswirtschaft» (7/2018) beispiels-
weise wie folgt: «Vereinfacht gesagt, soll-
ten in einem Binnenmarkt die Preise für 
homogene Güter (unter Ausklammerung 
von Transportkosten) konvergieren, weil 
grössere Preisunterschiede über Arbitrage 
und Direktimporte aus günstigeren Bezugs-
märkten eingeebnet werden.»

Von was spricht man bei einer allfälligen 
Sistierung aller Industriezölle bei der an-
visierten, frühesten Inkraftsetzung am 
01.01.2022 überhaupt? Die gesamten Zoll-
einnahmen des Bundes betrugen im Jahre 
2017 1.2  Milliarden Franken, wovon rund 
CHF 500 Mio. auf den Industrieprodukten 
und CHF  700  Mio. auf den importierten 
Agrarprodukten erhoben werden (Quelle: 
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungs-
vorlage, Seite 8). Im Durchschnitt beträgt 
die Zollbelastung bei der Einfuhr von In-
dustrieprodukten lediglich 1.8%, was rund 
0.7% der Bundeseinnahmen (Basis 2016) 
ausmachen soll. Demgegenüber wird von 
prognostizierten administrativen Einspa-
rungen von CHF 100 Mio. für die Industrie 
und einem zusätzlichen Kaufkraftgewinn 
für die Konsumenten durch die angenom-
mene Weitergabe von günstigeren Preisen 
von rund CHF  350  Mio. gesprochen. Das 
BIP soll sich nach Auffassung der Prognos-
tiker um lediglich 0.13% (+ CHF 860 Mio./
etwas über CHF 40.--/Person) vergrössern, 
gleichzeitig wird ein Stimulus für die Expor-
te im Umfang von + 0.5% – aber auch par-
allel eine Zunahme der Importe von + 0.4% 
– antizipiert. Ob das marginale BIP-Wachs-
tum tatsächlich dereinst zu einem zusätz-
lichen Steuersubstrat von CHF  150  Mio. 
führen wird – so wie dies von einem der 
beauftragten, als unabhängig bezeichneten 
«consultant» errechnet worden ist –, dürfte 
wie immer bei solch kühnen «Berechnun-
gen» im Dunkeln bleiben. (Beratungsunter-
nehmungen haben bekanntlich das Privi-
leg, irgendwelche Behauptungen anstellen 
zu können, ohne jemals zur Rechenschaft 
gezogen zu werden.) Wie genau solche An-
nahmen in der Praxis sein können, hat uns 
die Einführung des Cassis-de-Dijon-Prin-
zips Mitte 2010 vor Augen geführt. Von den 
seinerzeit in Aussicht gestellten 2 bis 3 Mil-
liarden Franken an Einsparungen ist im 
Wesentlichen nur Schall und Rauch übrig 
geblieben, was von den einstmals glühen-
den Befürwortern tunlichst totgeschwiegen 
wird. In fast entwaffnender Offenheit hält 
denn auch die vom WBF herausgegebene 
Zeitschrift «Die Volkswirtschaft» (4/2018) 
vorsichtigerweise und ohne jede innere 
Überzeugungskraft fest: «Der autonome  
Abbau aller Zölle im Industriebereich führt 
zu leicht positiven volkswirtschaftlichen Aus-
wirkungen.» Ob sich die prognostizierten 
Effekte auch einstellen, ist völlig ungewiss, 
denn wer kann schon mit einiger Verläss-
lichkeit quantifizieren, wie sich die Situation 
2022 präsentieren wird, zumal beispielswei-
se auch die Konjunkturprognosen der vielzi-
tierten KOF (ETH) mit zweifelhaftem Wert 
kaum verlässlicher sind als die Langzeitwet-
terprognosen von MeteoSchweiz. Eines steht 
jedoch fest, was mit einer fast salopp zum 
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Ausdruck gebrachten «Nonchalance» in der 
Vernehmlassungsvorlage (Seite 16) zu Papier 
gebracht wird: 

 «Die Aufhebung der Industriezölle 
führt aber auch zu tieferen Einnah-
men des Bundes … Im aktuellen 
Finanzplan 2020-2022 vom  
22. August 2018 beläuft sich der 
strukturelle Überschuss für das 
Jahr 2022 auf knapp 1 Milliarde. 
Damit sind die Mindereinnahmen 
aufgrund der Aufhebung der 
Industriezölle aus heutiger Sicht für 
den Bundeshaushalt verkraftbar.» 

Gewissermassen als «Beruhigungspille» 
(Seite 8) wird nachgedoppelt: «Das primäre 
Ziel der Zölle war somit ihre protektionisti-
sche und nicht ihre fiskalische Funktion.»
Kann man überhaupt von einem «struk-
turellen Überschuss» sprechen, wenn die 
Verschuldung des Staates (Bund, Kantone, 
Gemeinden/Basis 2017) nach Angaben 
des Bundesamtes für Statistik immerhin 
noch bei rund 197  Milliarden Franken/
CHF 23’000.-- pro Einwohner liegen?
Es geht dem Bundesrat letztlich – so die 
Vermutung – um etwas ganz anderes, als 
um den wirtschaftspolitischen Stimulus. 
Der Dachverband der Schweizer Wirt-
schaft – economiesuisse – schreibt auf sei-
ner Internet-Seite im Zusammenhang mit 
diesem Vorhaben: «Die Industriezollauf-
hebung ist eine strukturelle Massnahme wie 
aus dem ökonomischen Lehrbuch …» Im 
gleichen Sinne, den Geist des Wirtschafts-
liberalismus zum Ausdruck bringende 
Formulierung, findet sich in der Vernehm-
lassungsvorlage auf Seite  16: «Die unila-
terale Aufhebung der Industriezölle ist ein 
Beitrag zu einer liberalen Weltwirtschafts-
ordnung und erlaubt Schweizer Unterneh-
men, sich noch besser in die internationale 
Wertschöpfungskette zu integrieren.» Ein 
solcher Satz kommt in einem Wirtschafts-
umfeld, das zumindest auf dem interna-
tionalen Parkett mit gutem Gewissen kaum 
als «wirtschaftsliberal» bezeichnet werden 
kann, weil Wettbewerbsverzerrungen ge-
paart mit unfairen Praktiken an der Tages-
ordnung sind, etwa so passend daher, wie 
eine arg missglückte Sonntagspredigt.

 Auch wenn die WTO davon 
ausgeht, dass Zollansätze unter 3% 
als sog. «nuisance tarifs» zu quali-
fizieren sind, d.h., dass die tatsäch-
lichen Einnahmen kleiner sind als die 
entsprechenden Aufwendungen, 
diese zu erheben, dann heisst das 

noch längst nicht, dass diese im 
Sinne der strategischen wirtschafts-
politischen Interessen der Schweiz 
ohne internationalen Druck aufgeho-
ben werden sollten. 

(Die Verhältnisse derjenigen Staaten, wel-
che diesen Schritt bereits gemacht haben 
– Kanada, Neuseeland, Norwegen, Hong-
kong, Singapur – sind zum einen anders und  
zum andern zwiespältig.) Wer in eine Ver-
handlung tritt – unmassgeblich des Sachver-
haltes – darf die guten «Karten», die man 
in der Hand hält, aus taktischen Gründen 
keinesfalls unbedacht verspielen. So räumt 
denn das SECO in der Vernehmlassungs-
vorlage (Seite 9) freimütig ein: «Industrie-
zölle stellen einen Teil der Verhandlungs-
masse bei der Aushandlung von FHA dar.» 
Auf Seite 10 wird fast demaskierend festge-
stellt: «Es gibt aber dennoch Verhandlungs-
partner – insbesondere solche mit hohen 
Zöllen auf Industrieprodukten – welche 
argumentieren, dass die bereits sehr tiefen 
Industriezölle der Schweiz dazu führen, 
dass die Vorteile eines FHA für die Schweiz 
grösser sind als für das andere Land. Fal-
len die Zölle ganz weg, kann sich dieser  
Eindruck bei der Verhandlung neuer FHA 
noch verstärken und vermehrt Druck auf 
andere Verhandlungsbereiche entste-
hen.» In der bereits zuvor zitierten Zeit-
schrift «Die Volkswirtschaft» (4/2018)  
kommt man zum gleichen Schluss: «Eine 
einseitige Zollaufhebung für Industriegüter 
kann die Position der Schweiz in künftigen 
Verhandlungen über FHA schwächen. Da 
die Schweiz bereits über ein grosses Netz 
an FHA verfügt und sich alternative Ver-
handlungstaktiken anbieten, ist der Effekt 
jedoch gering.» Ins gleiche Horn bläst die 
Vermehmlassungsvorlage, was den Ein-
druck hinterlässt, sich selbst beruhigen und 
gleichzeitig rechtfertigen zu müssen (Seite 
9/10): «Die jüngsten Verhandlungen der 
Schweiz zeigen, dass Industriezölle heute 
keine entscheidende Verhandlungsmas-
se mehr darstellen. Vielmehr sind andere 
Faktoren, wie z.B. Agrarzölle, Dienstleis-
tungen, Investitionen, geistiges Eigentum 
oder nicht-tarifäre Handelshemmnisse, für 
zukünftige Verhandlungspartner (im Fall 
neuer FHA oder der Modernisierung be-
stehender Abkommen) von Interesse.»

Und damit kommen wir zum Kern der Sa-
che: Was will die Schweiz – im Falle von 
neuen FHA im Bereich der Zölle – anbie-
ten ausser einer tieferen Zollbelastung für 
Agrargüter? Zölle und Handelshemmnisse 
jeder Art sind handfeste, greifbare und ver-
ständliche innenpolitische Argumente für 
eine Gegenpartei. 

 Bei nicht sensiblen agrarischen 
Gütern stellt sich die Problematik 
für die agrarische Wertschöpfungs-
kette in der Schweiz nicht, bei allen 
anderen landwirtschaftlichen 
Basisprodukten sehr wohl, wenn 
sich unsere Unterhändler als nicht 
standhaft, konsequent und verläss-
lich erweisen sollten, zumal die 
durchschnittliche Zollbelastung für 
Agrarprodukte nach Angaben der 
WTO durchschnittlich 36.1% 
beträgt. Wohl steht in der Vernehm-
lassungsvorlage (Seite 5) expressis 
verbis: «Die Zölle auf Agrarproduk-
te bleiben ebenfalls unverändert.» 
Doch was bleibt letztlich übrig, 
wenn man sich ohne jeden Zwang 
bereits des letzten Hemdes entle-
digt hat? 

Steckt hinter der Absicht, die Industriezöl-
le gänzlich aufzuheben, allenfalls auch der 
Gedanke, das Terrain für noch weitergehen-
de Marktöffnungen im Agrarbereich vor-
zubereiten? In der Zeitschrift «Die Volks-
wirtschaft» (8–9/2018) des WBF/SECO  
schreibt ein «Söldner» von economiesuisse 
im Dienste des Departementes denn auch: 
«Verhandlungen über neue Freihandelsab-
kommen sollten mit denjenigen Ländern 
priorisiert werden, mit denen die höchsten 
Handelsgewinne zu erwarten sind und wo 
das Diskriminierungspotential für Schwei-
zer Firmen gegenüber ihren Konkurrenten 
am grössten ist. Ausserdem ist eine Markt-
öffnung des Landwirtschaftssektors eine 
Grundvoraussetzung.»

ZUSATZBERICHT ZUR  
GESAMTSCHAU ZUR MITTELFRIS-
TIGEN WEITERENTWICKLUNG 
DER AGRARPOLITIK

(M.M.) Die im Kapitel 3 des Geschäftsberich-
tes 2017 der GMSA ausführlich kommen-
tierte «Gesamtschau zur mittelfristigen 
Weiterentwicklung der Agrarpolitik», wel-
che am 01.11.2017 publiziert wurde, hat 
auch im Verlaufe des Berichtsjahres – und 
zwar nicht nur ausschliesslich in Land-
wirtschaftskreisen – einige «Nachbeben» 
nach sich gezogen. Diese heftigen «Turbu-
lenzen» waren – und sind auch weiterhin – 
notwendig, um die Weichenstellungen für 
die schweizerische Landwirtschaftspolitik 
nicht einzig den «Amtstuben in Bern» und 
den einflussreichen Wirtschaftsverbänden 
zu überlassen. Die eidgenössischen Räte 
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– ganz ausgeprägt der Nationalrat (NR), in 
welchem die bäuerlichen Kreise eine feste 
Grösse bilden – haben sich in der Sommer-
session denn auch mit diesem Grundla-
genpapier, welches das Terrain für die Ag-
rarpolitik 2022+ bilden soll, befasst. Der 
Ständerrat hat sich mit einiger Eleganz (sie-
he auch Ausführungen im Zwischenbericht 
2017) mit Verweis auf die Vernehmlassung 
zur AP 2022+, welche erst Mitte November 
2018 publiziert worden ist, seinerzeit aus 
der Verantwortung gestohlen, weil er nur 
«en connaissance de cause» debattieren 
wollte. Schliesslich ist der NR einer Emp-
fehlung der Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben (WAK-N) gefolgt und hat die «Ge-
samtschau» – gekoppelt an einen vier Punk-
te umfassenden Forderungskatalog (siehe 
Zwischenbericht GMSA 2017) an den BR, 
der inhaltlich eine Überarbeitung und eine 
Ergänzung des Berichtes forderte – zurück-
gewiesen. Am 05.09.2018 ist der 34 Seiten 
starke «Zusatzbericht zur Gesamtschau 
zur mittelfristigen Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik» (Untertitel «Im Auftrag des 
Nationalrats vom 04. Juni 2018») vom BR 
veröffentlicht worden. Vier Kapitel umfasst 
dieser Bericht: 1. Evaluation der Agrarpoli-
tik 2014-2017; 2. Aktueller Stand Freihan-
delsabkommen; 3. Umsetzung Artikel 104a 
BV Ernährungssicherheit und 4. Zeitplan 
AP22+ in Abstimmung mit Volksinitiativen.

 Vom Radar der medialen Aufmerk-
samkeit ist nicht erfasst worden, 
dass der NR auch ein Postulat der 
WAK-N angenommen hat, wonach 
vom BR ein weiterer Zusatzbericht 
zum Einfluss des Grenzschutzes auf 
die der Landwirtschaft vor- und 
nachgelagerten Branchen und 
Industrien zu erstellen sei. Eine Frist 
für diese weitere Stellungnahme/
Einschätzung wurde nicht genannt. 
Fest steht aber schon heute, dass 
dieser für die Mühlenwirtschaft von 
besonderem Interesse sein wird. 

Im Kapitel «Evaluation der Agrarpolitik 
2014-2017» fallen insbesondere die sehr 
kritischen Bemerkungen und Hinweise 
auf die wirtschaftlichen Gesichtspunkte 
auf. «Ein grosses Defizit besteht bei der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Landwirtschaft, was unter anderem auf 
die hohen Produktionskosten zurückzu-
führen ist.» Nun, die Agrarstützung ist in 
der Schweiz aus klimatischen, topographi-
schen und im Vergleich zum Ausland fein-
gliederigen Strukturen der dezentralen 
landwirtschaftlichen Produktion – ganz 
abgesehen vom allgemein hohen Kostenni-

veau, was sich wiederum im Wesentlichen 
von den Löhnen ableitet – unbestrittener-
massen fast rekordhaft hoch. (Mit Norwe-
gen – einem Vorzeigestaat in Europa, der 
den «Sirenenklängen» der europäischen 
Gemeinschaft ebenfalls nicht erlegen ist – 
sind wir jedoch in guter Gesellschaft.) Dass 
die Entwicklung im Ausland – so die etwas 
kecke Behauptung – wesentlich schneller 
vorangegangen sei als in unserem Land, 
wird in keiner Weise belegt und steht damit 
etwas verloren im Raum. Doch die Absicht 
dahinter ist klar: «Entsprechend braucht es 
weitere Verbesserungen bei der wirtschaft-
lichen Effizienz» (Seite 4). Oder weniger 
diplomatisch ausgedrückt: Man will die 
Wertschöpfungskette noch weit stärker un-
ter Druck setzen als bis anhin. Erweist sich 
diese Stossrichtung als notwendig oder gar 
wünschenswert, wenn doch selbst mit Hin-
weis auf die Feststellung der OECD («Re-
view of Agricultural Policies: Switzerland») 
steht: «Die seit Anfang der 1990er Jahre 
durchgeführten Politikreformen haben die 
Marktverzerrungen massgeblich verrin-
gert.» Um jedoch der Importbewirtschaf-
tung einen anachronistischen Anstrich zu 
geben, wird beispielsweise von «Zollkon-
tingentsrenten» gesprochen, obwohl an 
anderer Stelle – richtigerweise – festgestellt 
wird: «Die Agrarpolitik beruht weitgehend 
auf dem Grenzschutz und der Inlandstüt-
zung von Landwirtinnen und Landwirten.» 

Nicht allein an den Fortschritten, was die 
wirtschaftliche Effizienz anbetrifft, wird 
gezweifelt, obwohl die Schweizer Konsu-
menten noch nie so wenig für Nahrungs-
mittel im Verhältnis zu ihrem Einkommen 
ausgegeben haben wie heute (6.3% nach 
Angaben des Bundesamtes für Statistik im 
Jahre 2018 und damit praktisch gleichauf 
mit den Kosten für die Krankenkassen, die 
jedes Jahr munter weiter steigen und selbst 
für den Mittelstand zu einer kaum mehr 
tragbaren Belastung geworden sind). 

 Auch was die Umweltbelastung 
der landwirtschaftlichen Produktion 
angeht, ist man nicht sehr zimper-
lich, obwohl es wahrscheinlich 
opportun gewesen wäre, darauf 
hinzuweisen, dass der überaus 
starke ökonomische Druck auf die 
Bauern mitunter ursächlichen 
Charakter dafür hat. 

Geht es allenfalls vielmehr darum, sich 
selbst sehr harte Auflagen im Inland zu er-
teilen, die übrigens auch im Ausland nie 
und nimmer erfüllt werden, um in dieser 
Weise den Weg für zusätzliche Importe zu 
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ebnen? Der Satz auf Seite 28 – «Gleichzei-
tig trägt der Import von Lebensmitteln zur 
Nachhaltigkeit bei, indem die landwirt-
schaftlichen Ökosysteme in der Schweiz 
dadurch entlastet werden» – spricht Bände. 
Um es noch etwas plastischer und profaner 
auszudrücken: «Die Rinder sollen gefälligst 
in Südamerika und nicht in der Schweiz das 
bei der Verdauung von Wiederkäuern ent-
stehende Methangas emittieren.»
Zusammengefasst wird dargelegt, dass im 
Bereich Ökonomie und Umwelt nach wie 
vor Ziellücken in der schweizerischen Ag-
rarpolitik bestehend würden und diese mit 
der AP22+ geschlossen werden sollen.

Im Bereich der Berichterstattung über den 
Stand der FHA erweist sich der Zusatzbe-
richt ebenso umfassend wie aufschluss-
reich und bei näherer Durchsicht aber auch 
geradezu als widersprüchlich. So wird aus-
geführt: «Anpassungen beim Grenzschutz 
zwecks Ausweitung der grenzüberschrei-
tenden Handelsbeziehungen … wurden von 
der AP22+ ausgeklammert … Der Wirkungs-
bereich der AP22+ liegt in erster Linie im 
Inland» (Seite 9). Wie erklärt sich allerdings 
die Tatsache, dass rund die Hälfte des Zu-
satzberichtes den FHA gewidmet ist und 
der Bundesrat in dem im November 2017 
veröffentlichten Basisdokument der «Ge-
samtschau» «mögliche Entwicklungspfade 
für die Land- und Ernährungswirtschaft 
für die kommenden Jahre» aufzeigt? Die 
Antwort (Seite 28) gibt er gleich selbst: Die 
AP22+ «beinhaltet keine Anpassungen im 
Grenzschutz zwecks Ausweitung der grenz-
überschreitenden Handelsbeziehungen. 
Eine stärkere Vernetzung der in- und aus-
ländischen Agrarmärkte erfolgt im Rahmen 
von neuen oder weiterentwickelten Freihan-
delsabkommen, welche wie bisher durch das 
Parlament genehmigt werden. Dies steht im 
Einklang mit der Aussenwirtschaftspolitik.» 
Es soll mit anderen Worten – wahrscheinlich 
im Sinne einer innenpolitischen «Beruhi-
gungspille», die dazu angetan ist, die Wogen 
zu glätten – der Eindruck erweckt werden, es 
sei möglich, die in der AP22+ vorgesehenen 
Reformen von den Ergebnissen der Freihan-
delsabkommen vollständig zu trennen. 

 Jede Konzession der Schweiz 
im Rahmen von FHA gegenüber 
den potentiellen Agrarexportnatio-
nen im Bereich der Basisagrarpro-
dukte wirkt aber destabilisierend 
auf die tragenden Säulen der 
schweizerischen Landwirtschafts-
produktion, welche auf den Pfeilern 
Importbewirtschaftung wie auch 
tarifären Handelshemmnissen 
(Zollabschöpfungen) beruhen.

Nicht sehr überzeugend wirken die Formu-
lierungen des Zusatzberichtes, mit denen 
das weitgehende materielle «Zurückru-
dern» der insgesamt mehr als nur miss-
glückten «Gesamtschau» begründet wird. 
Es wird von «fiktiven Szenarien» gespro-
chen, die auf «Konzessionsannahmen» 
basierten, «die weder den aktuellen Ver-
handlungsstand von Freihandelsabkom-
men abbilden noch einem konkreten Ziel 
des Bundesrats entsprechen … Die Szena-
rien in der Gesamtschau hatten einen rein 
illustrativen Charakter. Die Darstellung 
dieser Szenarien kann zu Fehlinterpretatio-
nen und Missverständnissen führen, wenn 
die als hypothetisch gedachten Szenarien 
als realistische Handlungsoptionen ver-
standen werden.»
Selbstverständlich steht es dem BR frei, 
solche Annahmen und Hypothesen zu for-
mulieren und den Gedanken etwas freieren 
Lauf zu lassen, doch die Ergebnisse eines 
«Brainstormings» gehören nicht in einen 
Bericht, den unsere höchsten Magistraten 
verantworten. Die agrarische Wertschöp-
fungskette als Teil der schweizerischen 
Volkswirtschaft ist zu bedeutungsvoll, als 
dass man in einem Grundlagenbericht – der 
immerhin die Stossrichtung der mittelfris-
tigen Ausrichtung der Agrarpolitik zu um-
reissen versucht – den «fiktiven Charakter» 
einiger sehr weit gehender Reformideen 
nicht als solchen bezeichnet. Stein des An-
stosses war zum Beispiel der folgende Satz 
der «Gesamtschau»: «Vor diesem Hinter-
grund wird der Bundesrat in der mittelfris-
tigen Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
einen Grenzschutzabbau im Agrarbereich 
anstreben, der die Preisdifferenz zwischen 
dem In- und Ausland um 30%-50% redu-
ziert.» Der NZZ ist denn auch die Diskre-
panz zwischen der «Gesamtschau» und 
dem Zusatzbericht nicht verborgen ge-
blieben. Sie veröffentlichte am 06.09.2018 
einen Artikel mit dem Titel: «Für den Bun-
desrat war alles nur ein Missverständnis». 
Oder anderes ausgedrückt, wenn man der 
Sache eine positive Seite abgewinnen will, 
wie es in einer Redewendung der französi-
schen Sprache heisst: «Il n’y a que les imbé-
ciles qui ne changent pas d’avis.» Um dem 
unverhofft starken Gegenwind, welcher 
der «Gesamtschau» entgegenschlug – der 
übrigens auch die Foederation der Schwei-
zerischen Nahrungsmittel-Industrien (fial) 
vor eine Zerreissprobe stellte – entgegen-
zutreten, korrigierte der BR die ursprüngli-
chen Absichten und schreibt auf Seite 9 des 
Zusatzberichtes (im Zusammenhang mit 
einem Grenzschutzabbau gegenüber der 
EU respektive den Mercosur-Staaten): «Die 
in der Gesamtschau erwähnte Reduktion 
der grenzüberschreitenden Preisdifferenz 
um 30%–50% ist entsprechend der oben 

genannten Präzisierung aus heutiger Sicht 
nicht realistisch.»
Damit haben die bereits im Geschäftsbe-
richt 2017 der GMSA einlässlich kommen-
tierten, aussergewöhnlich harschen Reak-
tionen der Landwirtschaft – einschliesslich 
der 1. Verarbeitungsstufe – ihre Wirkung 
nicht verfehlt. Einige Zeilen später ver-
lässt die Autoren der Mut allerdings wieder, 
denn unter der Rubrik «Strategische Frei-
handelsabkommen/Ziele» steht: «Prioritär 
für Schweizer Unterhändler ist der bessere 
Marktzugang für Schweizer Industriegüter, 
Dienstleistungen, der Zugang zum öffentli-
chen Beschaffungswesen, der Schutz geisti-
gen Eigentums sowie besserer Marktzugang 
für landwirtschaftliche Verarbeitungspro-
dukte sowie gewisse Basisagrarprodukte.» 

 Auch wenn gebetsmühlenartig 
von Seiten der Behörden versucht 
wird, die Agrarwirtschaft auf eine 
Differenzierungsstrategie («Auslo-
bung der hohen Schweizer Produk-
tequalität», Seite 27) einzuschwö-
ren, was bestenfalls für marginale 
Teile der Landwirtschaft möglich ist, 
so bleibt der Marktzugang für 
Basisagrarprodukte entsprechend 
den komparativen Kostenvorteilen 
des Auslandes im günstigsten Fall 
eine gut gemeinte Illusion. 

Man will eben trotzdem – auch wenn das 
Gegenteil behauptet wird und die AP22+ 
vordergründig keinen Grenzschutzabbau 
vorsieht – das neue Agrarreformpaket unter 
Vorbehalt von modernisierten oder neu 
ausgehandelten FHA sehr durchlässig ge-
stalten, um sich jederzeit alle Optionen of-
fenzuhalten. Das Argument des BR und sei-
ner Stäbe, Experten und Amtsdirektoren ist 
– und bleibt – dabei immer das gesamtwirt-
schaftliche Interesse. Ob dieses gerechtfer-
tigt ist, bleibe dahingestellt. Zwischen 1990 
und 2018 hat sich die Aussenhandelsquote 
der Schweiz (Anteil der Exporte und Im-
porte von Gütern und Dienstleistungen am 
BIP) von 60% auf 93% – notabene unter 
den bestehenden «restriktiven und pro-
tektionistischen Rahmenbedingungen der 
schweizerischen Agrarwirtschaft», wie es 
von Seiten unserer Diplomaten formuliert 
wird – erhöht. Den «Exportweltmeister 
Deutschland» haben wir damit deutlich ge-
schlagen. Im Globalisierungsindex der KOF 
(ETH) wurde auf der Internet-Seite des-
halb auch am 27.12.2018 festgehalten: «Die 
Schweiz, die Niederlande und Belgien sind 
die am stärksten globalisierten Länder welt-
weit.» Was will man eigentlich mehr? Die 
schweizerische Agrarwirtschaft zusammen 
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mit der gesamten Wertschöpfungskette 
und Abertausenden von KMUs, die mit ihr  
verbunden sind und rund 10% der Be-
schäftigten (Quelle: «Gesamtschau») in der 
Schweiz ausmachen, in die Agonie stürzen?

 Führt man sich die Argumente für 
eine noch stärkere Verflechtung der 
Schweiz mit dem Ausland vor 
Augen, so glaubt man sich beim 
Lesen des Zusatzberichtes im 
Hinblick auf die FHA hin und wieder 
in eine abgehobene Volkswirt-
schaftsvorlesung, die jeden Bezug 
zur Wirklichkeit verloren hat und 
selbstverständlich den Landwirt-
schaftsartikel (BV 104) völlig 
ausblendet, versetzt. 

«In einer gesamtwirtschaftlichen Betrach-
tung führt Handel dank einer effiziente-
ren Allokation der Produktionsfaktoren zu 
Produktivitäts- und Wohlfahrtsgewinnen. 
Dabei kann es innerhalb einer Volkswirt-
schaft auch zu Umverteilungseffekten zwi-
schen Produzenten und Konsumenten oder 
zwischen ausländischen und inländischen 
Produzenten und Konsumenten kommen» 
(Seite 11). Ganz offensichtlich ist man sich 
schon heute bewusst, dass FHA, welche die 
sensiblen Agrarprodukte nicht – oder nur 
bedingt – ausklammern, mit einer Verlage-
rung der Wertschöpfung – in Richtung Aus-
land – einhergehen. 

Der zentrale Teil des Zusatzberichtes – der 
Stand der FHA – ist materiell bekannt oder 
wurde bereits in den vorangegangenen Ka-
piteln einlässlich kommentiert, weshalb 
nicht weiter darauf eingegangen werden 
soll. Einige Passagen geben trotzdem zu 
denken und dürften diejenigen Kreise be-
stärken, welche in den bestehenden oder 
zukünftigen FHA ein trojanisches Pferd 
sehen: «Zwischen der Schweiz und Kana-
da besteht bereits ein Abkommen, das den 
Grenzschutz bei Industrieprodukten völlig 
aufhebt. Im Rahmen der Vertiefung des Ab-
kommens könnten die beiden Länder ihren 
Handel mit Agrarprodukten deutlich aus-
bauen und von den komparativen Vorteilen 
profitieren bei gleichzeitiger Verbesserung 
des Schutzes der geografischen Angaben. 
Das bedingt Konzessionen beider Seiten 
bei wichtigen Agrarprodukten» (Seite 18). 
In einigen Textpassagen wird expressis 
verbis von äusserst sensiblen Produkten 
für die Landwirtschaft einschliesslich der 
1. und 2. Verarbeitungsstufe gesprochen, 
nämlich «Getreide (Weich- und Hartwei-
zen, Hafer, Gerste, Roggen, Mais), Öl und 
Ölsaaten …, Zucker …, Kartoffeln, Pommes 

Frites …, Verarbeitungsprodukte … wie 
Backwaren». Wer glaubt, die Ambitionen 
der Freihandelsbefürworter würden sich im 
Agrarbereich ausschliesslich auf Produkte 
beschränken, die in der Schweiz nicht ange-
baut werden, sieht sich damit mehr als nur 
sehr arg getäuscht.

 Nimmt man die Ausführungen 
des Zusatzberichtes im Bereich der 
Nachhaltigkeit zur Kenntnis, muss 
man sich mehr als nur zügeln, um 
nicht zynisch zu werden. 

So wird u.a. ausgeführt: «Die Freihandels-
abkommen, die die Schweiz mit jedem 
Partner aushandelt, bezwecken eine nach-
haltige Entwicklung der Wirtschaft, der 
Umwelt und der sozialen Aspekte in der 
Schweiz und in den Partnerländern … Zu 
den Nachhaltigkeitsklauseln gehören unter 
anderem die Einhaltung und Umsetzung 
der internationalen Verpflichtungen der 
Parteien beim Umweltschutz (multilaterale 
Umweltabkommen) und bei den sozialen 
Aspekten wie den Arbeitsstandards (Über-
einkommen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation, ILO; Agenda der ILO für men-
schenwürdige Arbeit)» (Seite 24). Wenn 
wir an die Verhältnisse in Indonesien und 
Brasilien denken, dann werden solche Ver-
lautbarungen zu veritablen «Feigenblättern 
des guten Gewissens». Geradezu absurd 
wirkt die Erklärung auf der gleichen Seite 
des Berichtes: «Hingegen ist es der Schweiz 
im Rahmen ihrer Handelspolitik nicht mög-
lich, die Gewährung von Zollkonzessionen 
vom Vorweisen von Nachhaltigkeitszerti-
fikaten abhängig zu machen.» Wurde uns 
– im Zusammenhang mit dem im Dezem-
ber 2018 ratifizierten FHA mit Indonesien 
– nicht zugesichert, dass nur nachweislich 
«nachhaltig produziertes Palmöl» in die 
Schweiz gelangt? Konsistent sind damit ei-
nige der «wolkigen Formulierungen» des 
Zusatzberichtes mit den tatsächlich para-
phierten Vereinbarungen (FHA) offensicht-
lich nicht. Das nennt man «Realpolitik» 
nach helvetischem Muster. 

STUDIE AVENIR SUISSE:  
EINE AGRARPOLITIK MIT ZUKUNFT 

(M.M.) Am 02.06.2018 – also rund drei Mona-
te vor der offiziellen Publikation durch den 
Think Tank Avenir Suisse – hat die NZZ mit 
zwei «süffig» formulierten Artikeln erst-
mals auf die «in Arbeit befindliche Erhe-

bung der landwirtschaftlichen Privilegien 
und Kosten von Avenir Suisse» («Eine Ag-
rarpolitik mit Zukunft», Untertitel: «Eine 
Zehn-Punkte-Strategie für Konsumenten, 
Steuerzahler und landwirtschaftliche Un-
ternehmer») aufmerksam gemacht. Die 
detaillierten Ausführungen – untermauert 
mit ausführlichem, aber teilweise auch sehr 
fraglichem Zahlenmaterial – lassen darauf 
schliessen, dass diese «Strategiestudie» 
(Wortlaut von Peter Grünenfelder, Direktor 
Avenir Suisse) zu diesem Zeitpunkt schon 
längst abgeschlossen war. Nachdem im 
Herbst 2018 (siehe auch Zwischenbericht 
GMSA 2018) dem Souverän drei agrarpoli-
tische Vorlagen zur Abstimmung vorgelegt 
worden waren, hat die «Denkfabrik» die 
Studie taktisch geschickt – im Sinne einer 
mentalen Einstimmung auf den von libera-
len Kreisen mit einiger Skepsis erwarteten 
Urnengang – erst anfangs September pub-
liziert. Nachdem sich die Reihen der Inte-
ressen- und Wirtschaftsverbände unter der 
simplen, aber verständlichen Drohkulisse 
im Falle einer Annahme der Abstimmungs-
vorlagen – «Weniger Auswahl, steigende 
Preise» – geschlossen hatten, wirkte der 
Bericht von Avenir Suisse für die landwirt-
schaftskritischen Kreise wie Öl ins Feuer. 
Die NZZ sprach denn auch in den Über-
schriften der Artikel vom 08.09.2018 res-
pektive 02.06.2018 von «Versteckten Sub-
ventionen für Bauern» und «Nur die halbe 
Wahrheit», was sich im Vergleich des veri-
tablen Feldzuges, der von dieser Zeitung 
gegen die Landwirtschaft geführt wird, fast 
schon moderat ausnimmt.
In der vorgenannten Printausgabe von an-
fangs Juni verwechselte eine Journalistin, 
die bei economiesuisse eine «bella figura» 
machen würde, guten Journalismus mit 
Boulevard-Stil und sprach im Zusammen-
hang mit der schweizerischen Agrarpolitik 
unter Hinweis auf die Avenir-Suisse-Re-
cherchen von einem «Subventionsmonster 
mit Folgekosten», wobei – so die kühne 
Behauptung – das offizielle Budget für die 
Landwirtschaft «bloss die Spitze des Eis-
bergs» bilde. 

 Es wird – und dies bildet den Kern 
dieser «Strategiestudie» – von 
Avenir Suisse die effekthascheri-
sche Behauptung aufgestellt, dass 
die Kosten für die Landwirtschaft 
nicht wie vom Bund ausgewiesen 
rund 4 Milliarden Franken (Eidge-
nossenschaft: 3.7 Milliarden, 
Kantone CHF 300 Mio.), sondern 
deren 20 Milliarden betragen 
würden. 
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Dass bei einer solchen – fast ungeheuer-
lichen bis abenteuerlichen – Aussage sehr 
heftige Abwehrreflexe der Agrarwirtschaft 
nicht ausbleiben würden, konnte bei einer 
einigermassen realistischen Einschätzung 
der Situation auch erwartet werden. Die 
SALS (Schweizerische Vereinigung für 
einen starken Agrar- und Lebensmittel-
sektor) konstatiert denn in ihrer Presse-
mitteilung vom 07.09.2018 beispielsweise: 
«Avenir Suisse hält an ihrer dogmatischen 
Vorstellung von Liberalisierung und Ag-
rarfreihandel fest … Freihandel klappt nur 
auf dem Papier.»

Im ersten Teil des Berichtes, wo Aussens-
tehenden, die nicht mit der Landwirtschaft 
vertraut sind, zugebenermassen auch eini-
ge wertvolle Fakten und Zusammenhänge 
über die agrarische Wertschöpfungskette 
erklärt und aufgelistet werden, mischen 
sich Anmerkungen, die völlig deplatziert 
sind und letztlich die «Denkfabrik» – wie 
auch die zwei Verfasser – disqualifizieren. 
Dazu ein Beispiel: «Im Vergleich zur volks-
wirtschaftlichen Bedeutung ist der Agrar-
sektor im Parlament überrepräsentiert» 
(Seite 10). Die Zusammensetzung unseres 
Parlamentes hat – was Dr. Patrick Dümm-
ler, Co-Verfasser der Studie, wissen sollte, 
sofern er sich zu den demokratischen Struk-
turen unseres Staates bekennt – nichts mit 
dem Beitrag eines Wirtschaftssektors zum 
BIP zu tun. Es gilt immer noch das Primat 
der Politik. 

 Vielmehr kommt mit der guten 
Vertretung des Landwirtschaftssek-
tors in den beiden Parlamentskam-
mern der Volkswille und damit eine 
noch immer bestehende Nähe der 
Bürger zur Urproduktion zum 
Ausdruck, auch wenn derzeit 
lediglich noch 3% der Bevölkerung 
im Primärsektor arbeiten. 

Fast naiv – und in keiner Weise konsistent in 
der Aussage – wird allerdings diese «Über-
repräsentierung» gleich selbst erklärt: «Die 
bäuerliche Vergangenheit wirkt bis heute 
prägend.» Diese Tatsache kommt letzt-
lich auch in der Bundesverfassung, ganz 
spezifisch im Landwirtschaftsartikel (Art. 
104), zum Ausdruck, der noch nie von einer 
politischen Gruppierung in seiner Grund-
substanz in Frage gestellt wurde, denn da-
mit wäre ein veritabler Tabubruch unseres 
Staatsverständnisses verbunden, was sich 
schlichtweg niemand erlauben kann. Liest 
man diesen unseligen Bericht, der im Falle 
einer Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen keiner Evolution, sondern vielmehr 

einer eigentlichen Revolution gleichkom-
men würde, so kann man sich des Ein-
drucks nicht ganz erwehren, dass Avenir 
Suisse den Landwirtschaftsartikel, der das 
eigentliche Rückgrat der ganzen schwei-
zerischen Agrarwirtschaft bildet, völlig 
negieren würde. Der bereits vorgängig zi-
tierten Pressemitteilung von SALS kann 
man nur beipflichten – «Die einzige Idee, 
welche Avenir Suisse dazu einfällt, ist die 
Abschaffung der Schweizer Agrarpolitik.» 
Die Formulierung von Peter Grünenfelder, 
Direktor Avenir Suisse – «Es geht deshalb 
auch darum, dem Schweizer Bauernstand 
wieder eine Perspektive zu geben» (Seite 3) 
– sind bestenfalls schöne, aber letztlich in-
haltslose Worthülsen, die in keiner Weise 
mit der beissenden Fundamentalkritik kor-
respondieren. 

Inhaltlich stellt die «Strategiestudie» so 
ziemlich alles in Frage, was bis anhin in ei-
nem jahrzehntelangen – fast permanenten 
und konsensorientierten – politischen Pro-
zess zwischen den Akteuren und Behörden 
entlang der ganzen agrarischen Wertschöp-
fung unter Berücksichtigung der gesamt-
wirtschaftlichen Interessen erschaffen wur-
de. So wird beispielsweise dem Bundesamt 
für Landwirtschaft (BLW) mit Verweis auf 
den vergleichsweise geringen Beitrag der 
Urproduktion zum BIP gar die Legitimation 
der Existenz abgesprochen. Dass dieses 
Bundesamt eine unverzichtbare und ab-
solut zentrale Steuerungs- und Lenkungs-
funktion für die ganze Wertschöpfungs-
kette unter Respektierung verschiedenster 
Interessen mit viel Fingerspitzengefühl 
ausübt, wird völlig ausgeblendet. In den 
Gedankengängen des Think Tank wider-
spiegelt sich das ultraliberale Gedankengut, 
wonach die «unsichtbare Hand» des Mark-
tes dazu imstande sei, alles selbst zu regeln. 
Aber nicht nur die Behörden werden in Fra-
ge gestellt. So wird über die beiden «oran-
gen Riesen» (Migros/Coop) – wie auch die 
Agrargenossenschaft fenaco – unter Hin-
weis auf ihre Marktanteile im Vergleich zu 
anderen Detailhändlern/Organisationen 
in der EU «vom Leder gezogen». Es wird 
jedoch unterlassen, darauf hinzuweisen, 
dass es sich bei diesen Firmen um Genos-
senschaften handelt, die entsprechend der 
Gesellschaftsform den generierten Gewinn 
praktisch vollumfänglich wieder reinvestie-
ren, was der Allgemeinheit – und nicht wie 
etwa im Ausland nur einigen wenigen pri-
vaten Eignern – zugute kommt. Doch nicht 
nur diese Tatsache bleibt aussen vor. Die 
alte, fast unausrottbare Mär von den «ho-
hen Margen» dieser Akteure – selbstver-
ständlich auf Kosten der Konsumenten und 
als direkte Konsequenz des Grenzschutzes 
der bestehenden Agrarpolitik – kommt 

einmal mehr auf das Tapet. Die haltlose 
Behauptung – «Im Vergleich zu EU-Konsu-
menten bezahlen Schweizer fast doppelt 
so viel für Lebensmittel» (Seite 33) unter 
Anlehnung an die Statistiken der OECD – 
mag ihre Wirkung nicht verfehlen, stimmt 
aber schlichtweg nicht. In sehr grosszügiger 
Weise wurden die Zahlen von Avenir Suisse 
nicht nur aufgerundet, sondern zudem auch 
nach dem eigenen «Gusto» interpretiert. 
In Wirklichkeit liegt die Differenz gegen-
über Frankreich beispielsweise lediglich 
bei 15%, Österreich 17% und Deutschland 
45% (Quelle: BfS 2016). Dazu gibt es nur 
eine Antwort: «Die Schweiz ist eine Hoch-
lohninsel. Der Grenzschutz ist letztlich ein 
Lohnschutz» (SALS, 07.09.2019). 

 Wer beabsichtigt, den Grenzschutz 
partiell oder – so, wie es Avenir 
Suisse proponiert – ganz zu 
schleifen, stellt sich gegen den 
Lohnschutz in der Schweiz. Aber 
vielleicht ist es auch gerade die 
Absicht gewisser Kreise, das 
Lohnniveau in unserem Land in 
Richtung desjenigen in der EU zu 
bringen, was im Rahmen der 
derzeitigen Diskussionen um das 
Rahmenabkommen mit der EU 
auch zu «unheiligen Allianzen» des 
politischen Spektrums geführt hat.

Wer in unserem Land auf der politischen 
Ebene punkten will, der stellt – koste es, was 
es wolle – den Konsumenten und Steuerzah-
ler in den Vordergrund und operiert mit gut 
verständlichen, aber stark vereinfachenden 
«Formeln» gegen die ohnehin schon «Pri-
vilegierten». Diese Reflexe finden sich auch 
im Bericht von Avenir Suisse wieder: «Das 
Landwirtschaftsland wird zur exklusiven 
Bauzone für Landwirte» (Seite 44). «Das 
vielzitierte “Bauernsterben” findet aber nur 
teilweise statt: Die Abnahme ist nicht nur 
darauf zurückzuführen, dass Landwirte aus 
wirtschaftlichen Gründen aufgeben müs-
sen, sondern auch weil sich viele Landwirte 
aus Altersgründen zurückziehen oder gar – 
dies ist der finanziell attraktivste Ausstieg 
– ihre Äcker in Bauland umgezont werden 
und sie aus dem Verkaufserlös ihr Ruhege-
halt finanzieren können» (Seite 20).
Avenir Suisse fokussiert sich ganz eindeu-
tig auf den finanziellen Aspekt. Es wird die 
These aufgestellt, dass die vom Staat aus-
gewiesenen Kosten für die Agrarwirtschaft 
lediglich einen Teil, rund 4 Milliarden Fran-
ken) – nämlich rund 20% der tatsächlichen 
Kosten von 20 Milliarden Franken) – reprä-
sentieren. Argumentiert wird mit angeblich 
ungedeckten volkswirtschaftlichen Kosten, 
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welche die schweizerische Agrarwirtschaft 
generieren würde. Es wird von Ungleichbe-
handlungen (z.B. steuerlichen Vorteilen), 
indirekten Kosten (Folgeschäden, welche 
angeblich von der Allgemeinheit getragen 
werden, beispielsweise ökologische Schä-
den) und Mindereinnahmen (nicht reali-
sierte FHA) in Milliardenhöhe gesprochen. 
Unter die Kategorie der volkswirtschaft-
lichen Kosten fallen nach Auffassung von 
Avenir Suisse die erhöhten Preise als Fol-
ge des Grenzschutzes respektive die sog. 
«Opportunitätskosten», wie zum Beispiel 
die mutmasslich nicht wahrnehmbaren 
Chancen aufgrund ausbleibender weiterer 
Freihandelsabkommen (FHA). Im 35 Seiten 
starken Anhang der Studie ist denn auch 
ein «Register der Privilegien und volkswirt-
schaftlichen Kosten der Agrarwirtschaft» 
ausgebreitet. Mit dieser akribisch geführ-
ten Liste wird offensichtlich versucht, die 
Behauptungen der Studie zu untermauern. 
Allerdings handelt es sich keinesfalls um 
das Ergebnis von investigativ tätig gewese-
nen Journalisten. Das Gros umfasst längst 
bekanntes Zahlenmaterial, das vom BLW 
im jährlich publizierten Agrarbericht zu-
sammengetragen wird, oder aber eigene 
Schätzungen, welche materiell kaum ge-
rechtfertigt oder völlig sachfremd sind. 

 Sachfremd deshalb, weil jede 
wirtschaftliche Aktivität – sei dies 
nun im Primärsektor (Urproduktion, 
u.a. Landwirtschaft), im Sekundär-
sektor (Industrieller Sektor) oder im 
Tertiären Sektor (Dienstleistungssek-
tor) – mit einer spezifischen Wir-
kungsweise auf die Volkswirtschaft 
verbunden ist. Es ist damit in keiner 
Weise korrekt – noch rechtens – 
wenn punktuell einzig auf die 
Agrarwirtschaft bezogen eine 
gesamtwirtschaftliche Vollkosten-
rechnung angestellt wird. Führt man 
sich vor Augen, dass Avenir Suisse 
von Kosten im Umfang von 7.1 Mil-
liarden Franken ausgeht, die mit der 
«Abschottung» verbunden sind, und 
die Umweltkosten mit rund 8 Milliar-
den beziffert werden, was mehr als 
nur arbiträr sein dürfte, dann bleibt 
mit rund 20% (auf 20 Milliarden) 
kaum mehr, als der Bund schon 
immer ausgewiesen hat.

Ein entscheidender Faktor wurde nicht nur 
vernachlässigt, sondern geradezu negiert. 
Den Kosten der schweizerischen Agrar-
produktion, die uns einen Netto-Selbstver-
sorgungsgrad von rund 50% sichert, stehen 
monetär äusserst schwierig zu beziffernde, 

von der Landwirtschaft generierte Werte ge-
genüber, die der Allgemeinheit ohne finan-
zielle Abgeltung zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Direktzahlungen an die Landwirte, 
die nach Definition die gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen abdecken sollten, reflektie-
ren in keiner Weise die ganze Wahrheit. 36% 
der Fläche der Schweiz (landwirtschaftliche 
Nutzflächen/Alpwirtschaftsflächen) und 
wahrscheinlich auch ein wesentlicher Teil 
der Waldfläche von etwas über 30% stehen 
unter der direkten Verantwortung der Land-
wirte. Damit stellen die Bauern den Kultur- 
und Lebensraum unseres Landes sicher. 
Diese Tatsache ist mit einem hohen mo-
netären Wert – der jedoch in keiner Weise 
abgegolten wird – verbunden. Der Schwei-
zerische Bauernverband (SBV) hat in seiner 
Pressemitteilung vom 03.01.2019 einen 
aufschlussreichen Vergleich angestellt: «Für 
die Grünpflege entlang der Nationalstrassen 
muss der Bund gemäss offiziellen Angaben 
des Bundesamtes für Strassen CHF  8’200 
pro Hektar pro Jahr aufwenden. Rechnet 
man das für das Mähen von 1.5 Millionen 
Hektaren Landwirtschaftsfläche hoch und 
halbiert den Betrag aufgrund des Skalenef-
fektes, würden jährlich Kosten in der Höhe 
von rund 6.2  Milliarden Franken entste-
hen.» Hat nicht Avenir Suisse selbst, und 
zwar in ihrem im März 2017 erschienenen 
«Liberalen SchattenbudgetFinanzpolitik im 
Härtetest, Teil 2», allen Ernstes vorgeschla-
gen, einen neuen Berufstand zu schaffen, 
«der sich um den mit Steuermitteln alimen-
tierten Unterhalt des Landwirtschaftsbildes 
kümmert?» (Seite 41, siehe auch Kapitel 
2, Seite 24, Geschäftsbericht GMSA 2017.) 
Doch diese Betrachtungsweise entgeht 
Avenir Suisse ganz offensichtlich. Vielmehr 
spricht die «Denkfabrik» von einer «negati-
ven Wertschöpfung» der Landwirtschaft für 
die schweizerische Volkswirtschaft.

Doch damit nicht genug. Avenir Suisse ver-
rennt sich unter Hinweis auf Feststellungen 
der OECD auf die einfache Formel: «Einer 
der grössten Hebel zugunsten der Umwelt 
im Inland ist der Abbau des Grenzschutzes» 
(Seite 75). Das Bestreben ist eindeutig: Die 
Agrarproduktion soll – ginge es nach dem 
Willen von Avenir Suisse – vollständig ins 
Ausland verlagert werden. 

 Das volkswirtschaftliche 
«Ricardo-Modell» (komparativer 
Kostenvorteil: jedes Land sollte sich 
auf die Produktion desjenigen 
Gutes konzentrieren, welches es 
relativ zur anderen Nation günstiger 
produzieren kann), ein altes 
ultraliberales Dogma, soll offenbar 
«à tout prix» durchgesetzt werden.
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(B.S.) Das Absatzvolumen der Fertigpro-
dukte verringerte sich um 1.6% und der 
Nettoumsatz ging um 1.77% auf einen 
Gesamtumsatz von TCHF  138’745 (2017: 
TCHF 141’242) zurück.

Der Warenaufwand blieb im Verhältnis 
zum Nettoumsatz praktisch stabil: Im Be-
richtsjahr betrug der relative Anteil 69.67% 
gegenüber 69.47% im Jahre 2017.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen 
sich auf TCHF  3’885 (2017: TCHF  4’878). 
Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen 
aus dem Ertrag, der im Jahre 2017 mit dem 
Verkauf der Immobilien in Cossonay/ 
Penthalaz erzielt worden ist.

Bei den Personalaufwendungen ist eine 
signifikante Reduktion auf TCHF  22’178 
(2017: TCHF  23’283) zu verzeichnen. Die 
betrieblichen Aufwendungen wie auch 
die Abschreibungen auf Sachanlagen blie-
ben gegenüber dem Vorjahr hingegen 
quasi identisch.

Folglich steigt der Betriebsgewinn (EBIT) 
auf TCHF  5’997 (2017: TCHF  4’844), was 
4.3% (2017: 3.4%) entspricht.

Ausnahmsweise nahm die Bankverschul-
dung gegenüber dem Vorjahr leicht zu und 
stieg von TCHF  3’500 auf TCHF  5’000 
an. Allerdings konnten wir von günsti-
geren Zinssätzen profitieren, was die Fi-
nanzaufwendungen auf TCHF  113 (2017: 
TCHF 315) komprimierte.

Der betriebsfremde Ertrag (TCHF  1’640) 
ergibt sich aus der Neubewertung einer  
Kapitalanlage-Immobilie aufgrund eines 
aktuellen externen Gutachtens. Selbstver-
ständlich wurde eine Rückstellung für la-
tente Steuern gebildet.

Nach Abzug des laufenden Steueraufwands 
beträgt das Nettoergebnis TCHF 5’980.

Kommentar 
zu den Ergebnissen
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Die Verbindlichkeiten der entwickelten Staaten haben sich denn auch seit dem 
Ausbruch der Finanzkrise im Jahre 2008 verdoppelt. Die Finanzkrise ist damit einer 
Schuldenkrise gewichen, obwohl als Folge der ultralockeren Geldpolitik der No-
tenbanken – und damit der historisch tiefen Zinsen – diese fatalerweise nicht als 
solche wahrgenommen wird. 

Perspektiven
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(M.M.) In der Sonntagsausgabe der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung vom 03.02.2019 
wird die Stimmung der Wirtschaft in 
Kurzform wie folgt dargestellt: «Das war’s 
mit dem Wachstum. – Noch nie war die 
Wirtschaftsleistung so hoch wie 2018. 
Jetzt kühlt sich die Stimmung ab und die 
Schulden steigen.» Im Rahmen dieser 
Berichterstattung vermerkt die renom-
mierteste Tageszeitung im deutschspra-
chigen Raum, dass die Weltwirtschaft im 
Jahre 2018 knapp 85 Billionen Dollar er-
wirtschaftet hat. Allerdings weist dieses 
Blatt wie kaum ein anderes Printmedium  
auch regelmässig darauf hin, dass die 
weltweite Verschuldung rekordhafte – bis 
bedrohliche – Ausmasse angenommen 
hat. Die Verbindlichkeiten der entwickel-
ten Staaten haben sich denn auch seit dem 
Ausbruch der Finanzkrise im Jahre 2008  
verdoppelt. Die Finanzkrise ist damit einer 
Schuldenkrise gewichen, obwohl als Folge 
der ultralockeren Geldpolitik der Noten-
banken – und damit der historisch tiefen 
Zinsen – diese fatalerweise nicht als solche 
wahrgenommen wird. In einem Artikel  
der NZZ vom 04.02.2019 mit dem Titel 
«Der Ausblick für Europa macht grosse 
Sorgen» weist die Chefin von Unigestion, 
Genève, im Hinblick auf die Konjunktur-
aussichten ebenfalls mahnend auf das 
Verschuldungsproblem hin. Als Indikator 
dafür erwähnt sie den Verschuldungs-
grad der neun grössten Volkswirtschaf-
ten in der EU, der von 57% (2007) auf 
87% (2018) – im Verhältnis zum BIP – zu-
genommen habe.
Damit werden die sog. «Maastricht-Krite-
rien» innerhalb der EU, welche eine Har-
monisierung und Stabilisierung der einzel-
nen Volkswirtschaften im Hinblick auf die 
gemeinsame Währung zum Ziel hatten, 
schon seit Jahren mit Füssen getreten.
Der in seinen Publikationen stets Klartext 
sprechende Wirtschaftshistoriker Tobias 
Straumann (Universität Zürich) hat die 
fragile ökonomische Situation in Europa, 
von der die Schweiz so stark abhängig ist 
(siehe auch Kapitel 1 dieses Berichtes), in  
der NZZ am Sonntag vom 20.01.2019  
im Zusammenhang mit dem Brexit wie 
folgt dargestellt: «Die Briten werden als 
Volk von Chaoten porträtiert, die leicht-
fertig ihren Wohlstand aufs Spiel setzen, 
während die EU als Hort der Stabilität und 
Prosperität in hellem Licht erscheint. Die 
Realität sieht anderes aus. Die Währungs-
union ist nach wie vor ein wackliges Ge-
bäude, das nur durch eine extreme Tief-
zinspolitik vor dem Zusammenbrechen 
bewahrt werden kann, und die konjunk-
turellen Daten haben sich in jüngster Zeit 
stark eingetrübt.»

 Dass die schiere Angst in wirt-
schaftlicher/konjunktureller Hinsicht 
in der EU umgeht, hat auch der 
Präsident des EU-Rats (Donald 
Tusk) anfangs Februar 2019 an einer 
Pressekonferenz bewiesen. Wörtlich 
sagte Tusk: «Ich denke manchmal 
darüber nach, wie der besondere 
Platz in der Hölle für jene aussieht, 
die den Brexit vorangetrieben 
haben, ohne auch nur die Skizze 
eines Plans zu haben, ihn sicher 
über die Bühne zu bringen.» Wenn 
ein Spitzenbeamter der EU die 
diplomatische «Contenance» in so 
eklatanter Weise verliert, dann darf 
diese Entgleisung zumindest als 
Indiz für den zweifelhaften Zustand 
dieses Staatenverbundes – auch in 
finanzieller Hinsicht – gewertet 
werden.

Straumann macht in der zuvor zitierten  
NZZ am Sonntag-Ausgabe eine weite-
re bemerkenswerte Feststellung: «Die 
EU-Kommission, unterstützt von den Re-
gierungschefs der Mitgliedsländer, hat sich 
bisher kaum für die ökonomischen Kolla-
teralschäden ihrer Verhandlungsstrategie 
interessiert.»
Der weltwirtschaftliche Aufschwung der 
letzten Jahre, welchen nur wenige Län-
der innerhalb der EU zu nutzen wussten, 
basiert im Wesentlichen auf Pump. Strau-
mann hat im entsprechenden Artikel eine 
weitere sehr pointierte Äusserung gemacht: 
«Wenn ein Land in guten Zeiten nicht in 
der Lage ist, seinen Haushalt in Ordnung 
zu bringen, hat es die Kontrolle über die 
öffentlichen Finanzen verloren.» Nicht we-
nige Ökonomen sind deshalb der Ansicht, 
dass die ausstehenden Verbindlichkeiten 
der stark in der Kreide stehenden Staaten 
nie und nimmer mit den üblichen Instru-
menten zurückgeführt werden können, was 
den Griff in die Taschen der Steuerzahler 
unumgänglich machen dürfte. 
Mit anderen Worten: Die stark ausland-
abhängige Gesamtwirtschaft der Schweiz 
mit ihrem robusten, aber letztlich nur sehr 
kleinen Binnenmarkt hat sich auf Jahre der 
grossen Ungewissheit mit möglichen weite-
ren Verwerfungen auf der Währungsebene 
– wie auch der Konjunkturfront – einzustel-
len. Zudem muss sich die Schweiz im Ver-
laufe des Jahres 2019 mit dem EU-Rahmen-
abkommen auseinandersetzen, das sich als 
die Büchse der Pandora erweisen könnte, 
wenn dieses in unveränderter Form zu tra-
gen kommen sollte. So fürchtet der Schwei-
zerische Bauernverband beispielsweise, 
dass verschiedene Beihilfen/ Stützungs-
massnahmen zugunsten der schweizeri-

schen Landwirtschaft nicht mehr zulässig 
sein könnten, was durchaus das Potential 
hätte, die souveräne – bis anhin weitgehend 
selbstbestimmte – helvetische Agrarpolitik 
in gewissen Punkten in Frage zu stellen. 
Vor diesem Hintergrund sind die Anforde-
rungen an die 1. Verarbeitungsstufe, der wir 
angehören, anspruchsvoller und kaum fass-
barer als je zuvor. Dies auch deshalb, weil 
die schweizerische Aussenwirtschaftspoli-
tik (siehe Kapitel 2) wenig Skrupel zeigen 
dürfte – sofern sich nicht ein konzertierter 
Widerstand formieren lässt – von der ge-
samten agrarischen Wertschöpfungsket-
te Konzessionen im Hinblick auf die sog. 
«übergeordneten volkswirtschaftlichen In-
teressen» einzufordern.

 Manchmal gleicht der Geschäfts-
gang in der Mühlenwirtschaft dem 
unsicheren und etwas tapsigen 
Gehen in einem von Minen ver-
seuchten Feld. Wer im Agrarsektor 
auf stabile und sichere Rahmenbe-
dingungen im Hinblick auf allfällige 
Investitionen, die im Beispiel der 
Müllerei langfristigen Charakter 
haben, hofft, dürfte deshalb 
schlecht beraten sein. Diese werden 
sich kaum mehr einstellen. Viel-
mehr gilt es, «das Haus» der GMSA 
– so wie wir dies in den letzten 
knapp zwei Jahrzehnten mit 
Konsequenz verfolgt haben – jeder-
zeit gut in Schuss zu halten, um 
auch sehr widrige Phasen weitge-
hend unbeschadet durchzustehen. 

Basis dafür ist eine kerngesunde Bilanz, 
die möglichst frei ist von Verbindlichkei-
ten jeder Art. Die seit Jahren angespannte 
Ertragslage erträgt keine weitere Erosion  
und verlangt zusätzliche Kostenopti-
mierungen. Da organisches Wachstum  
im Wesentlichen ausgeschlossen werden 
kann, muss der Weg über die weitere Kon-
solidierung der Branche und damit die 
Konzentration gesucht werden. Ob sich 
solche Möglichkeiten für die GMSA in den 
nächsten Jahren ergeben werden, ist selbst-
verständlich offen. Fest steht aber, dass wir 
im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte eine 
breite und ebenso profunde Erfahrung in 
diesem Bereich sammeln konnten, was uns 
den Nimbus eines verantwortungsbewuss-
ten und mit viel Fingerspitzengefühl han-
delnden Akteurs – und damit eines «parte-
naire incontournable» – verliehen hat. Es 
darf davon ausgegangen werden, dass die 
eine oder andere «Zombie-Mühle», die un-
ter normalen Zinsverhältnissen sich schon 
längst unter das Dach einer fürsorglichen 
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Muttergesellschaft hätte flüchten müssen, 
nach wie vor auf dem Schweizer Markt ope-
riert. Auch wenn es sich in der Regel nicht 
um ausgesprochen marktanteilsstarke An-
bieter handelt, sind diese Mühlen durchaus 
in der Lage, die Wettbewerbsverhältnisse 
massgeblich zu beeinflussen und damit den 
Margendruck auf einem ungebührlich ho-
hen Niveau zu halten. 
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Bilanz per 31. Dezember 
(in Schweizer Franken)

AKTIVEN
Anmerkungen 

im Anhang 2018 2017

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel  1’436’987 2’796’328

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  8’623’812 10’749’522

– Gegenüber Dritten  8’104’093 9’702’596 

– Gegenüber Konzerngesellschaften  519’719 1’046’926 

Übrige kurzfristige Forderungen  5’308’012 6’164’660

– Gegenüber Dritten  396’153 558’514

– Gegenüber Konzerngesellschaften  4’911’859 5’606’146

Vorräte 2  41’849 47’110

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  30’514 84’673

Total Umlaufvermögen  15’441’174 19’842’293

Anlagevermögen   

Finanzanlagen  74’923  53’986

– Darlehen an Dritte  25’655 4’718

– Übrige Finanzanlagen  49’268 49’268

Beteiligungen 3  65’440’100  65’440’100 

Sachanlagen  8’216’145 8’201’307

Immaterielle Anlagen  2  2 

Total Anlagevermögen  73’731’170  73’695’395 

Total Aktiven  89’172’344 93’537’688
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Statutarische Rechnung

(in Schweizer Franken)

PASSIVEN
Anmerkungen 

im Anhang 2018 2017

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  18’271’409 1’146’346

– Gegenüber Dritten  1’198’743 1’113’120

– Gegenüber Konzerngesellschaften  17’072’666 33’226

Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  38’047’549 62’494’165

– Gegenüber Dritten  2’000’000 3’500’000

– Gegenüber Konzerngesellschaften  36’047’549 58’994’165

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  3’560’353  3’074’165

– Gegenüber Dritten  3’560’353 3’074’165

Passive Rechnungsabgrenzungsposten  176’472 607’522

Kurzfristige Rückstellungen  813’000  813’000

Total Kurzfristiges Fremdkapital  60’868’783 68’135’198

Langfristiges Fremdkapital

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  3’000’000 –

– Gegenüber Dritten 8  3’000’000 –

Langfristige Rückstellungen  3’175’000  3’175’000 

Total Langfristiges Fremdkapital  6’175’000 3’175’000

Total Fremdkapital  67’043’783  71’310’198

Eigenkapital

Aktienkapital  1’650’000  1’650’000

Gesetzliche Gewinnreserven  1’299’217  1’299’217

Freiwillige Gewinnreserve  19’179’344  19’278’273

– Statutarische und ordnungsgemässe Gewinnreserve  2’176’163  2’176’163

– Gewinnvortrag  14’792’110 15’285’641

– Jahresgewinn  2’211’071  1’816’469

Total Eigenkapital  22’128’561 22’227’490

Total Passiven  89’172’344 93’537’688
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Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr
(in Schweizer Franken)

2018 2017

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen  90’770’891  92’041’343

Warenaufwand  -73’982’018  -74’347’224

Sonstige betriebliche Erträge  4’154’026  4’080’918

Personalaufwand  -12’728’228  -13’599’700

Übrige betriebliche Aufwendungen  -6’227’321  -5’937’257

Abschreibungen  -1’766’196  -1’900’268

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern  221’154  337’812

Dividenden Tochterfirmen  2’336’400  2’133’900

Finanzerträge  25’815 32’765

Finanzaufwendungen  -377’689  -585’182

Betriebliches Ergebnis vor Steuern  2’205’680  1’919’295

Auflösung von Rückstellungen  121’757  28’218

Bildung von Rückstellungen  -27’866  -68’444

Jahresergebnis vor Steuern  2’299’571  1’879’069

Direkte Steuern  -88’500  -62’600

Jahresgewinn  2’211’071  1’816’469
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Statutarische Rechnung

Anhang der Jahresrechnung
(in Schweizer Franken)

Die in der Jahresrechnung angewandten 
Bewertungsgrundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
über die kaufmännische Buchführung des 
Schweizerischen Obligationenrechts er-
stellt. Die wesentlichen Bilanzpositionen 
sind wie nachstehend bilanziert:

Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen gegenüber Dritten
Die Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen sowie die übrigen kurzfristigen For-
derungen werden zu Nominalwerten bilan-
ziert. Auf diese Werte werden individuelle 
Einzelwertberichtigungen vorgenommen, 
wobei der Restbestand der schweizeri-
schen Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen pauschal zu 5% und der Rest-
bestand der ausländischen Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen pauschal 
zu 10% wertberichtigt sind.

Umsatzerfassung
Der Umsatz wird – sobald die Vorteile und 
Risiken auf den Kunden übertragen und die 
Leistungen erbracht wurden – buchhalte-
risch erfasst. Dies ist normalerweise nach 
der Lieferung des Produktes der Fall.

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen bestehen aus langfristig 
gehaltene Aktiven ohne Börsenkurs – oder 
ohne eindeutigen Marktpreis – respektive 
Darlehen an Mitarbeiter. Die Verbuchung 
erfolgt zum historischen Wert abzüglich 
allfälliger Wertverluste für uneinbring-
liche Beträge.

Beteiligungen
Die Beteiligungen sind in dem Bilanz zu An-
schaffungskosten abzüglich wirtschaftliche 
benötigte Abschreibungen ausgewiesen.
 

Sachanlagen
Die Betriebssachanlagen werden zu An-
schaffungskosten oder zu Herstellungs-
kosten abzüglich der betriebswirtschaftlich 
notwendigen Abschreibungen bilanziert.

Zur Berechnung der Abschreibungsbe-
träge werden folgende Abschreibungs-
sätze angewandt:
– Maschinen: 10% - 20%
– Lastwagen: 20%
– Mobiliar: 12.5% - 20%
– Personenwagen: 25%
– Hardware und Software: 20% - 33.3%
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Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zur Jahresrechnung
(in Schweizer Franken)

1. 
Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 250 Mitarbeitende (dito 2017).

2. 
Vorräte 2018 2017

Treibstoffe  62’773  70’665

Wertberichtigungen  -20’924  -23’555

Total Vorräte  41’849  47’110

3. 
Beteiligungen 2018 2017

Name und Rechtsform Sitz Kapital Stimmen Kapital Stimmen

Bonvita AG Stein am Rhein/SH 100% 100% 100% 100%

Bruggmühle Goldach AG Goldach/SG 99.34% 99.34% 99.34% 99.34%

Céréalis SA en liquidation* Valbroye/VD 50% 50% 50% 50%

Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters Naters/VS
30% 

(Indirekt)

30% 
(Indirekt)

30% 
(Indirekt)

30% 
(Indirekt)

Geferina AG Brugg/AG 100% 100% 100% 100%

Grands Moulins de Cossonay SA, à Valbroye Valbroye/VD 100% 100% 100% 100%

Intermill AG Schöftland/AG 100% 100% 100% 100%

Moulins de Granges SA Valbroye/VD 100% 100% 100% 100%

Moulins de Sion SA Sion/VS 100% 100% 100% 100%

Sopafi SA Sion/VS 100% 100% 100% 100%

Steiner Mühle AG Lauperswil/BE 100% 100% 100% 100%

* gemäss Handelsregister (Moudon)

4.
Sicherheiten zugunsten Dritter 2018 2017

Bankgarantie 1’610’000  1’610’000
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(in Schweizer Franken)

7. 
Nettoauflösung von stillen Reserven
Im Berichtsjahr wurden netto keine stillen Reserven aufgelöst. (Keine aufgelösten stillen Reserven netto für 2017).

5.
Beteiligungen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung und der ihm resp. ihr nahestehenden Personen  
und von Mitarbeitern 2018 2017

Verwaltungsrat und ihm nahestehende Personen Anzahl in % Anzahl in %

Amaudruz Michel und Familie, Präsident bis 14.06.2018  31’237  9.47  31’213  9.46 

Bersier Rémy  5’228  1.58  5’228  1.58 

Grichting Pierre-Alain  1  0.00 – –

Revaz Pierre-Marcel, Präsident ab 14.06.2018  73  0.02  73  0.02 

Séquin Emmanuel und Familie  8’030  2.43  8’030  2.43 

Sunier François  250  0.08  250  0.08 

Veillon Pierre-François  20  0.01  20  0.01 

Mitglieder des Verwaltungsrates  
und ihm nahestehende Personen (insgesamt)

44’839  13.59  44’814  13.58 

Geschäftsleitung und ihr nahestehende Personen Anzahl in % Anzahl in %

Betschart André* und Familie  60  0.02  60  0.02 

Blaser Jean-Michel  2  0.00  2  0.00 

Dorthe José*  10  0.00 – –

Häfeli Jürg und Familie  172  0.05  172  0.05 

Müller Marc und Familie  62  0.02  262  0.08 

Yerly Jacques  40  0.01  40  0.01 

Mitglieder der Geschäftsleitung  
und ihr nahestehende Personen (insgesamt)

 346  0.10  536  0.16 

* Herr André Betschart ist seit dem 31.03.2018 nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung (Pensionierung). 
 Er wurde von Herrn José Dorthe ersetzt.

Anzahl in % Anzahl in %

Mitarbeiter 290 0.09 364 0.11

6.
Aktionäre mit einem Anteil von mehr als 5% der Aktien Anzahl in % Anzahl in %

Familie Amaudruz  31’237  9.47  31’213  9.46 

LLB Swiss Investment AG  25’008  7.58  25’338  7.68 

Herr Sturzenegger Ernst  21’790  6.60  21’790  6.60 

Mutuel Assurances SA  17’750  5.38  17’750  5.38 

Aktionäre mit einem Anteil von mehr als 5% der Aktien (insgesamt)  95’785  29.03  96’091  29.12 
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Veränderung des Bilanzgewinnes 
(in Schweizer Franken)

Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
(in Schweizer Franken)

2018 2017

Bilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres  17’102’110  17’595’641

Gewinnverwendung gemäss Beschluss der Generalversammlung

– Ausschüttung an Aktionäre  -2’310’000  -2’310’000

Gewinnvortrag  14’792’110  15’285’641

Jahresgewinn  2’211’071  1’816’469

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung  17’003’181  17’102’110

2018 2017

Antrag des 
Verwaltungsrates

Beschluss der 
Generalversammlung

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung  17’003’181  17’102’110

Ausschüttung an Aktionäre  -2’310’000  -2’310’000

Vortrag auf neue Rechnung  14’693’181  14’792’110

Zahlung einer Dividende in der Höhe von CHF 7.00 pro Aktie  
mit einem Nominalwert von CHF 5.00, d.h.:

 7.00  7.00

– unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer  2.45  2.45

– Nettodividende für das Jahr 4.55  4.55
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Bericht zur
Jahresrechnung

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung
der Groupe Minoteries SA, Valbroye (VD)

Bericht zur Prüfung 
der Jahresrechnung
Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung der Groupe 
Minoteries SA – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Erfolgs-
rechnung für das dann endende Jahr sowie 
dem Anhang, einschliesslich einer Zusam-
menfassung bedeutsamer Rechnungsle-
gungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die 
Jahresrechnung (Seiten 46 bis 52) zum  
31. Dezember 2018 dem schweizerischen 
Gesetz und den Statuten.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-
mung mit dem schweizerischen Gesetz 
und den Schweizer Prüfungsstandards (PS) 
durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten 
der Revisionsstelle für die Prüfung der Jah-
resrechnung» unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben.

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig 
in Übereinstimmung mit den schweizeri-
schen gesetzlichen Vorschriften und den 
Anforderungen des Berufsstands, und wir 
haben unsere sonstigen beruflichen Ver-
haltenspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungs-
urteil zu dienen.

Überblick Gesamtwesentlichkeit: CHF 680’000

Zur Durchführung angemessener 
Prüfungshandlungen haben wir den Prüfungsumfang 
so ausgestaltet, dass wir ein Prüfungsurteil zur 
Jahresrechnung als Ganzes abgeben können, 
unter Berücksichtigung der Organisation, der 
internen Kontrollen und Prozesse im Bereich der 
Rechnungslegung sowie der Branche, in welcher  
die Gesellschaft tätig ist.

Wir haben keine besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte identifiziert.

Unser Prüfungsansatz

Wesent-
lichkeit

Besonders
wichtige
Prüfungs-
sachver-

halte

Prüfungs-
umfang
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Statutarische Rechnung

Wesentlichkeit
Der Umfang unserer Prüfung ist durch die 
Anwendung des Grundsatzes der Wesent-
lichkeit beeinflusst. Unser Prüfungsurteil 
zielt darauf ab, hinreichende Sicherheit 
darüber zu geben, dass die Jahresrechnung 
keine wesentlichen falschen Darstellungen 
enthält. Falsche Darstellungen können be-
absichtigt oder unbeabsichtigt entstehen 
und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden 
kann, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieser Jahresrechnung 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Nutzern beeinflussen können.

Auf der Basis unseres pflichtgemässen Er-
messens haben wir quantitative Wesent-
lichkeitsgrenzen festgelegt, so auch die 
Wesentlichkeit für die Jahresrechnung als 

Ganzes, wie nachstehend aufgeführt. Die 
Wesentlichkeitsgrenzen, unter Berücksich-
tigung qualitativer Erwägungen, erlauben 
es uns, den Umfang der Prüfung, die Art, die 
zeitliche Einteilung und das Ausmass unse-
rer Prüfungshandlungen festzulegen sowie 
den Einfluss wesentlicher falscher Darstel-
lungen, einzeln und insgesamt, auf die Jah-
resrechnung als Ganzes zu beurteilen.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, diesem im Rahmen unserer Prüfung festgestellte, falsche Darstellungen über CHF 68’000 
mitzuteilen; ebenso alle falschen Darstellungen unterhalb dieses Betrags, die aus unserer Sicht jedoch aus qualitativen Überlegungen 
eine Berichterstattung nahelegen.

Umfang der Prüfung 
Unsere Prüfungsplanung basiert auf der 
Bestimmung der Wesentlichkeit und der 
Beurteilung der Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen der Jahresrechnung. 
Wir haben hierbei insbesondere jene Berei-
che berücksichtigt, in denen Ermessensent-
scheide getroffen wurden. Dies trifft zum 
Beispiel auf wesentliche Schätzungen in der 
Rechnungslegung zu, bei denen Annahmen 
gemacht werden und die von zukünftigen 
Ereignissen abhängen, die von Natur aus 
unsicher sind. Wie in allen Prüfungen ha-
ben wir das Risiko der Umgehung von inter-
nen Kontrollen durch die Geschäftsleitung 
und, neben anderen Aspekten, mögliche 
Hinweise auf ein Risiko für beabsichtigte 
falsche Darstellungen berücksichtigt.

Berichterstattung über besonders wichti-
ge Prüfungssachverhalte aufgrund Rund-
schreiben 1/2015 der Eidgenössischen 
Revisionsaufsichtsbehörde
Wir haben über keine besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte zu berichten.

Verantwortlichkeiten des  
Verwaltungsrates für die Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für 
die Aufstellung einer Jahresrechnung in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Statuten und für die 
internen Kontrollen, die der Verwaltungs-
rat als notwendig feststellt, um die Aufstel-
lung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, 
die frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist 
der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern 
zutreffend – anzugeben sowie dafür, den 
Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, 
es sei denn, der Verwaltungsrat beabsich-
tigt, entweder die Gesellschaft zu liquidie-
ren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, 
oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle 
für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung 
als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und einen Bericht abzu-
geben, der unser Prüfungsurteil beinhal-
tet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Mass an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
dem schweizerischen Gesetz sowie den PS 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung, falls eine solche vor-
liegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn von ihnen einzeln 
oder insgesamt vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie die auf der Grund-
lage dieser Jahresrechnung getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nut-
zern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung 
mit dem schweizerischen Gesetz sowie den 
PS üben wir während der gesamten Prüfung 
pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

– identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher  
Darstellungen in der Jahresrechnung, 
planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser  
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist höher 
als ein aus Irrtümern resultierendes, 
da dolose Handlungen betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen oder das 
Ausserkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

– beurteilen wir die Angemessenheit  
der angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit  
der dargestellten geschätzten Werte  
in der Rechnungslegung und damit  
zusammenhängenden Angaben.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen 

Gesamtwesentlichkeit CHF 680’000

Herleitung 0.75% des Nettoumsatzes

Begründung für die Bezugsgrösse zur 
Bestimmung der Wesentlichkeit

Als Bezugsgrösse zur Bestimmung der Wesentlichkeit wählten wir den Nettoumsatz, 
da dies aus unserer Sicht diejenige Grösse ist, an der die Erfolge der Gesellschaft 
üblicherweise gemessen werden. Zudem stellt der Nettoumsatz eine allgemein 
anerkannte Bezugsgrösse für Wesentlichkeitsüberlegungen dar.



56

Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems der Gesellschaft abzugeben.

– schlussfolgern wir über die Angemes-
senheit der Anwendung des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit 
durch den Verwaltungsrat sowie auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die  
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der 
Geschäftstätigkeit aufwerfen kann. 
Falls wir die Schlussfolgerung treffen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bericht auf die dazugehörigen Angaben 
im Anhang der Jahresrechnung  
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-

hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres 
Berichts erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch die Abkehr  
der Gesellschaft von der Fortführung 
der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.

Wir tauschen uns mit dem Verwaltungsrat 
bzw. dessen zuständigem Ausschuss aus, 
unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der 
Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschliesslich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kont-
rollsystem, die wir während unserer Prü-
fung erkennen.

Wir geben dem Verwaltungsrat bzw. dessen 
zuständigem Ausschuss auch eine Erklä-
rung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur Unabhängig-
keit eingehalten haben und uns mit ihnen 
über alle Beziehungen und sonstigen Sach-
verhalte austauschen, von denen vernünfti-

gerweise angenommen werden kann, dass 
sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – so-
fern zutreffend – damit zusammenhängen-
de Schutzmassnahmen auswirken.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, 
über die wir uns mit dem Verwaltungsrat 
bzw. dessen zuständigem Ausschuss aus-
getauscht haben, diejenigen Sachverhalte, 
die am bedeutsamsten für die Prüfung der 
Jahresrechnung des aktuellen Zeitraums 
waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-
ben diese Sachverhalte in unserem Bericht, 
es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvor-
schriften schliessen die öffentliche Angabe 
des Sachverhalts aus oder wir bestimmen 
in äusserst seltenen Fällen, dass ein Sach-
verhalt nicht in unserem Bericht mitgeteilt 
werden soll, weil vernünftigerweise erwar-
tet wird, dass die negativen Folgen einer 
solchen Mitteilung deren Vorteile für das 
öffentliche Interesse übersteigen würden.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und
anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vor-
gaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten ent-
spricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Lausanne, 18. März 2019
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Tzaud
Revisionsexperte, Leitender Revisor

Gérard Ambrosio
Revisionsexperte
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Groupe Minoteries SA

KONZERN-
RECHNUNG
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Konsolidierte Bilanz
(in tausend Schweizer Franken)

AKTIVA
Anmerkungen

im Anhang
31.12.2018

%
31.12.2017

%

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel  4’257  3.21 7’748 6.06

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1  12’716  9.59 14’576 11.39

Sonstige Forderungen 2  1’563  1.18 1’516 1.19

Vorräte 3  26’786  20.19 21’337 16.68

Rechnungsabgrenzungsposten: Aktiva  31  0.02 87 0.07

Umlaufvermögen insgesamt  45’353  34.19 45’264 35.39

Anlagevermögen

Sachanlagen 4  84’522  63.72 79’404 62.08

Immaterielles Anlagevermögen 5 – – – –

Finanzanlagen 6  2’773  2.09 3’248 2.54

Anlagevermögen insgesamt  87’295  65.81 82’652 64.61

Aktiva insgesamt  132’648 100.00 127’916 100.00
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Konzernrechnung

(in tausend Schweizer Franken)

PASSIVA
Anmerkungen

im Anhang
31.12.2018

%
31.12.2017

%

Kurzfristiges Fremdkapital

Kurzfristige Finanzschulden 7  2’000  1.51 3’500 2.74

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 8  5’863  4.42 6’197 4.84

Rückstellungen für Umstrukturierung 9 – – – –

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

 11’308  8.52 11’395 8.91

Rechnungsabgrenzungsposten: Passiva  1’088  0.82 1’340 1.05

Kurzfristiges Fremdkapital insgesamt  20’259  15.27 22’432 17.54

Langfristiges Fremdkapital

Langfristige Finanzschulden 10  3’000  2.26 – –

Passive latente Ertragssteuern 11  10’681  8.05 10’442 8.16

Langfristiges Fremdkapital insgesamt  13’681  10.31 10’442 8.16

Fremdkapital insgesamt  33’940  25.59 32’874 25.70

Eigenkapital

Aktienkapital 1’650  1.24 1’650 1.29

Gewinnreserven  106’862  80.56 103’210 80.69

Goodwill verrechnet 5 -10’126  -7.63 -10’126 -7.92

Eigenkapital insgesamt vor Anteilen  
der Minderheitsaktionäre

 98’386  74.17 94’734 74.06

Kapitalanteile der Minderheitsaktionäre  322  0.24 308 0.24

Eigenkapital insgesamt einschliesslich  
Anteile der Minderheitsaktionäre

  98’708  74.41 95’042 74.30

Passiva insgesamt  132’648 100.00 127’916 100.00
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Anmerkungen
im Anhang

2018
%

2017
%

Nettoumsatz  138’745  100.00 141’242 100.00

Warenaufwand  -96’662  -69.67 -98’115 -69.47

Bestandesveränderungen  971  0.70 -316 -0.22

Bruttogewinn aus Warenverkäufen  43’054  31.03 42’811 30.31

Sonstige betriebliche Erträge  14  3’885  2.80 4’878 3.45

Ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft  28  0.02 76 0.05

Personalaufwendungen 15  -22’178  -15.98 -23’283 -16.48

Betriebliche Aufwendungen 16 / 17  -13’318  -9.60 -13’374 -9.47

Abschreibungen auf Sachanlagen 4  -5’474  -3.95 -5’427 -3.84

Abschreibungen auf immateriellen Anlagen 5 – – -837 -0.59

Betriebsgewinn  5’997  4.32 4’844 3.43

Finanzerträge 18  111  0.08 122 0.09

Finanzaufwendungen 19  -113  -0.08 -315 -0.22

Ordentlicher Gewinn  5’995  4.32 4’651 3.29

Betriebsfremde Erträge 20  1’640  1.18 – –

Gewinn vor Steuern  7’635  5.50 4’651 3.29

Steuern 21  -1’655  -1.19 1’129 0.80

Nettoergebnis  5’980  4.31 5’780 4.09

Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA  5’962  4.30 5’770 4.09

Anteil Minderheiten  18  0.01 10 0.01

Nettoergebnis Anteil Aktionäre  
Groupe Minoteries SA pro Aktie

24  18.07 17.48

Verwässerter Gewinn Anteil Aktionäre  
Groupe Minoteries SA pro Aktie

24  18.07 17.48

Konsolidierte Erfolgsrechnung
(in tausend Schweizer Franken)
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Konzernrechnung

Konzernmittelflussrechnung
(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkungen
im Anhang

2018 2017

Nettoergebnis  5’980 5’780

Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen 4 / 5  5’474 6’264

Veränderung der latenten Steuerschulden 11 / 21  239 -4’064

Veränderung der Rückstellungen für Umstrukturierung 9 – -861

Ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft  -28 -76

Nettogewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen  -903 -924

Buchhalterische Neubewertung von Sachanlagen  -1’640 –

Erhaltene Dividende von assoziierter Gesellschaft  17 –

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  1’860 -716

Veränderung Vorräte 3  -5’449 5’040

Veränderung sonstiges Umlaufvermögen  9 -722

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten

 -652 -1’814

Veränderung der anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten 8  -334 324

Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit  4’573 8’231

Investitionen in Sachanlagen  -8’719 -20’075

Investitionen in Finanzanlagen  -581 -598

Verkauf von Sachanlagen  983 12’760

Veräusserung von Finanzanlagen  1’067 1’459

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit  -7’250 -6’454

Veränderung der Finanzschulden 7 / 10  1’500 -8’500

Dividendenausschüttung  -2’314 -2’314

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit  -814 -10’814

Veränderung der flüssigen Mittel*  -3’491 -9’037

*Flüssige Mittel gemäss Bilanz

Flüssige Mittel per 01.01.  7’748 16’785

Flüssige Mittel per 31.12.  4’257 7’748

Veränderung  -3’491 -9’037
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Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals einschliesslich Anteile 
Minderheitsaktionäre
(in tausend Schweizer Franken)

Aktien-
kapital

Gewinn-
reserven

Goodwill
verrechnet

Total 
Eigenkapital
vor Minder-

heits anteilen
Minder-

heitsanteile
Total 

Eigenkapital

Stand per 1. Januar 2017 1’650 99’750 -11’041 90’359 302 90’661

Ausgeschüttete Dividenden -2’310 -2’310 -4 -2’314

Verbrauch des erworbenen Goodwill 915 915 915

Konsolidiertes Ergebnis 5’770 5’770 10 5’780

Stand per 31. Dezember 2017 1’650 103’210 -10’126 94’734 308 95’042

Stand per 1. Januar 2018 1’650  103’210  -10’126  94’734  308  95’042 

Ausgeschüttete Dividenden  -2’310  -2’310  -4  -2’314 

Verbrauch des erworbenen Goodwill – –

Konsolidiertes Ergebnis  5’962  5’962  18  5’980 

Stand per 31. Dezember 2018 1’650  106’862  -10’126  98’386  322  98’708 

Angaben zum Aktienkapital: 330’000 Namenaktien zu nominal CHF 5.00.
Betrag der gesetzlichen nicht ausschüttbaren Reserven: TCHF 3’000 (TCHF 2’950 in 2017).
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Anhang 
zum Konsolidierten 
Konzernabschluss 

2018

1.0 
Zusammenfassung der 
wichtigsten Rechnungs-
legungsgrundsätze
1.1
PRÄSENTATION DER KONSOLIDIER-
TEN JAHRESRECHNUNG
Die Konzernrechnung der Groupe Mino-
teries SA erfolgt in vollständiger Überein-
stimmung mit den Fachempfehlungen zur 
Rechnungslegung Swiss GAAP FER und 
dem gesamten Regelwerk. Die konsolidier-
te Jahresrechnung basiert auf den Jahresab-
schlüssen per 31. Dezember der einzelnen 
Gesellschaften und vermittelt ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns in Übereinstimmung mit 
den Swiss GAAP FER.

Bei Abweichungen zwischen der französi-
schen Fassung und der Übersetzung ist die 
französische Fassung massgebend.

1.2 
KONSOLIDIERUNG

Konsolidierungskreis
Die folgenden Tochterunternehmen gehören zum Konsolidierungskreis:

31.12.2018 
in %

31.12.2017 
in %

Bonvita AG, Stein am Rhein/SH 100.00 100.00

Bruggmühle Goldach AG, Goldach/SG 99.34 99.34

Céréalis SA en liquidation*, Valbroye/VD 50.00 50.00

Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters, Naters/VS 30.00 30.00

Geferina AG, Brugg/AG 100.00 100.00

Grands Moulins de Cossonay SA, à Valbroye, Valbroye/VD 100.00 100.00

Groupe Minoteries SA, Valbroye/VD 100.00 100.00

Intermill AG, Schöftland/AG 100.00 100.00

Moulins de Granges SA, Valbroye/VD 100.00 100.00

Moulins de Sion SA, Sion/VS 100.00 100.00

Sopafi SA, Sion/VS 100.00 100.00

Steiner Mühle AG, Lauperswil/BE 100.00 100.00

*gemäss Handelsregister (Moudon)
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Tochtergesellschaften
Der Konzern umfasst die Muttergesell-
schaft Groupe Minoteries SA und deren 
Tochtergesellschaften. Als Tochtergesell-
schaften gelten alle direkt oder indirekt 
kontrollierten Unternehmen (bei einem 
Anteil des Konzerns von mehr als 50% der 
Stimmrechte).

Sobald der Konzern die beteiligte Gesell-
schaft kontrolliert, werden die Tochterun-
ternehmen per Vollkonsolidierung erfasst. 
Die Anteile am Eigenkapital konsolidierter 
Organisationen (Kapitalkonsolidierung) 
werden nach der Erwerbsmethode erfasst. 
Verkaufte Unternehmen werden ausge-
schlossen, sobald die Kontrolle der GMSA 
nicht mehr gegeben ist. Im Rahmen der 
Vollkonsolidierung werden Aktiven, Pas-
siven, Aufwand sowie Ertrag gesamthaft 
berücksichtigt. Beteiligungen von Dritten 
an vollkonsolidierten Gesellschaften wer-
den als Minderheitsanteile separat ausge-
wiesen. Beziehungen und Transaktionen 
zwischen den Konzerngesellschaften wur-
den eliminiert.

Beim Erwerb von Tochtergesellschaften 
wird die angelsächsische «purchase met-
hod» angewandt, welche das Eigenkapital 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Er-
werbs bzw. der Gründung mit dem Buch-
wert der Beteiligung bei der Muttergesell-
schaft verrechnet. Die Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten werden am Stichtag 
der Akquisition zu ihrem jeweiligen fairen 
Wert bilanziert. Mehrwerte in den Netto-
aktiven der übernommenen Gesellschaften 
werden aktiviert (Goodwill).

Verbundene Gesellschaften
Beteiligungen an Gesellschaften, die wir 
gemeinsam kontrollieren, werden entspre-
chend der Proportionalmethode berück-
sichtigt. Aktiven, Passiven, Aufwand und 
Ertrag der gemeinsam kontrollierten Ge-
sellschaft werden anteilig bewertet.

Assoziierte Gesellschaften
Beteiligungen an Gesellschaften, an denen 
der Konzern stimmenmässig mit 20% bis 
50%, wie der Gebr. Augsburger AG, Rhone-
mühle Naters, beteiligt ist, werden entspre-
chend der Equity-Methode zum anteiligen 
Eigenkapitalwert resp. zum anteiligen Jah-
resergebnis erfasst und in den Finanzanla-
gen ausgewiesen. Das Ergebnis wird unter 
der Rubrik «Ergebnisanteil assoziierte Ge-
sellschaft» aufgeführt.

1.3  
ERFASSUNG VON AUFWAND 
UND ERTRAG
Der Nettoumsatz beinhaltet den Wert der 

Verkäufe abzüglich Mehrwertsteuer, Rabat-
te und Skonti und nach Ausschluss der kon-
zerninternen Verkäufe. Der Umsatz wird 
erfasst, sobald ein Unternehmen des Kon-
zerns dem Kunden ein Produkt liefert, die 
mit dem Eigentumsanspruch verbundenen 
Risiken und Vorteile an den Käufer überge-
hen und das Inkasso wahrscheinlich ist.

Anschaffungskosten der verkauften Pro-
dukte sind, auf Basis den Herstellungs- oder 
Anschaffungskosten nach angepassten In-
ventarveränderungen determiniert. Alle 
anderen Aufwendungen werden, wenn der 
Konzern davon profitiert und dem Risiko 
ausgesetzt ist, dass er diese Vermögens-
werte besitzt oder Dienstleistungen in An-
spruch nimmt, erfasst.

1.4 
FLÜSSIGE MITTEL
Die flüssigen Mittel enthalten Kassenbe-
stände, Postcheck- und Bankguthaben und 
kurzfristige Festgelder mit einer ursprüng-
lichen Laufzeit von höchstens drei Mo-
naten, die leicht in Bargeld umwandelbar 
sind. Flüssige Mittel werden zum Nominal-
wert angesetzt.

1.5 
FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN 
UND LEISTUNGEN
Die Forderungen werden nach Abzug der 
Wertberichtigungen für Inkassorisiken 
zum Nominalwert bilanziert, der den faktu-
rierten Beträgen entspricht. Die Rückstel-
lungen für Inkassorisiken werden anhand 
einer Analyse der Risikoposten aus der Dif-
ferenz zwischen dem ausstehenden Betrag 
und den erwarteten Inkassos gebildet.

1.6 
SONSTIGE FORDERUNGEN
Die übrigen Forderungen werden nach Ab-
zug der Wertberichtigungen für konkrete In-
solvenzrisiken zum Nominalwert bilanziert.

1.7 
VORRÄTE
Die gekauften Rohstoffe werden zum Kauf-
preis, die Produkte aus der Eigenproduk-
tion zum Herstellungspreis, aber höchstens 
zu ihrem Netto-Realisationswert bewertet. 
Die in der Bilanz erfassten Vorräte werden 
zu den gewichteten Durchschnittskosten 
berechnet. Für Vorräte, deren Veräusse-
rungswert unter dem Buchwert liegt oder 
die nur schwer verkäuflich sind, werden 
Wertberichtigungen vorgenommen. 

1.8 
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
werden zum Nominalwert bilanziert. Als 

zum Nominalwert verbuchte aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten gelten Ausgaben 
im alten Jahr, die als Aufwand dem nächs-
ten Rechnungsjahr zu belasten sind und 
Erträge des alten Jahres, die aber erst im 
nächsten Rechnungsjahr bezahlt werden.

1.9 
SACHANLAGEN
Die Bewertung von Industriegebäuden, 
Maschinen, Geräten und anderen materiel-
len Vermögensgegenständen erfolgt zu den 
historischen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abzüglich der wirtschaftlich 
gerechtfertigten Abschreibungen zu Lasten 
der Erfolgsrechnung. Die Abschreibungen 
werden anhand der folgenden wahrschein-
lichen Nutzungsdauern berechnet:
– Gebäude : 40 Jahre
– Gebäuderenovation: 10 Jahre
– Maschinen: 10 bis 20 Jahre
– Geräte und Ausstattung: 10 Jahre
– Lastwagen: 8 Jahre
– Informatik: 3 bis 5 Jahre
– Sachanlagen, im Bau befindlich: – 

Industriegrundstücke werden zum An-
schaffungswert ausgewiesen. Für bestimm-
te Installationen und Maschinen ist es ange-
messen, die gesamten Ausgaben für einen 
Vermögenswert auf seine Bestandteile 
aufzuteilen und jeden Bestandteil einzeln 
zu bewerten. Das gilt, wenn die einzelnen 
Bestandteile unterschiedliche Nutzungs-
dauern aufweisen. Bestimmte Müllerma-
schinen mit elektronischen Bestandteilen 
sind beispielsweise als getrennte abschrei-
bungsfähige Vermögensgegenstände zu 
erfassen. Die Werthaltigkeit von Sachanla-
gen wird immer dann überprüft, wenn auf 
Grund veränderter Umstände oder Ereig-
nisse eine Überbewertung der Buchwerte 
möglich scheint.

Die Erfassung von Sachanlagen, die aus-
schliesslich zu Renditezwecken gehalten 
werden, erfolgt zum Marktwert. Jährlich 
wird die Bewertung auf der Grundlage einer 
Analyse der zuerwartenden Erträge, welche 
mit dem Renditesatz des einzelnen Gebäu-
des aktualisiert ist, geprüft. Dazu, wird alle 
3 bis 5 Jahre eine Expertise für sämtliche 
Gebäude von einem Dritten eingeholt. Die 
Auf- und Abwertungen werden im betriebs-
fremden Jahresergebnis ausgewiesen.

1.10 
IMMATERIELLE ANLAGEN
Die zum Zeitpunkt des Kaufes einer Betei-
ligung bestehende Differenz zwischen dem 
Kaufpreis und dem Marktwert des Netto-
vermögens wird zum Zeitpunkt des Kaufes 
als Goodwill aktiviert. Der Goodwill wird 
über eine Dauer von fünf bis zehn Jahren  
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linear zu Lasten der Erfolgsrechnung 
abgeschrieben.
Bei Akquisitionen ab dem Geschäfts-
jahr 2012 wird der Goodwill direkt mit 
dem Eigenkapital per Akquisitionszeit-
punkt verrechnet.
Die erworbenen immateriellen Vermögens-
gegenstände werden linear über die fol-
genden Zeiträume abgeschrieben und der 
Aufwand in den entsprechenden Posten der 
Erfolgsrechnung ausgewiesen.
– Marken: 5 Jahre
– Software: 5 Jahre

Die Werthaltigkeit von immateriellen Wer-
ten wird immer dann überprüft, wenn auf 
Grund veränderter Umstände oder Ereig-
nisse die Buchwerte möglicherweise nicht 
einbringbar sind. Tritt eine solche Situation 
ein, ermittelt der Konzern den Nutzwert 
auf Grund der erwarteten diskontierten zu-
künftigen Netto-Geldzuflüsse.

1.11 
DARLEHEN UND ANDERE 
FINANZANLAGEN
Die Verbuchung der Darlehen erfolgt zum 
historischen Wert abzüglich allfälliger 
Wertverluste für uneinbringliche Beträge. 
Die Arbeitgeber-Beitragsreserven werden 
zum Nominalwert angesetzt.

1.12 
SCHULDEN
Die Schulden werden zum Nominalwert 
bilanziert. Die kurzfristigen Schulden um-
fassen die in weniger als zwölf Monaten 
fälligen Schulden, die langfristigen Ver-
bindlichkeiten Finanzierungen von mehr 
als zwölf Monaten.

1.13 
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Die zum Nominalwert verbuchten passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten umfassen 
die Einnahmen im alten Jahr, die als Ertrag 
dem nächsten Rechnungsjahr gutzuschrei-
ben sind und Aufwendungen des alten Jah-
res, die erst im nächsten Rechnungsjahr 
bezahlt werden.

1.14 
RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen werden dann gebildet, 
wenn für den Konzern in der Vergangen-
heit verursachte rechtliche oder faktische 
Verpflichtungen bestehen und wenn deren 
wahrscheinliche Begleichung mit einem 
Mittelabfluss verbunden ist.

1.15 
DIVIDENDEN
In Übereinstimmung mit dem schweizeri-
schen Gesetz werden die Dividenden als 

Gewinnverwendung des Jahres behandelt, 
in dem sie von der ordentlichen General-
versammlung genehmigt und anschlies-
send ausgeschüttet wurden.

1.16 
VORSORGEVERPFLICHTUNGEN
Die Mitarbeiter von Gesellschaften des Kon-
zern sind bei der «fondation de prévoyance 
en faveur du Groupe Minoteries SA et des 
sociétés affiliées» versichert. Diese selbst-
ständige Vorsorgeeinrichtung ist durch 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeträge fi-
nanziert. Die Bestimmung einer eventuelle 
Über- oder Unterdeckung wird gemäss der 
Jahresrechnung der Pensionskasse erstellt 
nach Swiss GAAP FER 26. Der Vorsorge-
aufwand des Konzerns enthält die Arbeit- 
geberbeiträge unter Berücksichtigung der 
eventuellen wirtschaftlichen Konsequenzen 
– respektive einer Über- oder Unterdeckung 
und die Variation der Arbeitgeberbeitragsre-
serve – periodengerecht abgegrenzt.

1.17 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE
Als sonstige betriebliche Erträge gelten 
Einnahmen aus Betriebsanlagen und Kapi-
talanlage-Immobilien, die Auflösung von 
Rückstellungen und Wertberichtigungen 
auf Darlehen, Einnahmen aus verbunde-
nen Unternehmen, Gewinne auf Veräus-
serungen von Sachanlagen sowie Gewinne 
auf Veräusserungen von Beteiligungen in 
unserem Konsolidierungskreis.

1.18 
PERSONALAUFWENDUNGEN
Zu diesem Posten gehören die Lohnver-
gütungen, die Sozialleistungen sowie die 
sonstigen Personalaufwendungen.
Die sonstigen Personalaufwendungen set-
zen sich aus den Kosten für Spesen, Schu-
lung, Dienstfahrzeuge (ohne Amortisatio-
nen), Temporär-Mitarbeiter, Mobiltelefone 
und anderen diversen Ausgaben in Zusam-
menhang mit den Mitarbeitern zusammen.

1.19 
AUSSERORDENTLICHE 
AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE
Zu diesem Posten gehören nicht vorausseh-
bare Aufwendungen und Erträge, welche 
im Rahmen der ordentlichen Geschäftstä-
tigkeit äusserst selten anfallen.

1.20 
STEUERN
Die Ertragssteuern werden in derselben 
Periode wie die Erlöse und Aufwendungen, 
auf die sie sich beziehen, erfasst.

Latente Steuern werden gemäss der bi-
lanzorientierten Verbindlichkeitsmethode 
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gebildet. Dementsprechend erfolgt die Be-
rechnung auf Basis der temporären Dif-
ferenzen zwischen dem steuerlichen und 
dem für die Konsolidierung massgebenden 
bilanziellen Ansatz eines Vermögenswerts 
oder einer Verbindlichkeit. Die auf Basis 
der für die einzelnen Gesellschaften gelten-
den kantonalen Steuersätze berechneten 
latenten Steuern sind in der Bilanz als Anla-
gevermögen oder langfristige Verbindlich-
keit enthalten. Latente Steueransprüche auf 
steuerlichen Verlusten einer Gesellschaft 
werden in dem Ausmass berücksichtigt, in 
dem die Entstehung künftiger Gewinne –
gegen die diese verrechnet werden können 
– wahrscheinlich sind.

1.21 
EREIGNISSE NACH DEM 
BILANZSTICHTAG
Die Bewertung der Aktiven und Passiven 
am Bilanzstichtag wird berichtigt, wenn 
Folgeereignisse, deren Ursprung vor dem 
Bilanzstichtag liegt oder deren Vorausset-
zungen am Bilanzstichtag bereits existiert 
haben, die Werte am Bilanzstichtag ver-
ändern. Die Wertberichtigungen können 
bis zur Genehmigung der Jahresrechnung 
durch den Verwaltungsrat erfolgen. Ereig-
nisse, die keinen Einfluss auf die Bilanz-
werte haben, werden im Anhang zur konso-
lidierten Jahresrechnung aufgeführt.

1.22 
NAHESTEHENDE PERSONEN 
Als nahestehende Personen gelten die nach 
der Equity-Methode konsolidierten Gesell-
schaften sowie Geschäftsleitungsmitglie-
der und Verwaltungsräte. Die wichtigsten 
Posten und Geschäfte mit nahestehenden 
Personen sind in den jeweiligen Posten im 
Anhang detailliert dargestellt.

1.23 
TERMINKAUFVERTRÄGE 
FÜR WEIZEN
Die Terminkaufverträge für Weizen dienen 
ausschliesslich der Deckung des Bedarfs 
des Konzerns. Sie sind in zwei Arten unter-
teilt: Mit lokalen Lieferanten auf der Basis 
von Kaufvereinbarungen mit den Sammel-
stellen, die keine feste Verpflichtung dar-
stellen und mit Zwischenhändlern abge-
schlossene Kaufverträge für ausländischen 
Weizen, mit denen die von den lokalen 
Lieferanten nicht erfüllten Produktions-
bedürfnisse gedeckt werden. Da weder 
Prämien noch Wechselkursdifferenzen 
existieren und die Instrumente zu Absiche-
rungszwecken Verwendung finden, werden 
anstelle der Bewertung zu aktuellen Wer-
ten die gleichen Bewertungsgrundsätze 
angewandt wie beim abgesicherten Grund-
geschäft. Die Vertrags- und Marktwerte 

der Terminkaufverträge für ausländischen 
Weizen sind unter Anmerkung 22 im An-
hang zum Konzernabschluss aufgeführt. 
Am Bilanzstichtag nicht realisierte Gewin-
ne werden nicht berücksichtigt, die mögli-
chen Verluste hingegen zurückgestellt.

2.0 
Allgemeine Erläuterun-
gen zur konsolidierten 
Jahresrechnung 2018
2.1 
GENEHMIGUNG DER KONSOLIDIER-
TEN JAHRESRECHNUNG
Die konsolidierte Jahresrechnung wurde 
für die Publikation vom Verwaltungsrat am 
18. März 2019 genehmigt.

2.2 
VERÄNDERUNGEN DES 
KONSOLIDIERUNGSKREISES
Ende 2016 hat die Groupe Minoteries SA 
ihre Beteiligung an der verbundenen Ge-
sellschaft Céréalis SA von 33.3% auf 50% 
erhöht. Diese Gesellschaft ist seit dem 16. 
Mai 2017 in Liquidation.
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Anhang zur Konzernrechnung
(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 1 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2018 2017

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vor Wertberichtigung  12’783 14’603

Wertberichtigung  -67 -27

Nettowert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  12’716 14’576

Anmerkung 2 – Sonstige Forderungen

Steuerforderungen  872 1’181

Andere Forderungen gegenüber Dritten  691 335

Nettowert der sonstigen Forderungen  1’563 1’516

Anmerkung 3 – Vorräte

Rohstoffe  18’956 14’465

Fertigerzeugnisse für die menschliche Ernährung  6’477 5’498

Verpackung, Treibstoffe und Hilfsstoffe  1’508 1’403

Wertberichtigung  -155 -29

Nettowert der Vorräte  26’786 21’337
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(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 4 – Sachanlagen
Kapitalanlage-

Immobilien*
Industrie-
gebäude

Maschinen 
und Geräte

Sonstige 
Anlagen

Im Bau
befindlich

Insgesamt 
2017

Nettowert am 1. Januar 2017 11’366 37’950 20’457 5’774 79 75’626

Bruttowert am 1. Januar 2017 11’366 71’403 73’968 23’185 79 180’001

Umklassierungen 45 8 22 -75 –

Anschaffungen 14’758 331 1’516 3’521 20’126

Abgänge -28’465 -8’010 -5’760 -42’235

Bruttowert am 31. Dezember 2017 11’366 57’741 66’297 18’963 3’525 157’892

Kumulierte Abschreibungen 
am 1. Januar 2017

– -33’453 -53’511 -17’411  – -104’375

Planmässige Abschreibung -1’671 -2’023 -1’733 -5’427

Abgänge 17’608 8’003 5’703 31’314

Kumulierte Abschreibungen 
am 31. Dezember 2017

– -17’516 -47’531 -13’441  – -78’488

Nettowert am 31. Dezember 2017  11’366 40’225 18’766 5’522 3’525 79’404

Anmerkung 4 – Sachanlagen
Kapitalanlage-

Immobilien*
Industrie-
gebäude

Maschinen 
und Geräte

Sonstige 
Anlagen

Im Bau
befindlich

Insgesamt 
2018

Nettowert am 1. Januar 2018  11’366  40’225  18’766  5’522  3’525  79’404 

Bruttowert am 1. Januar 2018  11’366  57’741  66’297  18’963  3’525  157’892 

Umklassierungen  2’390  393  72  -2’855 –

Anschaffungen  5’033  787  1’866  1’346  9’032 

Abgänge  -22  -69  -1’435  -1’526 

Neubewertung  1’640  1’640 

Bruttowert am 31. Dezember 2018  13’006  65’142  67’408  19’466  2’016  167’038 

Kumulierte Abschreibungen 
am 1. Januar 2018

–  -17’516  -47’531  -13’441 –  -78’488 

Planmässige Abschreibung  -1’795  -1’992  -1’687  -5’474 

Abgänge  61  1’385  1’446 

Kumulierte Abschreibungen 
am 31. Dezember 2018

–  -19’311  -49’462  -13’743 –  -82’516 

Nettowert am 31. Dezember 2018  13’006  45’831  17’946  5’723  2’016  84’522 

* Die Erfassung von Sachanlagen, die ausschliesslich zu Renditezwecken gehalten werden, erfolgt zum Marktwert. Die Bewertung 
wird auf der Grundlage einer Analyse der zuerwartenden Erträge, welche mit dem Renditesatz des einzelnen Gebäudes aktualisiert 
ist, geprüft. Die Renditesätze schwanken zwischen 4.93% und 6.90%.
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(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 5 – Immaterielle Anlagen Aktivierter Goodwill Marken und Kundschaft Insgesamt 2017

Nettowert am 1. Januar 2017 837 – 837

Bruttowert am 1. Januar 2017 10’715 4’671 15’386

Umklassierungen  –

Abgänge  –

Bruttowert am 31. Dezember 2017  10’715  4’671  15’386

Kumulierte Abschreibungen am 1. Januar 2017 -9’878 -4’671 -14’549

Abgänge  –

Umklassierungen  –

Planmässige Abschreibung  -837 –  -837

Kumulierte Abschreibungen  
am 31. Dezember 2017

 -10’715  -4’671 -15’386

Nettowert am 31. Dezember 2017 – – –

Anmerkung 5 – Immaterielle Anlagen Aktivierter Goodwill Marken und Kundschaft Insgesamt 2018

Nettowert am 1. Januar 2018 – – –

Bruttowert am 1. Januar 2018 10’715 4’671 15’386

Umklassierungen  –

Abgänge  –

Bruttowert am 31. Dezember 2018  10’715  4’671  15’386

Kumulierte Abschreibungen am 1. Januar 2018 -10’715 -4’671 -15’386

Abgänge  –

Umklassierungen  –

Planmässige Abschreibung –

Kumulierte Abschreibungen 
am 31. Dezember 2018

 -10’715  -4’671 -15’386

Nettowert am 31. Dezember 2018 – – –

Dazu wird alle 3 bis 5 Jahre turnusmässig von einem Dritten eine Expertise eingeholt.  
Die letzte Expertise wurde im Jahre 2018 erstellt.
Der Anschaffungswert der Kapitalanlage-Immobilien ist TCHF 8’947.

Per 1. Juni 2017 wurden die Immobilien am Standort Cossonay/Penthalaz verkauft.
Ende 2017 hat die Groupe Minoteries SA den Silo Schwarzenbach (Wil/SG) akquiriert.
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Mit dem Eigenkapital verrechneter Goodwill
Ab dem Geschäftsjahr 2012 wird der Goodwill direkt mit dem Eigenkapital verrechnet. Wäre der Goodwill aktiviert und während 
5 Jahren abgeschrieben worden, hätte sich die Auswirkung auf die Jahresrechnung wie folgt präsentiert:

(in tausend Schweizer Franken)

Ausgewiesenes Jahresergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA  5’962 5’770

Planmässige Abschreibung des Goodwills über 5 Jahre  -377 -1’873

Jahresergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA bei Erfassung  
des Goodwills am 31. Dezember

 5’585 3’897

Ausgewiesenes Eigenkapital am 31. Dezember  98’708 95’042

Auswirkung der Erfassung des Goodwills in der Bilanz am 1. Januar  603 3’391

Auswirkung der Erfassung des Goodwills in der Bilanz,  
Ausgang vom Konsolidierungskreis

– -915

Auswirkung der Erfassung des Goodwills in der Erfolgsrechnung  -377 -1’873

Eigenkapital bei Erfassung des Goodwills am 31. Dezember  98’934 95’645

2018 2017

Nettowert am 1. Januar 603 3’391

Bruttowert am 1. Januar 10’126 11’041

Ausgang vom Konsolidierungskreis – -915

Bruttowert am 31. Dezember 10’126 10’126

Kumulierte Abschreibungen am 1. Januar  -9’523 -7’650

Planmässige Abschreibung  -377 -1’873

Kumulierte Abschreibungen am 31. Dezember  -9’900 -9’523

Nettowert am 31. Dezember 226 603



75

Konzernrechnung

(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 6 – Finanzanlagen 2018 2017

Darlehen an Kunden  2’312 2’862

Wertberichtigung  -595 -639

Darlehen an Kunden, netto  1’717 2’223

Eigenkapitalanteil assoziierte Gesellschaft  686 676

Andere Darlehen an Dritte  26 5

Andere Finanzanlagen  344 344

Finanzanlagen insgesamt  2’773 3’248

Anmerkung 7 – Kurzfristige Finanzschulden 

Feste Finanzschulden von 1 bis 12 Monaten 2’000 3’500

Kurzfristige Finanzschulden insgesamt 2’000 3’500

Die jährlichen Zinssätze für diese Schulden sind wie folgt: 
- für feste Finanzschulden von 1 bis 12 Monaten: von 0.80% bis 0.85%

Anmerkung 8 – Andere kurzfristige Verbindlichkeiten

Laufende Steuern  1’255 2’114

Übrige Gläubiger  4’068 3’569

Kunden Vorauszahlungen  540 514

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt  5’863 6’197

Anmerkung 9 – Rückstellungen für Umstrukturierung

Buchwert per 1. Januar – 861

Bildung – –

Verwendung – -861

Auflösung – –

Buchwert per 31. Dezember – –

Die Produktion am Standort Penthalaz wurde im Laufe des Jahres 2016 nach Granges-près-Marnand verlagert, was Kosten für 
den Sozialplan (Verlust von Arbeitsstellen) und zusätzliche Aufwendungen für den Rückbau des Maschinenparkes verursacht hat.  
Die Rückstellung 2017 wurde für diese Kosten verwendet.

Anmerkung 10 – Langfristige Finanzschulden

Feste Finanzschulden von 1 bis 5 Jahren 3’000 –

Langfristige Finanzschulden insgesamt 3’000 –

Die jährlichen Zinssätze für diese Schulden sind wie folgt: 
- für feste Finanzschulden von 1 bis 5 Jahren: 0.85%
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(in tausend Schweizer Franken)

Nominalwert 
31.12.2018

Bilanz  
31.12.2018

Bilanz  
31.12.2017

Ergebnis aus 
Arbeitgeberbeitragsreserve 

im Personalaufwand
 2018 2017

Vorausbezahlte Vorsorgebeiträge

Vorsorgeeinrichtungen – – – – –

Insgesamt – – – – –

Der verwendete technische Zinssatz beträgt 2.25% für das Jahr 2018 (2017: 2.25%).
Die zur Anwendung gekommene Sterbetafel für 2018 und 2017 ist LPP2015 P16.

Anmerkung 11 – Passive latente Ertragssteuern 2018 2017

Passive latente Ertragssteuern am Anfang des Jahres  10’442 14’506

Bildung passive latente Ertragssteuern  506 9

Auflösung passive latente Ertragssteuern  -267 -4’073

Passive latente Ertragssteuern am Ende des Jahres  10’681 10’442

Keine aktiven latenten Ertragssteuern im Jahre 2017 und 2018. – –

Durchschnittlicher Zinssatz 16.9% 16.7%

Im Jahre 2017 verminderte sich der durchschnittliche Zinssatz entsprechend der Steuerreform im Kanton Waadt.

Anmerkung 12 – Vorsorgeeinrichtungen

*Über- und 
Unterdeckung

31.12.2018

Wirtschaftlicher Anteil 
der Gesellschaft

  31.12.2018 31.12.2017 Veränderung

abgegrenzte
Beiträge 

2018

Wirtschaftlicher Nutzen/wirtschaftliche 
Verpflichtung und Vorsorgeaufwand

Vorsorgepläne ohne Überdeckung – – – – 2’874

Insgesamt – – – – 2’874

*Swiss GAAP FER 26

2018 2017

Vorsorgeaufwand im Personalaufwand 1’624 1’634

Insgesamt 1’624 1’634

Auf die Periode 
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Konzernrechnung

(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 13 – Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und Garantie 2018 2017

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 2’275 2’275

Bankgarantie 1’610 1’610

Anmerkung 14 – Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Betriebsanlagen  2’228 2’889

Gewinne aus der Veräusserung von Anlagen  910 1’224

Erträge aus Kapitalanlage-Immobilien  698 698

Auflösung von Rückstellungen  49 10

Erträge von verbundenen Unternehmen – 57

Sonstige betriebliche Erträge insgesamt  3’885 4’878

Anmerkung 15 – Personalaufwendungen

Lohnvergütungen  17’395  18’107

Sozialleistungen  3’578  3’947

Andere Personalaufwendungen  1’205 1’229

Personalaufwendungen insgesamt  22’178  23’283

Anmerkung 16 – Betriebliche Aufwendungen

Betriebliche Aufwendungen, davon:

– Aufwendungen für Kapitalanlage-Immobilien 173 189

– Buchprüfungshonorare 180 180

Anmerkung 17 – Transaktionen mit nahestehenden Personen

Bezahlte Honorare an die Kanzlei Python & Richard, Genève für Rechtsberatungen – 35

Anmerkung 18 – Finanzerträge

Dividenden auf sonstigen Beteiligungen  5  6 

Zinsen auf Kundendarlehen  99  115 

Sonstige Finanzerträge  7  1 

Finanzerträge insgesamt  111  122 
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(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 22 – Terminkaufverträge  
für ausländischen Weizen

Vertragswert Marktwert
Nicht erfasste

unrealisierte Gewinne

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Terminkaufverträge für ausländischen Weizen 2’962 9’770 3’018 10’202 56 432

Anmerkung 23 – Änderung Konsolidierungskreis

Ende 2016 hat die Groupe Minoteries SA ihre Beteiligung an der Firma Céréalis SA von 33.3% auf 50% erhöht. Diese Firma ist 
nach der Proportionalmethode berücksichtigt und seit 2017 befindet sich diese Gesellschaft in Liquidation. Im Jahre 2017 – wie 
auch 2018 – gab es keine Änderung im Konsolidierungskreis.

Anmerkung 24 – Ergebnis pro Aktie 2018 2017

Nettoergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA  5’962 5’770

Durchschnittliche Anzahl Aktien im Umlauf 330’000 330’000

Nettoergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA pro Aktie  18.07 17.48

Verwässerter Gewinn Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA pro Aktie  18.07 17.48

Das Aktienkapital setzt sich aus 330’000 Namenaktion und mit jeder Aktie ist ein Recht auf Dividende verbunden.  
Es gibt kein Vorzugsstimmrecht. Jede Aktie hat eine Stimme.

Anmerkung 19 – Finanzaufwendungen 2018 2017

Finanzkommissionen, Zinsen und Finanzaufwendungen  113  315 

Finanzaufwendungen insgesamt  113  315 

Anmerkung 20 – Betriebsfremde Erträge

Buchhalterische Neubewertung von Sachanlagen  1’640 –

Betriebsfremde Erträge insgesamt  1’640 –

Anmerkung 21 – Steuern

Ertragssteuern – laufendes Jahr  1’416  2’935 

Änderung passive latente Ertragssteuern  239  -1’650 

Einfluss latente Steuersatzänderung –  -2’414 

Steuern insgesamt  1’655  -1’129 
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Überblick Gesamtwesentlichkeit: CHF 1’000’000

Wir haben bei drei Konzerngesellschaften eine 
Prüfung («full scope audit») durchgeführt.

Unsere Prüfungen decken 71% der Umsatzerlöse 
des Konzerns sowie 80% der Total Aktiven 
des Konzerns ab.

Bei drei weiteren Konzerngesellschaften wurden 
eigens definierte Prüfungshandlungen durchgeführt, 
die weitere 27% der Umsatzerlöse des Konzerns und 
7% der Total Aktiven des Konzerns abdecken. 

Als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt haben 
wir das folgende Thema identifiziert:
Bewertung der Kapitalanlage-Immobilien

Unser Prüfungsansatz

Bericht zur Prüfung 
der Konzernrechnung
Prüfungsurteil
Wir haben die Konzernrechnung der Grou-
pe Minoteries SA und ihrer Tochtergesell-
schaften (der Konzern) – bestehend aus der 
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, der 
Konzernerfolgsrechnung, dem Konzernei-
genkapitalnachweis und der Konzerngeld-
flussrechnung für das dann endende Jahr 
sowie dem Konzernanhang, einschliess-
lich einer Zusammenfassung bedeutsamer 
Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die 
Konzernrechnung (Seiten 60 bis 78) ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des Konzerns zum 31. Dezember 2018 
sowie dessen Ertragslage und Cashflows 
für das dann endende Jahr in Übereinstim-
mung mit den Swiss GAAP FER und ent-
spricht dem schweizerischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-
mung mit dem schweizerischen Gesetz 
und den Schweizer Prüfungsstandards (PS) 
durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten 

nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten 
der Revisionsstelle für die Prüfung der Kon-
zernrechnung» unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben.

Wir sind von dem Konzern unabhängig 
in Übereinstimmung mit den schweizeri-
schen gesetzlichen Vorschriften und den 

Anforderungen des Berufsstands, und wir 
haben unsere sonstigen beruflichen Ver-
haltenspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungs-
urteil zu dienen.

Wesent-
lichkeit

Besonders
wichtige
Prüfungs-
sachver-

halte

Prüfungs-
umfang

Bericht zur 
Konzernrechnung

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung 
der Groupe Minoteries SA, Valbroye (VD)
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Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, diesem im Rahmen unserer Prüfung festgestellte, falsche Darstellungen über CHF 100’000 
mitzuteilen; ebenso alle falschen Darstellungen unterhalb dieses Betrags, die aus unserer Sicht jedoch aus qualitativen Überlegungen eine 
Berichterstattung nahelegen.

Kontext unserer Prüfung 2018
Im Berichtsjahr traten keine wesentli-
chen Ereignisse mit Auswirkungen auf 
unsere Prüfung ein. Aus diesem Grund 
haben wir keinen neuen besonders wich-
tigen Prüfungssachverhalt in unseren Be-
richt aufgenommen.

Wesentlichkeit
Der Umfang unserer Prüfung ist durch die 
Anwendung des Grundsatzes der Wesent-
lichkeit beeinflusst. Unser Prüfungsurteil 
zielt darauf ab, hinreichende Sicherheit da-

rüber zu geben, dass die Konzernrechnung 
keine wesentlichen falschen Darstellungen 
enthält. Falsche Darstellungen können be-
absichtigt oder unbeabsichtigt entstehen 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
kann, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieser Konzernrechnung 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Nutzern beeinflussen können.

Auf der Basis unseres pflichtgemässen Er-
messens haben wir quantitative Wesent-

lichkeitsgrenzen festgelegt, so auch die 
Wesentlichkeit für die Konzernrechnung 
als Ganzes, wie nachstehend aufgeführt. 
Die Wesentlichkeitsgrenzen, unter Berück-
sichtigung qualitativer Erwägungen, erlau-
ben es uns, den Umfang der Prüfung, die 
Art, die zeitliche Einteilung und das Aus-
mass unserer Prüfungshandlungen fest-
zulegen sowie den Einfluss wesentlicher 
falscher Darstellungen, einzeln und insge-
samt, auf die Konzernrechnung als Ganzes 
zu beurteilen.

Umfang der Prüfung
Zur Durchführung angemessener Prüfungs-
handlungen haben wir den Prüfungsumfang 
so ausgestaltet, dass wir ein Prüfungsurteil zur 
Konzernrechnung als Ganzes abgeben kön-
nen, unter Berücksichtigung der Konzernor-
ganisation, der internen Kontrollen und Pro-
zesse im Bereich der Rechnungslegung sowie 
der Branche, in welcher der Konzern tätig ist.

Der Umsatz wird ausschliesslich in der 
Schweiz generiert. Aufgrund unserer Bewer-
tung der Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen in der Konzernrechnung haben 
wir sechs Gesellschaften ausgewählt, die die 
wichtigsten operativen Gesellschaften des 
Konzerns darstellen. Davon unterzogen wir 
drei Gesellschaften einer Prüfung und bei 

den drei anderen wurden eigens definierte 
Prüfungshandlungen durchgeführt. Der Um-
fang dieser eigens definierten Handlungen 
wurde aufgrund des für diese Gesellschaften 
identifizierten Risikos wesentlicher falscher 
Darstellungen sowie aufgrund derer Wich-
tigkeit innerhalb des Konzerns festgelegt. 
Bei denjenigen Gesellschaften, die nicht Teil 
unserer Prüfung waren, haben wir anhand 
von geeigneten Verfahren Sicherheit darüber 
erlangt, dass bei diesen Gesellschaften kein 
Risiko wesentlicher falscher Darstellungen 
in Bezug auf die Konzernrechnung bestand. 
Alle Prüfungshandlungen wurden durch den 
Konzernprüfer durchgeführt.

Unsere Prüfungen sowie unsere eigens de-
finierten Prüfungshandlungen decken 98% 

der Umsatzerlöse des Konzerns sowie 87% 
der Total Aktiven des Konzerns ab.

Berichterstattung über besonders 
wichtige Prüfungssachverhalte aufgrund 
Rundschreiben 1/2015 der Eidgenössi-
schen Revisionsaufsichtsbehörde
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemässen Ermessen am bedeutsams-
ten für unsere Prüfung der Konzernrech-
nung des aktuellen Zeitraums waren. Diese 
Sachverhalte wurden im Zusammenhang 
mit unserer Prüfung der Konzernrechnung 
als Ganzes und bei der Bildung unseres Prü-
fungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir 
geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 
diesen Sachverhalten ab.

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Wie unter Punkt 1.9 des Anhangs zur Konzernrechnung 
beschrieben, werden die ausschliesslich zu Renditezwecken 
gehaltenen Sachanlagen zum Marktwert erfasst. Der Wert 
wird basierend auf einer Rendite für jedes Gebäude bestimmt 
und die Wertberichtigungen werden im betriebsfremden 
Jahresergebnis erfasst. Zum 31. Dezember 2018 werden die 
Kapitalanlage-Immobilien in der Bilanz unter der Position 
«Sachanlagen» mit TCHF 13’006 ausgewiesen.

Wir haben die Gutachten erhalten und haben uns versichert, 
dass ihre Schlussfolgerungen korrekt in der Bewertung 
der Kapitalanlage-Immobilien im Jahr des Gutachtens 
berücksichtigt wurden. 

Bei diesen Prüfungshandlungen haben wir uns zudem 
auf die Fähigkeit der von der Geschäftsleitung ernannten 
Gutachter in Bezug auf die Ausübung ihrer Befugnisse, ihre 
Eignung und ihre Objektivität konzentriert. Wir haben die 
möglichen Auswirkungen beurteilt, die Verzerrungen auf 
das professionelle Urteil der erwähnten Gutachter oder ihre 
Techniken, die sie nutzen, haben könnten.

Bewertung der Kapitalanlage-Immobilien

Gesamtwesentlichkeit Konzernrechnung CHF 1’000’000

Herleitung 0.75% des konsolidierten Nettoumsatzes

Begründung für die Bezugsgrösse zur 
Bestimmung der Wesentlichkeit

Als Bezugsgrösse zur Bestimmung der Wesentlichkeit wählten wir den 
konsolidierten Nettoumsatz, da dies aus unserer Sicht diejenige Grösse ist,  
an der die Erfolge des Konzerns üblicherweise gemessen werden. Zudem  
stellt der konsolidierte Nettoumsatz eine allgemein anerkannte Bezugsgrösse  
für Wesentlichkeitsüberlegungen dar.
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Konzernrechnung

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Wir richteten unsere Aufmerksamkeit auf diesen Bereich 
aufgrund der Wesentlichkeit der aktivierten Positionen und 
angesichts der von der Geschäftsleitung verwendeten Modelle, 
Annahmen und Schätzungen, um deren Werthaltigkeit 
zu beurteilen.

Die Werte der Kapitalanlage-Immobilien werden basierend 
auf alle drei bis fünf Jahre erhaltenen Gutachten bestimmt. 
In der Zwischenzeit führt die Geschäftsleitung jährlich 
eine Werthaltigkeitsüberprüfung für jede Kapitalanlage-
Immobilie durch.

Der Wert der Immobilien, berechnet mit der Ertragswert-
Methode, wird mit dem Buchwert verglichen, um festzulegen, 
ob eine Wertberichtigung notwendig ist.

In Bezug auf die in der Zwischenzeit jährlich 
von der Geschäftsleitung durchgeführten Wert-
haltigkeitsüberprüfungen haben wir das verwendete 
Berechnungsmodell erhalten und haben für jedes Gebäude:
– die Angemessenheit der verwendeten Methodologie validiert
– die Komponenten der Diskontierungssätze beurteilt, indem 

wir sie mit jenen des Immobilienmarkts verglichen haben
– die verwendeten Immobilienrenditen mit den geprüften 

Jahresabschlüssen nachvollzogen
– die Berechnungen überprüft

Wir haben Sensitivitätsanalysen durchgeführt in Bezug auf die 
Komponenten der in den Bewertungsmodellen verwendeten 
Diskontierungssätze, um zu beurteilen, ob eine allfällige 
Änderung einer oder mehrerer dieser Komponenten zu einer 
Wertberichtigung der Kapitalanlage-Immobilien in der Bilanz 
der Gesellschaften führten könnte. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Kontrollen erklären 
wir uns mit der angewandten Bilanzierungsmethode  
einverstanden und erachten die im Anhang dargelegten 
Informationen als ausreichend.

Verantwortlichkeiten des 
Verwaltungsrates 
für die Konzernrechnung
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für 
die Aufstellung einer Konzernrechnung, die 
in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP 
FER und den gesetzlichen Vorschriften ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt, und für die internen 
Kontrollen, die der Verwaltungsrat als not-
wendig feststellt, um die Aufstellung einer 
Konzernrechnung zu ermöglichen, die frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung der Konzernrechnung 
ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung 
der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Geschäftstätigkeit – sofern 
zutreffend – anzugeben sowie dafür, den 
Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es 
sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, 
entweder den Konzern zu liquidieren oder 
Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat 
keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle 
für die Prüfung der Konzernrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Konzern-
rechnung als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und einen Bericht 
abzugeben, der unser Prüfungsurteil bein-
haltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Mass an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit dem 

schweizerischen Gesetz sowie den PS durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-
tieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie die auf der Grundlage dieser Kon-
zernrechnung getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung 
mit dem schweizerischen Gesetz sowie den 
PS üben wir während der gesamten Prü-
fung pflichtgemässes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus:

– identifizieren und beurteilen wir die  
Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher  
Darstellungen in der Konzernrechnung, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil  
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen 
betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen 
oder das Ausserkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

– beurteilen wir die Angemessenheit der 
angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit  
der dargestellten geschätzten Werte  
in der Rechnungslegung und damit  
zusammenhängenden Angaben.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems des Konzerns abzugeben.

– schlussfolgern wir über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit durch den 
Verwaltungsrat sowie auf der Grundlage  
der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im  
Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame  
Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Geschäftstätigkeit 
aufwerfen kann. Falls wir die Schluss-
folgerung treffen, dass eine wesentliche  
Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, in unserem Bericht auf die 
dazugehörigen Angaben im Anhang 
der Konzernrechnung aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Berichts er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
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jedoch die Abkehr des Konzerns von 
der Fortführung der Geschäftstätigkeit 
zur Folge haben.

– beurteilen wir die Gesamtdarstel-
lung, den Aufbau und den Inhalt der 
Konzernrechnung einschliesslich 
der Angaben im Anhang sowie, ob 
die Konzernrechnung die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse in einer Weise wiedergibt, dass 
eine sachgerechte Gesamtdarstellung 
erreicht wird.

– erlangen wir ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise zu den Finanz-
informationen der Einheiten oder 
Geschäftstätigkeiten innerhalb des 
Konzerns, um ein Prüfungsurteil zur 
Konzernrechnung abzugeben. Wir 
sind verantwortlich für die Anleitung, 
Überwachung und Durchführung der 

Prüfung der Konzernrechnung.  
Wir tragen die Alleinverantwortung  
für unser Prüfungsurteil.

Wir tauschen uns mit dem Verwaltungs-
rat bzw. dessen zuständigem Ausschuss 
aus, unter anderem über den geplanten 
Umfang und die geplante zeitliche Eintei-
lung der Prüfung sowie über bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschliesslich et-
waiger bedeutsamer Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung erkennen.

Wir geben dem Verwaltungsrat bzw. dessen 
zuständigem Ausschuss auch eine Erklä-
rung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur Unabhängig-
keit eingehalten haben und uns mit ihnen 
über alle Beziehungen und sonstigen Sach-
verhalte austauschen, von denen vernünfti-
gerweise angenommen werden kann, dass 

sie sich auf unsere Unabhängigkeit und  
– sofern zutreffend – damit zusammenhän-
gende Schutzmassnahmen auswirken.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, 
über die wir uns mit dem Verwaltungsrat  
bzw. dessen zuständigem Ausschuss ausge-
tauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die  
am bedeutsamsten für die Prüfung der Kon-
zernrechnung des aktuellen Zeitraums wa-
ren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben  
diese Sachverhalte in unserem Bericht, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvor-
schriften schliessen die öffentliche Angabe 
des Sachverhalts aus oder wir bestimmen 
in äusserst seltenen Fällen, dass ein Sach-
verhalt nicht in unserem Bericht mitgeteilt 
werden soll, weil vernünftigerweise erwar-
tet wird, dass die negativen Folgen einer 
solchen Mitteilung deren Vorteile für das 
öffentliche Interesse übersteigen würden.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und 
anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den 
Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Konzernrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen.

Lausanne, 18. März 2019
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Tzaud
Revisionsexperte, Leitender Revisor

Gérard Ambrosio
Revisionsexperte



85



86



87

Groupe Minoteries SA

CORPORATE
GOVERNANCE

Geschäftsjahr 2018



88

1.0  
Konzernstruktur 
und Aktionäre
1.1 
STRUKTUR DES KONZERNS

1.1.1
Beschreibung der betrieblichen 
Struktur des Konzerns 
Die Groupe Minoteries SA (GMSA) ist eine 
Mühlengruppe, die durch den Zusammen-
schluss von zwei marktanteilsmässig ver-
gleichbaren Unternehmen im Jahre 2002 
in dieser Form und diesem Namen auftritt. 
Seit Anfang 2011 konzentriert sich die Fir-
ma ausschliesslich auf den Bereich der 
menschlichen Ernährung, was durch die 
rückwirkende Veräusserung der Biomill SA 
(pet food) auf den 01.01.2011 und der auf 
das gleiche Datum erfolgten Akquisition 
der Steiner Mühle AG unterstrichen wurde.

An den Hauptproduktionsstandorten 
Granges-près-Marnand/VD (Moulins de 
Granges  SA), Goldach/SG (Bruggmühle  
Goldach AG) wird das Gros unserer Pro-
duktepalette an Weichweizenmehlen her-
gestellt. Die Rolle der zentralen Logistik-
drehscheibe zwischen West und Ost mit 
gleichzeitig dezentralem Marktauftritt 
kommt der Intermill AG, Schöftland/
Safenwil/AG, zu. Die Steiner Mühle AG, 
Zollbrück/BE als Bio/Demeter-Vollsorti-
menter aller bekannten Getreidearten und 
einzige namhafte Mühle in der Schweiz, 
die ausschliesslich Biorohstoffe verarbeitet, 
bildet das Kompetenzzentrum für Produk-
te aus biologischem und biologisch-dyna-
mischen Anbau. 

Das operative Geschäft der Getreidesam-
melstellen von Penthalaz/Orbe, wie auch 
sämtliche Immobilien/Grundstücke/Silos 
in Penthalaz wurden anfangs Juni 2017 − 
im Sinne der Fokussierung auf das Kern-
geschäft − veräussert, was allerdings die 
bereits seit 2016 in Granges-près-Marnand 
(Gemeinde Valbroye) domizilierte «Grands 
Moulins de Cossonay» als Marke in keiner 
Weise tangiert.

Der administrative und juristische Haupt-
sitz der Muttergesellschaft befindet sich 
in Granges-près-Marnand, Gemeinde Val-
broye/VD, wo auch die zentralen Dienste 
der Gruppe zusammengefasst sind.

Entsprechend den unterschiedlichen Kun-
denbedürfnissen wird der Verkauf von 
Weichweizenmehl an die Industrie und an 
das Gewerbe von zwei Geschäftseinheiten – 
die jedoch keine eigenständigen Rechtsper-

sönlichkeiten sind – wahrgenommen. In der 
lateinischen Schweiz erfolgt der Verkauf 
und das Marketing von Weichweizenmehl 
an die gewerblichen Kunden unter den 
Marken «Mino-Farine» respektive «Grands 
Moulins de Cossonay». Der regionale 
Marktauftritt im Gewerbesegment erfolgt in 
der Deutschschweiz unter Anwendung des 
jeweiligen Mühlennamens (Bruggmühle 
Goldach AG und Intermill AG). Das Indus-
triesegment ist standortübergreifend und 
national orientiert, weshalb die Mutterge-
sellschaft (GMSA) im Vordergrund steht. 
Die Steiner Mühle AG tritt weiterhin als 
eigenständige Marke/juristische Person auf 
dem Markt auf, ist aber in die Prozessorga-
nisation der Muttergesellschaft integriert. 

Anfang 2012 wurden 100% des Aktienkapi-
tals der Firma Bonvita AG, Stein am Rhein/
SH, welche Paniermehl im klassischen 
Produktionsverfahren herstellt – im Sinne 
einer weiteren Abrundung des Sortimentes 
– erworben. Diese Firma, welche als selb-
ständige juristische Person auf dem Markt 
auftritt, ist selbstverständlich ebenfalls in 
die Prozess organisation der Muttergesell-
schaft integriert.

Um die Wirtschaftlichkeit der beiden im 
Kanton Waadt domizilierten Mühlen zu 
verbessern – was wiederum in einem engen 
Zusammenhang mit der Kapazitätsauslas-
tung der Produktionsanlagen respektive 
den hohen Strukturkosten jedes einzel-
nen Produktionsstandortes steht – wurde 
die Produktion der GMC Sàrl, à Penthalaz 
Mitte 2016 in die Moulins de Granges  SA 
verlagert. Diese Massnahme hat den in-
mitten des Hauptanbaugebietes für Ge-
treide befindlichen Produktionsstandort 
weiter gestärkt.
Die Grands Moulins de Cossonay  SA, à  
Valbroye operiert heute in gleicher Weise 
wie «Mino-Farine».

Die Moulins de Sion  SA – eine 100%ige  
Tochtergesellschaft der Groupe Minote-
ries  SA – welche sich seit Jahren fast aus-
schliesslich auf die Produktion von Spe-
zialmehlen aus Brotgetreide (Weizen/
Roggen/Dinkel) für die anderen Mühlen 
der GMSA fokusiert – verlagerte ihre Pro-
duktion im Verlaufe des Jahres 2015 zur 
Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters 
(GARN). Im Gegenzug öffnete sich die seit 
2005 von der Augsburger Immobilien AG 
abgekoppelte Betriebsgesellschaft GARN 
für eine 30% Aktienkapitalbeteiligung 
durch die GMSA.

Das Aktionariat der GARN hat der GMSA 
im Rahmen der vertraglichen Vereinbarun-
gen die Option eingeräumt, Ende 2019 die 

Beteiligung am Aktienkapital von 30% auf 
100% aufzustocken.

Ende 2017 hat die GMSA respektive die 
Bruggmühle Goldach AG den Silo Schwar-
zenbach (Wil/SG), welcher seit 2002 von 
der Muttergesellschaft gemietet wurde und 
seit diesem Zeitpunkt auch in völliger Auto-
nomie betrieben wird, käuflich erworben. 
Der Silo Schwarzenbach ist ein anfangs der 
80er Jahre errichteter Betonsilo mit einem 
Fassungsvermögen von 26’000  t der sich 
in unmittelbarer Nähe eines Autobahnan-
schlusses befindet und zudem mit einem 
Industriegeleise mit der SBB-Linie Wil – 
St.Gallen verbunden ist.

Das Unternehmen Geferina AG ist eine Im-
mobiliengesellschaft im Kanton Aargau und 
beinhaltet im Wesentlichen eine Gewerbe/ 
Industriegesellschaft in Safenwil. Die Sopafi, 
Société de Participations Financières,  
Industrielles et Immobilières SA in Sion, ist 
eine Gesellschaft, die auf Gruppenebene 
sämtliche Funktionen im Zusammenhang 
mit der Finanzierungstätigkeit (Darlehen) 
für die Kunden, wahrnimmt.

Bis Mitte 2017 hat die GMSA eine Beteili-
gung von 50% an der Firma Céréalis SA mit 
Sitz in Granges-près-Marnand (Gemeinde 
Valbroye), die sich mit der Entwicklung und 
der Produktion von Vormischungen und Mi-
schungen auf der Basis von Weichweizen-
mehl und Saaten beschäftigt hat, gehalten. 
Aufgrund der schwindenden Bedeutung 
dieses Absatzsegmentes und in vollumfäng-
lichem Einvernehmen des Miteigentümers, 
ist das Aktionariat übereingekommen diese 
juristische Person aufzulösen.

Unsere Organisationsstruktur ist grafisch 
im Organigramm Seite 8 dargestellt.

1.1.2
Zum Konsolidierungskreis gehörende, 
an der Börse kotierte Unternehmen
Die GMSA mit juristischem Firmen-
sitz in Valbroye/VD ist an der Schwei-
zer Börse unter dem Segment «Swiss 
Reporting Standard» kotiert (SIX Swiss 
Exchange). Valorennummer 1.294.946, 
ISIN-Code: CH0012949464, Börsenkür-
zel GMI. Die Börsenkapitalisierung, ba-
siert auf dem Steuerwert der Aktien per 
31.12.2018 (CHF  388.– pro Aktie), beträgt  
CHF  128’040’000. Keines der Unter-
nehmen im Konsolidierungskreis ist an 
der Börse kotiert. Die Sopafi, Société de  
Participations Financières, Industrielles et 
Immobiliè res SA besitzt am 31.12.2018 keine 
Aktien der Muttergesellschaft.
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1.1.3
Nicht an der Börse kotierte Unterneh-
men im Konsolidierungskreis
Die folgenden nicht an der Börse kotierten 
Unternehmen gehören am 31.12.2018 zum 
Konsolidierungskreis der GMSA: 

1.2
WICHTIGE AKTIONÄRE 
Die Übersicht der Hauptaktionäre 
der Gesellschaft präsentiert sich wie folgt:

1.3
KREUZBETEILIGUNGEN
Es gibt keine wechselseitigen Beteiligungen 
zwischen der GMSA und anderen Aktien-
gesellschaften.

2.0 
Kapitalstruktur
2.1
KAPITAL
Das Kapital der GMSA beträgt CHF 
1’650’000 (330’000 Namenaktien mit ei-
nem Nominalwert von CHF 5.00).

2.2
SPEZIFISCHE ANGABEN 
ZUM GENEHMIGTEN UND 
BEDINGTEN KAPITAL
Per 31.12.2018 besteht kein genehmigtes 
und bedingtes Kapital.

2.3 
KAPITALVERÄNDERUNGEN 
Die in den beiden letzten Geschäftsjahren ein-
getretenen Veränderungen des Aktienkapi-
tals, der Reserven und des Bilanzgewinns sind 
in der konsolidierten Eigenmittelflussrech-
nung einschliesslich Minderheitsbeteiligun-
gen auf Seite 64 dieses Berichtes aufgeführt. 

Für das Geschäftsjahr 2016 wird auf Seite 68 
des Geschäftsberichtes 2017 verwiesen.

2.4
AKTIEN UND 
PARTIZIPATIONSSCHEINE
Das Aktienkapital setzt sich aus 330’000 
Namenaktien mit einem Nominalwert von  
CHF  5.00 zusammen. Mit jeder Aktie ist 
ein Recht auf Dividende verbunden. Es gibt 
kein Vorzugsstimmrecht. Jede Aktie hat eine 
Stimme (Prinzip «one share, one vote»). Da-
rüber hinaus hat jeder Aktionär Anspruch 
auf einen Teil des Bilanzgewinns und des 
Liquidationsergebnisses entsprechend dem 

Name 
und Rechtsform

Sitz Aktienkapital/
CHF

Beteiligung %

Bonvita AG
Stein am
Rhein/SH

300’000.– 100.00

Bruggmühle Goldach AG Goldach/SG 1’200’000.– 99.34

Céréalis SA en liquidation* Valbroye/VD 150’000.– 50.00

Gebr. Augsburger AG,  
Rhonemühle Naters

Naters/VS 210’000.– 30.00

Geferina AG Brugg/AG 1’000’000.– 100.00

Grands Moulins de 
Cossonay SA, à Valbroye

Valbroye/VD 100’000.– 100.00

Intermill AG Schöftland/AG 100’000.– 100.00

Moulins de Granges SA Valbroye/VD 1’200’000.– 100.00

Moulins de Sion SA Sion/VS 100’000.– 100.00

Sopafi SA Sion/VS 250’000.– 100.00

Steiner Mühle AG Lauperswil/BE 100’000.– 100.00

*gemäss Handelsregister (Moudon)

Unter folgendem Link finden Sie alle im Jahre 2018 publizierten Anzeigen: 
www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html

31.12.2018 31.12.2017

Anzahl % Anzahl %

Groupe Mutuel Holding SA* 33’471 10.14% 0 0.00%

31.12.2018 31.12.2017

Anzahl % Anzahl %

Familie Amaudruz 31’237 9.47% 31’213 9.46%

LLB Swiss Investment AG 25’008 7.58% 25’338 7.68%

Herr Sturzenegger Ernst 21’790 6.60% 21’790 6.60%

Mutuel Assurances SA 17’750 5.38% 17’750 5.38%

Herr Séquin Max 14’500 4.39% 14’500 4.39%

Frau Bühler-Amaudruz 12’248 3.71% 12’248 3.71%

Total 122’533 37.13% 122’839 37.22%

Monique

*Holding, Eigentümer der nachfolgenden Aktionäre: Mutuel Assurances SA, Mutuel 
Assurance Maladie SA, Avenir Assurance Maladie SA,  
Easy Sana Assurance Maladie SA und Philos Assurance Maladie SA
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Nominalwert der Aktien, die er hält. Es gibt 
keine Partizipationsscheine.

2.5
GENUSSSCHEINE
Es gibt keine Genussscheine.

2.6
ÜBERTRAGUNGSBESCHRÄN-
KUNGEN UND EINTRAGUNG 
VON «NOMINEES»
Die Übertragung von Namenaktien ist in 
Artikel 7 der Statuten der GMSA geregelt.

2.6.1
Übertragungsbeschränkungen
Artikel 7 der Statuten, Zitat: 
«Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in 
welches die Eigentümer und Nutzniesser der 
Namensaktien mit Namen und Adresse einge-
tragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft 
gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im 
Aktienbuch eingetragen ist. Die Eintragung 
in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über 
den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die  
Begründung einer Nutzniessung voraus». 

Unter folgendem Link können Sie den Aus-
zug konsultieren: 
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

2.6.2
Gründe für Ausnahmeregelungen  
während des Geschäftsjahres
Während des Geschäftsjahres wurden kei-
ne Ausnahmeregelungen bewilligt.

2.6.3
Eintragung von «Nominees» 
Wurden im Prinzip die Aktien treuhände-
risch erworben, so kann der Erwerber ein 
Gesuch um Anerkennung als Aktionär und 
den Eintrag ins Aktienbuch stellen. Es steht 
der Gesellschaft jedoch frei, dem Erwerber 
die Anerkennung und den Eintrag ohne An-
gabe von Gründen zu verweigern, wenn der 
Erwerber auf ihr Verlangen nicht ausdrück-
lich erklärt, dass er die Aktien im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung erworben 
hat. Dabei gilt das Verfahren gemäss Artikel 
685f und 685g OR.

2.6.4
Verfahren für die Aufhebung  
der Beschränkungen
Es gibt kein Verfahren für die Aufhebung 
der in 2.6.1 erwähnten Übertragungs-
beschränkung. 

2.7
WANDELANLEIHEN UND OPTIONEN
Während des Geschäftsjahres wurden keine 
Wandelanleihen und Optionen ausgegeben.

3.0 
Verwaltungsrat

3.1 UND 3.2 
BIOGRAFIEN
Alle Verwaltungsratsmitglieder sind vom 
Management unabhängig und nehmen 
im Konzern keine operativen Führungs-
aufgaben wahr. Sie stehen mit dem Emit-
tenten oder einer Konzerngesellschaft des 
Emittenten auch in keinen wesentlichen  
geschäftlichen Beziehungen. 

 PIERRE-MARCEL REVAZ
Präsident
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Vergütungsausschuss
Seit 2000 gewählt
Schweizer Bürger, 1953
Handelsmatura
Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften

Geboren in Martigny, Kanton Wallis. Von 
1977 bis 1981 ist er in verschiedenen ver-
antwortungsvollen Positionen in der Auto-
mobilbranche tätig, zunächst bei Peugeot 
Suisse SA und später bei General Motors 
Suisse SA. 1981 tritt er als Direktionsas-
sistent bei der Mutuelle Valaisanne ein und 
wird 1993 deren Direktor. 1994 wird er 
zum Generaldirektor der Groupe Mutuel As-
sociation d’assureurs ernannt – einer neuen 
Organisation, die acht Krankenversicherer 
und die Mutuelle Valaisanne vereint. Im 
Jahre 2000 wurde er auch deren Präsident. 
2008 wurde er zum geschäftsführenden 
Präsidenten ernannt. Seit September 2014 
ist er im Ruhestand.

 DOMINIQUE 
 AMAUDRUZ GUIRAMAND

Vize-Präsidentin
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2013 gewählt
Schweizer Bürgerin, 1954
Lizenziat der Rechtswissenschaften  
an der Universität Genève (1975)
Anwaltspatent bei der Anwaltskammer 
Genève (1978)
International Trust Management  
STEP (2009)

Seit 1978 ist sie als Anwältin Mitglied der 
Genfer Anwaltskammer. Sie war zwischen 
1990 und 2016 eine der Teilhaberinnen 
der Anwaltskanzlei Poncet Turrettini in 
Genève. Zudem ist sie Mitglied des Genfer 
Anwaltsverbandes, des Schweizerischen 
Anwaltsverbandes, der Union Internationale 

des Avocats, der Association suisse de l’Arbi-
trage, der Society of Trust and Estate Prac-
tioners und der AMPA Monaco. Sie ist vor 
allem in den Bereichen Bankenrecht, Wirt-
schaftsrecht − im weitesten Sinne − und Im-
mobilienrecht tätig. In Monaco eröffnete 
sie hierzu ein Büro für Verwaltungsangele-
genheiten von Gesellschaften und interna-
tionalen Gruppierungen.

 MICHEL AMAUDRUZ
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Schuldnerausschuss
Mitglied Vergütungsausschuss
Seit 1970 gewählt
Schweizer Bürger, 1939
Lizenziat in Rechtswissenschaften  
an der Universität Lausanne (1964)
Doktorat in Rechtswissenschaften  
(1968)
Anwaltspatent bei der Anwaltskammer 
Genève (1970)

1968 wurde er mit dem Bipert-Preis aus-
gezeichnet. Er ist Autor verschiedener Pu-
blikationen und seit 1970 bis Ende 2016 
war er Teilhaber der Anwaltskanzlei Pon-
cet Turrettini in Genève. Ausserdem ist er 
Mitglied der International Bar Association, 
der Union Internationale des Avocats, des 
Schweizerischen Anwaltsverbandes, des 
Genfer Anwaltsverbandes, der Association 
suisse de l’Arbitrage und fungiert als Präsi-
dent der Suntrust Investment Company so-
wie verschiedener Firmen mit wirtschaftli-
cher Ausrichtung. Er ist aktiv im Bereich des 
Bankenrechts, des Versicherungsrechts so-
wie des Handelsrechts im weitesten Sinne. 
Zurzeit arbeitet er für die Anwaltskanzlei 
Python & Richard (of Counsel) in Genève.

 RÉMY BERSIER
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Schuldnerausschuss
Seit 1995 gewählt
Schweizer Bürger, 1956
EFZ Kaufmann
Diplom der höheren Handelsschule, 
Lausanne (1976)
Diplom der «International Banking 
School», New York, USA (1988)
Diplom der Universität Stanford,  
USA (1998)

Seine Karriere beginnt 1978 bei Credit 
Suisse in der Schweiz und führt ihn für 
zwei Jahre nach New York (1987-1989), wo 
er in der Division Private Banking tätig ist. 
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1991 wird er zum Managing Director beför-
dert und 2003 wurde er zum Mitglied der 
Geschäftsleitung ernannt. Im Jahr darauf 
(1994) erfolgten verschiedensten Ausbil-
dungen an der IMD, Lausanne. Zwischen 
1993 und 2006 leitete er verschiedene Pri-
vate Banking Divisionen für einen lokalen 
aber auch internationalen Kundenkreis. 
2006 wechselt er als CEO Private Banking 
für den frankophonen Kundenkreis zur 
Bank Julius Baer & Cie SA, wo er auch für 
die Koordinierung der unabhängigen Ver-
mögensverwalter der Bank verantwortlich 
ist. Im Juli 2011 wird er zum Mitglied der 
Geschäftsleitung und zum CEO Private 
Banking der Region SEMEA ernannt (Mitt-
lerer Osten, Frankreich, Belgien, Monaco, 
Afrika), wobei er weiterhin als Koordina-
tor der unabhängigen Vermögensverwalter 
fungiert. Seit September 2016 arbeitet er 
in Dubai als Geschäftsleitungsmitglied der 
Bank Julius Baer & Cie SA und ist für die 
Schwellenmärkte zuständig (Mittlerer Os-
ten, Türkei & Afrika, India Onshore, Indian 
Subcontinent [ISC] and Non-Resident Indi-
ans [NRI], Russland, Mittel- und Osteuropa 
[RCEE] und Monaco) sowie die UHNWI. Er 
ist ausserdem Verwaltungsratsmitglied der 
Bank Julius Baer (Monaco) SAM und Präsi-
dent von Julius Baer Wealth Management 
(Monaco) SAM.

 PIERRE-ALAIN GRICHTING
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2018 gewählt
Schweizer Bürger, 1967
EFZ Kaufmännischer Angestellter

Nach Abschluss der kaufmännischen 
Grundausbildung Mitte der 80er Jahre 
absolvierte er berufsbegleitend verschie-
denste Zusatzausbildungen im Bereich Fi-
nanzwesen, HR, Unternehmensführung, 
das «Advanced Executive Program» (AEP) 
am Swiss Finance Institute wie auch an der 
Swiss Board School für Verwaltungsräte. 
Zwischen 2000-2006 war er im Detailhan-
del als Verkaufsdirektor eines Grossvertei-
lers für die Kantone Bern, Wallis und Frei-
burg tätig. Zwischen 2006 bis 2013 wurde er 
in die Direktion der UBS berufen. Während 
zwei Jahren amtete er auch als Präsident 
der Walliser Bankenvereinigung. Zwischen 
2013 bis Ende 2018 war er VR-Präsident der 
Provins Cooperative. Er ist Mitinhaber und 
VR-Präsident der V. + A. Zwissig SA, Inha-
ber der PAG Consulting Sàrl, PAG Holding 
SA/PAG Immobilien AG und seit Mai 2018 
auch Präsident des VR der Walliser Kanto-
nalbank. Abgesehen davon nimmt er Ver-
waltungsratsmandate in verschiedensten 

Gesellschaften mit unterschiedlicher Aus-
richtung – so besonders im Kommunika-
tions-und Nahrungsmittelsektor – war.

 EMMANUEL SÉQUIN
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Vergütungsausschuss
Seit 2005 gewählt
Schweizer Bürger, 1956
Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Genève
MBA – American Graduate School  
of International Management,  
Phoenix (AZ)

Die ersten 10 Jahre seiner beruflichen Lauf-
bahn verbringt er bei der Citibank NA in 
Zürich, bevor er die Funktion des Finanz-
direktors bei Dow Jones Telerate (Schweiz), 
einem Unternehmen, welches sich mit der 
Beschaffung und Verbreitung von interna-
tionalen Finanzinformationen beschäftigt, 
übernimmt. Im Anschluss an eine Beförde-
rung auf Ebene von CFO Europe verbringt 
er zwei Jahre in London, bevor er aus die-
sem Unternehmen – nach dem Verkauf an 
einen Konkurrenten – ausscheidet. Eine 
kurze Präsenz bei der Groupe Minoteries 
SA als Finanzdirektor ad interim im Rah-
men der Fusion mit der Bruggmühle Gold-
ach AG hat ihm einen ersten Kontakt mit 
der Lebensmittelindustrie ermöglicht. Zur-
zeit übt er die Funktion eines Direktors in 
einem Family Office in Zürich aus.

 FRANÇOIS SUNIER
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2006 gewählt
Schweizer Bürger, 1965
Lizenziat in Politikwissenschaften

Nach einem Praktikum während des Stu-
diums und einer Ausbildung in Vermögens-
verwaltung bei der UBS in Genève arbeitet 
er für UBS Philips & Drew in London als 
stellvertretender Direktor (Obligationen-
markt) und als Mitverantwortlicher für 
Zinssatzprodukte für die Schweiz. An-
schliessend arbeitet er während vier Jahren 
als Direktor, Mitverantwortlicher für die 
Zinssatzprodukte Schweizer Kunden, bei 
Goldman Sachs (London). 1998 kehrt er 
in die Schweiz zurück und stösst zur Ver-
mögensverwaltungsgesellschaft Suntrust 
Investment Company SA. 2002 wird er de-
ren CEO. Er ist ebenfalls Verwaltungsrats-
mitglied der Primatrust SA in Genève, der 
Prisminvest SA in Morges sowie einigen in-

ternational tätigen privaten Unternehmen. 
Ende 2013 wird er in den Conseil de Surveil-
lance von Mirabaud SCA gewählt.

 PIERRE-FRANÇOIS VEILLON
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2006 gewählt
Schweizer Bürger, 1950
Diplom als Ingenieur-Agronom  
der ETH Zürich (1977)

Nach dem Studium an der ETH eröffnet er 
zusammen mit einem Studienfreund ein 
Managementbüro in den Bereichen Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung (die 
Spezialgebiete des Büros sind Buchhaltung, 
Steuerwesen, bäuerliches Bodenrecht und 
Agrarpolitik). Auf beruflicher Ebene ist er 
ebenfalls Präsident des Verwaltungsrates der 
Saline de Bex SA und der Port-franc et Ent-
repôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA). 
Er repräsentiert den Kanton Waadt in den 
Schweizer Salinen AG. Zwischen 1991 und 
1996 war er als Regierungsrat im Kanton 
Waadt zuständig für die Abteilung Finanzen. 
Von 2003 bis 30.11.2015 war er Nationalrat. 
Im Rahmen dieses Mandates, präsidierte er 
verschiedene parlamentarische Kommis-
sionen und hat sich ganz besonders in der  
Geschäftsprüfungskommission engagiert.

3.3
ANZAHL DER ZULÄSSIGEN 
TÄTIGKEITEN
Auszug von Artikel 26, Absatz a, der Statuten:
«Mitglieder des Verwaltungsrates ist es nicht 
erlaubt mehr als 5 weitere Mandate in börsen-
kotierten Gesellschaften und 15 zusätzliche 
Mandate in nicht börsenkotierten Gesellschaf-
ten von besonderer Bedeutung auszuüben.»

Unter folgendem Link können Sie den Aus-
zug konsultieren: 
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

3.4
WAHL UND DAUER DES MANDATS
Die Generalversammlung wählt die Mit-
glieder des Verwaltungsrates einzeln mit 
der absoluten Mehrheit der vertretenen 
Aktienstimmen. Die Amtsdauer der Ver-
waltungsratsmitglieder beträgt ein Jahr 
und endet mit der ordentlichen General-
versammlung, die auf das Ende des Man-
dats folgt. Die Verwaltungsratsmitglieder 
sind wieder wählbar. 

3.4.1
Ernennung des Präsidenten
Artikel 25 der Statuten. Unter folgendem 
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Link können Sie den Auszug konsultieren: 
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

3.4.2
Ernennung der Mitglieder des Vergü-
tungsausschusses
Artikel 35 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren: 
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

3.4.3
Ernennung des unabhängigen  
Stimmrechtsvertreters
Artikel 19 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren: 
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

3.5
INTERNE ORGANISATION

3.5.1
Aufgabenteilung im Verwaltungsrat
Den einzelnen Mitgliedern des Verwal-
tungsrates werden keine besonderen Auf-
gaben zugewiesen, mit Ausnahme der bei-
den bestehenden Ausschüsse, nämlich des 
Schuldnerausschusses und des Vergütungs-
ausschusses, die mit jeweils zwei bis drei Mit-
gliedern des Verwaltungsrates besetzt sind.

3.5.2
Personelle Zusammensetzung sämtli-
cher Verwaltungsratsausschüsse, deren 
Aufgaben und Kompetenzabgrenzung

A. 
Allgemeine Kompetenzen 
(Art. 716 OR, Art. 30 der Statuten)
Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse über 
sämtliche Angelegenheiten fassen, die 
nicht einem anderen Organ durch Gesetz 
oder Statuten zugewiesen werden.

Er führt die Geschäfte der GMSA soweit 
er diese nicht an die Geschäftsleitung 
delegiert hat. 

B.
Unübertragbare und 
unentziehbare Aufgaben 
(Art. 716a al. 1 OR, Art. 30 der Statuten)
Der Verwaltungsrat hat folgende unüber-
tragbare und unentziehbare Aufgaben:
1. Die oberste Führung der Gesellschaft, 

einschliesslich der Festlegung der  
wirtschaftlichen Ausrichtung sowie  
die Erteilung der nötigen Direktiven

2 Die Festlegung der Organisation
3. Die Festlegung der Richtlinien für die 

Ausgestaltung des Rechnungswesens, 
der Finanzkontrolle sowie der Finanz-

planung, sofern diese für die Führung 
der GMSA notwendig sind

4. Die Ernennung und Abberufung der 
mit der Geschäftsleitung und  
der Repräsentation der Gesellschaft  
betrauten Personen

5. Die oberste Aufsicht über die mit  
der Geschäftsleitung betrauten Organe, 
namentlich auch hinsichtlich der  
Einhaltung der Gesetze, Statuten,  
Reglemente und der Respektierung  
von erteilten Weisungen

6. Die Vorbereitung des Jahresberichtes 
(Zwischenberichtes), der Generalver-
sammlung und die Umsetzung  
der Beschlüsse des obersten Organs

7.  Die Vorbereitung des Vergütungs - 
berichtes

8. Die Benachrichtigung des Richters  
im Falle der Überschuldung

C.
Andere Aufgaben des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus die 
folgenden Aufgaben:
1. Die Ernennung der Mitglieder der  

Geschäftsleitung und die Erteilung  
der Prokura respektive von Handlungs-
bevollmächtigten

2. Die Festlegung des Organigramms  
für die Sicherstellung des operativen 
Betriebes der GMSA

3. Die Festlegung der Aufgaben/Verant-
wortungsbereiche der verschiedenen 
Funktionen der Geschäftsleitung,  
sofern diese innerhalb der Bestimmun-
gen der Corporate Governance nicht 
bereits festgelegt sind

4. Die Zustimmung zu den in Artikel 3.5.3, 
Punkt b, aufgeführten Angelegenheiten

D. 
Übertragung der Geschäftsleitung
(Art. 716b OR, Art. 31 der Statuten)
Vorbehältlich seiner unübertragbaren und 
unentziehbaren Aufgaben (Punkte b und c) 
können die Statuten den Verwaltungsrat er-
mächtigen, die Geschäftsleitung der GMSA 
ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder 
des Verwaltungsrates oder an Mitglieder 
der Geschäftsleitung zu übertragen. 

3.5.3
Arbeitsweise des Verwaltungsrates und 
seiner Ausschüsse
Der Verwaltungsrat tagt mindestens sechs 
Mal im Jahr, in der Regel in Anwesenheit 
des General direkors und des Finanzdi-
rektors. Die Verwaltungsratsmitglieder 
werden über den Umsatzverlauf, die Er-
gebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche, 
die Liquidität einschliesslich der Debito-
renrisiken, die Verschuldung, die Investi-
tionen, die Höhe der gewährten Darlehen 

an Kunden, die Forderungen bei Kunden/
Gläubigern, die mengen- und frankenmäs-
sigen Vorräte pro Produktionsstandort, 
wie auch über die wichtigsten Kennzahlen 
(«tableau de bord») informiert. Anläss-
lich der Sitzung im Dezember entscheidet 
der Verwaltungsrat über die Betriebs- und 
Investitionsbudgets sowie über die mittel-
fristige Planung. In der Frühjahressitzung 
genehmigt er die Jahresrechnungen der 
Muttergesellschaft und des Konzerns so-
wie den Geschäftsbericht.

Darüber hinaus treffen sich die Verwal-
tungsratsmitglieder grundsätzlich einmal 
jährlich, um zusammen mit den Mitglie-
dern der Geschäftsleitung (neun obere 
Kader) die Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken der einzelnen Prozesse zu er-
mitteln und die strategischen Hauptziel-
setzungen festzulegen.

A.
Schuldnerausschuss
Er befasst sich einmal pro Quartal mit dem 
detaillierten Bericht, der unter der Verant-
wortung der Geschäftsleitung verfasst und 
kommentiert wird. Bei der Feststellung be-
deutender Risiken definiert der Ausschuss 
mit den für die Schuldnerüberwachung 
zuständigen Personen die entsprechenden 
Massnahmen. Im Anschluss werden sämt-
liche Verwaltungsratsmitglieder über die 
geplanten Schritte informiert.

B.
Vergütungsausschuss 
Allgemeine Aufgaben und Kompetenzen 
(Art. 36 der Statuten)
Der Vergütungsausschuss hat die folgende 
Aufgaben und Kompetenzen: 
1.  Der Vergütungsausschuss legt dem 

Verwaltungsrat die Grundsätze für die 
Vergütung der Mitglieder des Verwal-
tungsrates und der Geschäftsleitung zur 
Genehmigung vor.

2.  Der Vergütungsausschuss legt dem 
Verwaltungsrat den für die Generalver-
sammlung bestimmten Vorschlag  
zur Vergütung der Mitglieder des  
Verwaltungsrates und der Geschäfts- 
leitung vor.

3. Der Vergütungsausschuss legt dem 
Verwaltungsrat den Entwurf des Ver-
gütungsberichts zur Genehmigung vor.

3.6
BEFUGNISSE
Der Verwaltungsrat hat dem Generaldi-
rektor nachstehende finanzielle Befugnis-
se übertragen:
– Nicht budgetierte Investitionsausga-

ben bis CHF 300’000 pro Ereignis
– Gewährung von Darlehen  
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bis CHF 300’000 pro Kunde
– Beschaffung der für die Produktion 

notwendigen Rohstoffe im Rahmen 
des «courant normal» des operativen  
Geschäftes

3.7
INFORMATIONS- UND KONTROLL-
INSTRUMENTE GEGENÜBER DER 
GESCHÄFTSLEITUNG
Der Verwaltungsrat beaufsichtigt das Ma-
nagement und überwacht die erzielten 
Leistungen der Prozesse anhand von Be-
richten, durchgeführten Kontrollen und 
Bewertungen. Diese werden regelmässig 
alle zwei Monate zuhanden des Verwal-
tungsrates vorgelegt und enthalten Infor-
mationen über die Finanzen, die Risiken 
und die Entwicklung der wichtigsten Märk-
te sowie über weitere wichtige Ereignisse. 
Die wichtigsten Ausstände gegenüber 
Kunden (Darlehen und Warenforderun-
gen über CHF  100’000) und deren Ent-
wicklung werden regelmässig anlässlich 
der Verwaltungsratssitzungen präsentiert 
und kommentiert.

Die GMSA verfügt zudem über ein inte-
griertes Managementsystem (IMS) als 
Führungshilfe für das Qualitätsmanage-
ment, die Arbeitssicherheit, Arbeitsge-
sundheit, die Umwelt- und die Lebensmit-
telsicherheit.

4.0 
Generaldirektion
ZUSAMMENSETZUNG, AUFGABEN 
UND BESCHLUSSFASSUNG DER
DIREKTION

4.0.1
Zusammensetzung
Die Geschäftsleitung besteht aus dem Ge-
neraldirektor und weiteren Mitgliedern der 
Geschäftsleitung. 

4.0.2
Der Vorsitzende 
der Geschäftsleitung (DG)
Marc Müller, Generaldirektor, Leiter des 
Führungsprozesses

4.0.3
Die Geschäftsleitung
– Bernhard Augsburger, Präsident und 

Geschäftsführer der Gebr. Augsburger 
AG, Rhonemühle Naters

– Jean-Michel Blaser,  
Leiter Logistik-Prozess

– José Dorthe, Leiter Beschaffungs- 
prozess ab dem 01.04.2018

– Roland Dürring, Leiter Prozess 

Verkauf/Marketing Industrie und 
Steiner Mühle AG

– Jürg Häfeli, Leiter Produktionsprozess
– Blaise Simon, Leiter Prozess Finanzen/

Unterstützungsdienste
– Marcel Wächter, Leiter Prozess  

Verkauf/Marketing Deutschschweiz 
und Bonvita AG

– Jacques Yerly, Leiter Prozess Verkauf/
Marketing lateinische Schweiz

– André Betschart, Leiter Beschaffungs- 
prozess bis zum 31.03.2018

4.0.4
Stabs-Funktionen
– Valérie Vincent, Leiterin  

Entwicklung/Qualitätskontrolle
– Murielle Jaton und Marianne Hasler,  

Leiterinnen RH

4.0.5
Beschlussfassung
Die Mitglieder der Geschäftsleitung, 
wie auch die zwei Verantwortlichen der 
Stabs-Funktionen treffen sich so oft wie nö-
tig, jedoch mindestens 10 Mal pro Jahr.

Die Geschäftsleitung trifft seine Beschlüs-
se mit der absoluten Mehrheit der anwe-
senden Mit glieder, vorausgesetzt, dass die 
Mehrheit aller Mitglieder der Geschäftslei-
tung anwesend ist. 

Über die Diskussionen und Beschlüsse der 
Geschäftsleitung wird Protokoll geführt. 
Das Protokoll wird vom Generaldirektor 
der Sitzung und vom Sekretär unterzeich-
net (Vorsitzender der Geschäftsleitung 
und Leiterin der Personalabteilung). Im 
Protokoll sind die anwesenden Mitglieder 
zu erwähnen. Eine Kopie des Protokolls 
wird an den Präsidenten des Verwaltungs-
rates zugestellt.

4.0.6
Kompetenzen
Die Geschäftsleitung ist für die Führung 
der Gesellschaft in all denen Bereichen 
zuständig, die nicht dem Verwaltungs-
rat gemäss den Bestimmungen der Cor-
porate Governance zugeordnet sind. Die 
Geschäftsleitung unterstützt den Verwal-
tungsrat in den diesem Organ zugewie-
senen Aufgaben.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung treffen 
sämtliche Massnahmen, um die operativen 
Geschäfte der GMSA weiter zu entwickeln.
Den einzelnen Mitgliedern der Geschäfts-
leitung obliegen insbesondere folgende 
Aufgaben:
1. Anwendung/Durchsetzung der vom 

Verwaltungsrat definierten Strategie 

2. Ausführung der Weisungen und  
Entscheidungen des Verwaltungsrates

3. Vorbereitung und Vorlage des 
Jahresbudgets zuhanden des 
Verwaltungsrates

4. Ausarbeitung des Jahresberichtes 
zuhanden der Generalversammlung 
welcher vorgängig durch den  
Verwaltungsrat zu genehmigen ist

5. Bewertung/Einschätzung der Haupt-
risiken der GMSA und gegebenenfalls 
Analyse der Möglichkeiten zur  
Reduzierung, Übertragung und  
Beseitigung der Risiken

Darüber hinaus (siehe Artikel 3.5.2, Punkt c, 
Ziffer 3) legt der Verwaltungsrat die verschie-
denen Aufgaben/Funktionen der einzel-
nen Geschäftsleitungsbereiche (Prozesse) 
fest.

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung 
hat insbesondere folgende finanziellen 
Kompetenzen: 
1. Nicht budgetierte Investitionsausgaben 

bis CHF 300’000 pro Ereignis
2. Gewährung von Darlehen bis 

CHF 300’000 pro Kunde
3. Beschaffung der für die Produktion  

notwendigen Rohstoffe im Rahmen  
des «courant normal» des operativen  
Geschäftes

4.0.7
Zustimmung des Verwaltungsrates
In den folgenden Fällen bedarf die  
Geschäftsleitung der vorherigen Zustim-
mung des Verwaltungsrates:
1. Ausgaben oder Entscheidungen über 

Verpflichtungen welche den einzelnen 
Betrag von CHF 300’000 übersteigen 
(Ausnahme: Rohstoffbeschaffung im 
Rahmen des «courant normal»)

2. Die Möglichkeit Eventualverbindlich-
keiten einzugehen (z.B. Anleihen, Bürg-
schaften, Verpfändungen zugunsten 
Dritter)

3. Der Erwerb und die Veräusserung von 
dinglichen Rechten an Immobilien und 
die Erricht ung von Grundpfandrechten 

4. Der Erwerb von eigenen Aktien
5. Der Erwerb, die Veräusserung, Erhö-

hung oder Verringerung von Beteili-
gungen an Unternehmen

6. Das Engagement/die Übernahme von 
neuen Unternehmensbereichen oder 
die Aufgabe von bestehenden operatio-
nellen Bereichen, sowie die Gründung 
und Liquidierung von Tochtergesell-
schaften oder Niederlassungen 

7. Der Abschluss sämtlicher Verträge mit 
Dritten (mit Ausnahme von Kontrakten 
für die Rohstoffbeschaffung), die für 
die GMSA von besonderer Bedeutung 
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sind (Kooperationsverträge, Gesell-
schaftsverträge, etc.)

8. Der Umgang mit Streitfällen die von 
besonderer Bedeutung für die GMSA 
sind (Ver fahren, Schadensersatzforde-
rungen, Vergleiche, Nachlassverträge) 
und die Ernennung eines möglichen 
Rechtsberaters

4.0.8
Bericht an den Verwaltungsrat 
Die Geschäftsleitung informiert den Ver-
waltungsrat (mündlich und schriftlich) über 
den Geschäftsgang.

Die Geschäftsleitung informiert den Ver-
waltungsrat bei jeder Sitzung über die Ent-
wicklung des Umsatzes, die Ergebnisse der 
einzelnen Geschäftsbereiche, die Situation 
der Liquidität, die Verschuldung, Investi-
tionen, die Höhe der Darlehen an Kunden, 
das Niveau der Lagerbestände pro Produk-
tionsstandort, die offenen Forderungen bei 
Kunden/Gläubigern und die grundsätz-
lichsten Kennzahlen. An der Sitzung im 
Dezember entscheidet der Verwaltungsrat 
über die Betriebs- und Investitionsbudgets 
sowie die mittelfristigen Aussichten. An-
lässlich der Frühjahressitzung genehmigt 
der Verwaltungsrat den Jahresabschluss der 
Muttergesellschaft, des Konzerns und den 
Geschäftsbericht.

Die Geschäftsleitung ist ebenfalls dazu ver-
pflichtet den Verwaltungsrat unverzüglich 
über besondere Ereignisse einschliesslich 
der getroffenen Massnahmen zu informie-
ren, die in ihren entsprechenden Zustän-
digkeitsbereich fallen.

4.1 UND 4.2 
BIOGRAFIEN

 MARC MÜLLER
Directeur général*
Membre de la Direction*
Leiter Führungsprozess
Schweizer Bürger, 1956
Handelsmaturität (1975)

Zwischen Mitte 1975 und Ende 1979 absol-
vierte er zwei Jahre Militärdienst, studierte 
fünf Semester Ökonomie in St.Gallen und 
Zürich und machte während eines Jahres 
eine erste Berufserfahrung bei der Getrei-
dehandelsfirma Firma André & Cie SA, 
Lausanne. Von 1979-1982 arbeitete er in 
unterschiedlichsten Funktionen als «Ma-
nagement Trainee» in verschiedenen aus-
ländischen (GB/F) Mühlen und Getreide-
handelsfirmen. 1983 erfolgte die Anstellung 
in der Bruggmühle Goldach AG wo er 1991 
zum Direktor und 1993 zum Delegierten 
des VR ernannt wurde. Mitte 2005 wurden 

ihm die Aufgaben des Generaldirektors der 
Groupe Minoteries SA übertragen. 2006 
erfolgte die Ernennung zum Vize-Präsiden-
den des Dachverbandes Schweizerischer 
Müller (DSM) und 2008 wurde er in den 
Vorstand der Foederation der Schweizeri-
schen Nahrungsmittel-Industrien (fial) ge-
wählt. (Keine politischen Ämter oder exter-
ne Verwaltungsratsmandate).

 BERNHARD AUGSBURGER
Membre de la Direction*
Präsident und Geschäftsführer  
der Gebr. Augsburger AG,  
Rhonemühle Naters**
Schweizer Bürger, 1956
Maturität Typus B
Lizenziat in Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften in der Universität von Bern
Diplom als Müllereitechniker der 
Schweizerischen Müllereifachschule  
St.Gallen

Nach einem Sprachaufenthalt in Berkeley/
USA (1983) und einem jährigen Aufenthalt 
an der Ecole nationale Supérieure de Meune-
rie et des Industries Céréalières in Paris (1984) 
amtet er seit 1985 als Direktor und Präsident 
des Verwaltungsrates der Gebr. Augsbur-
ger AG, Rhonemühle Naters. Im Jahre 1997 
wurde er zum ersten Präsidenten der Ver-
einigung Walliser Roggenbrot gewählt und 
gestaltet noch heute als Vorstandsmitglied 
die Politik dieser Interessenvertretung mit. 
Als stellvertretendes Vorstandsmitglied des 
Dachverbandes Schweizerischer Müller von 
1999-2017 nahm er Einsitz in die paritätische 
Müller/Bäckerkommission sowie den Vor-
stand von «www.schweizerbrot.ch». In die-
sen Gremien nimmt er noch heute die Inter-
essen der Müllerei wahr. Ab 2005 übernahm 
er auch die Direktion sowie das Präsidium 
des Verwaltungsrates der Augsburger Im-
mobilien AG. Seit 2006 ist er Vize-Präsident 
der SMSR (Société des Meuniers de la Suisse  
Romande). Er hat keine politischen Ämter.

 JEAN-MICHEL BLASER
Membre de la Direction*
Leiter Logistiksprozess
Schweizer Bürger, 1966
EFZ Mechaniker

Nach einem zweijährigen Auslandsaufent-
halt in Lateinamerika wird er 1990 von der 
Minoteries de Plainpalais SA engagiert. Im 
Jahr 1992 meldet er sich beim IKRK für ei-
nen humanitären Einsatz von zwei Jahren in 
Bosnien und in Angola. Im Jahre 1995 kehrt 
er in die Minoteries de Plainpalais SA zurück 
und ist für die Logistik verantwortlich. 1999 
wird er in die Geschäftsleitung berufen. Von 

2000 bis 2003 betraut man ihn zudem mit 
der Leitung einer industriellen Bäckerei 
und zweier Produktionseinheiten. Wäh-
rend dieser Zeit absolviert er ein Nachdip-
lomstudium im Bereich Logistik. Nach der 
Übernahme verschiedener Betriebe durch 
die Groupe Minoteries SA ist er zwischen 
2002 und 2016 für die Integration der Lo-
gistik verantwortlich. Seit Mitte 2016 ist er 
Mitglied des Gemeinderates von Valbroye.

 JOSÉ DORTHE
Membre de la Direction*
Leiter Beschaffungsprozess
ab dem 01.04.2018
Schweizer Bürger, 1976
Diplom als Müllereitechniker
Diplom als Agro-Kaufmann HF
Diplom als Betriebswirt FH
Zertifikat Leiter Integrierte  
Managementsysteme 

Ab 1996 arbeitet er in verschiedenen Fut-
termühlen der Romandie. 1999 wurde ihm 
die Gelegenheit geboten, in Hamilton (Neu-
seeland) eine Berufserfahrung in der ange-
wandten landwirtschaftlichen Forschung 
zu sammeln. Im Jahre 2002 wurde er in 
der Genossenschaft fenaco Leiter einer 
LANDI-Gruppe, dann Geschäftsleiter und 
schliesslich Delegierter des Verwaltungs-
rates verschiedener Landi SA. In dieser 
Funktion führte er rund 180 Mitarbeitende, 
um diese Unternehmen in den Segmenten 
des Detailhandels, der agrarischen Produk-
tionsmittel und der Übernahme von regio-
nalen landwirtschaftlichen Produkten (Ge-
treide und Kartoffeln) weiter zu entwickeln. 
Im Frühling 2017 nahm er seine Arbeit bei 
der Groupe Minoteries SA in der Stellung 
als Stellvertreter des Leiters Beschaffungs-
prozess und des integrierten Management-
systems (IMS) auf. Am 01.04.2018 wurde 
ihm die Funktion – und die Verantwortung 
– als Leiter des entsprechenden Prozesses 
einschliesslich des Integrierten Manage-
mentsystem (IMS) übertragen.

 ROLAND DÜRRING
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Verkauf/Marketing  
Industrie
Leiter Steiner Mühle AG
Schweizer Bürger, 1966
EFZ Müller
Diplom als Müllereitechniker

Zwischen 1985 und 1990 wirkte er als Pro-
duktionsleiter der Kunz Kunath AG, Burg-
dorf. Von 1990 bis 1995 war er Betriebsleiter 
der Amrein AG, Sempach-Station. Wäh-
rend acht Jahren (1995-2003) hatte er die 
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Funktion als Verkaufsleiter der Kentaur AG, 
Lützelflüh inne. Bevor ihm die Geschäfts-
führung der Steiner Mühle AG, Zollbrück 
im April 2012 übertragen wurde, arbeitete 
er ab 2003 als stv. Geschäftsführer, Trader 
und Key Account Manager der Karl Muggli 
AG, Hergiswil, was auch mit verschiedens-
ten Auslandaufenthalten in den weltweit 
wichtigsten Getreideproduzentenländern 
verbunden war. Er absolvierte zudem ver-
schiedenste berufsbegleitende Ausbildun-
gen (Betriebswirtschaftslehre/Key-Account 
Manager/Unternehmensführung). Parallel 
mit der im ersten Semester 2013 erfolgten 
Integration der Steiner Mühle AG in die 
Prozessorganisation der Groupe Minoteries 
SA, wurde ihm die Verantwortung für den 
Verkauf an die Industriekunden auf Niveau 
Gruppe übertragen.

 JÜRG HÄFELI
Membre de la Direction*
Leiter Produktionsprozess
Schweizer Bürger, 1955
Diplom als Müllereitechniker

1978 trat er nach der Ausbildung zum 
Mühlenbauer und nach verschiedenen 
Auslandaufenthalten bei der Bühler AG, 
Uzwil, in die Bruggmühle Goldach AG ein. 
Als Obermüller und Betriebsleiter war er 
neben der Produktion für den Neubau der 
Mehlsiloanlage, die Leistungserhöhung 
der Mühle, Steuerungsumbauten und die 
Einführung der Managementsysteme ISO 
9001, HACCP und BRC zuständig. Seit 
2002 ist er zudem für die Koordination/
Zentralisierung der verschiedenen Pro-
duktionsstandorte verantwortlich. Ab Juli 
2005 wurde ihm die Gesamtverantwor-
tung für die Produktion, den Unterhalt 
und die technischen Projekte der Groupe 
Minoteries SA übertragen.

 BLAISE SIMON
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Finanzen/ 
Unterstützungsdienste
Schweizer Bürger, 1970
Handelsdiplom
Fachmann im Finanz- und Rechnungs-
wesen mit eidg. Fachausweis

Während zwei Jahren war er Kundenbera-
ter für natürliche und juristische Personen 
bei der Basler Versicherungsgesellschaft, 
Buchhalter, danach Chefbuchhalter in einer 
Glaserei/Spiegelglaserei und anschliessend 
während drei Jahren in einer Firma, welche 
im Baugewerbe, Rückbau sowie Hoch- und 
Tiefbau tätig ist. Von 1997 bis 2002 Buch-
halter bei Nestec SA und insbesondere im 

Nestlé-Forschungszentrum in Vers-chez-
les-Blancs. Später ist er Verantwortlicher 
einer Support Gruppe beim CHUV (Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois) und be-
suchte alle Abendkurse, die für die Erlan-
gung des Rechnungslegungs-und-Control-
ling-Diploms notwendig sind. Seit Mitte 
2004 angestellt bei der Groupe Minoteries 
SA als Leiter Finanzen und Buchhaltung, 
wo er ab März 2008 zum Finanzdirek-
tor befördert wird. Seit 2008 ist er zudem 
Leiter Informatik und seit 2011 Verant-
wortlicher GwG.

 MARCEL WÄCHTER
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Verkauf/Marketing 
Deutschschweiz
Leiter Bonvita AG
Schweizer Bürger, 1969
EFZ Müller
Diplom als Müllereitechniker
Diplom als Marketingleiter (SAWI)

Nach einer technischen Grundausbildung 
als Mühlenbauer folgte eine Müllerlehre. 
Anschliessend leitete er als Verantwort-
licher Umbauten von Mühlenanlagen und 
schloss berufsbegleitend eine kaufmänni-
sche Ausbildung ab. 1994/1995 absolvier-
te er die Müllereifachschule in St.Gallen. 
1997 begann er im Verkauf der Intermill 
AG, Schöftland zu arbeiten, wo er nach 
einer berufsbegleitenden Ausbildung im 
Marketing die Verkaufsleitung übernahm. 
Im Jahre 2004 wurde ihm die Aufgabe als 
Geschäftsführer der Intermill AG und im 
Juli 2005 die Verantwortung für den Ge-
schäftsbereich Verkauf/Marketing in der 
Deutschschweiz übertragen. Mitte 2012 
übernahm er zusätzlich die Verkaufsleitung 
der Bonvita AG.

 JACQUES YERLY
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Verkauf/Marketing 
lateinische Schweiz
Schweizer Bürger, 1959
EFZ Bäcker-Konditor
Eidg. Diplom als Vertreter und 
Handelsreisender

Nach der Lehre absolviert er eine Verkaufs-
schulung bei der Firma Suter Viandes SA in 
Villeneuve. 1989 wird er Verkaufsberater 
und später Verkaufsleiter bei den Minote-
ries de Plainpalais SA in Genève. Im Juni 
2006 Ernennung zum Direktor der Ge-
schäftseinheit Mino-Farine für die lateini-
sche Schweiz. Als er in Treyvaux wohnte, 
war er als Gemeinderat tätig. Ausserdem 
ist er Sekretär/Kassierer der SMSR (Soci-

été des Meuniers de la Suisse Romande) und 
Vize-Präsident der Freiburger Sektion von 
F.A.I.R. (Fédération des Agents Indépendants 
et Représentants).

 ANDRÉ BETSCHART
Membre de la Direction*
Leiter Beschaffungsprozess  
bis zum 31.03.2018  
Schweizer Bürger, 1952
Diplom als Müllereitechniker
Diplom als Qualitätstechniker III
Eidg. Diplom Einkäufer

1976 wird er im Auftrag der Firma Bühler  
AG als Müllereitechniker nach Malmö, 
Schweden, und 1981 nach Minneapolis, 
USA, entsandt. 1983 kehrt er für die Bühler 
AG zurück nach Malmö, wo er als Müllerei- 
und Verkaufstechniker für den Geschäfts-
bereich Müllerei in Skandinavien tätig ist. 
1989 wird er Betriebsleiter bei der Mou-
lins de Granges SA und seit 1993 ist er für 
die Umsetzung der Qualitätssicherung der 
gesamten Minoteries de Plainpalais SA ver-
antwortlich. Zu diesem Zeitpunkt ist er in 
seiner Funktion als Leiter Beschaffung und 
integriertes Managementsystem ausser-
dem Mitglied der Geschäftsleitung. Nach 
der Übernahme verschiedener Betriebe 
koordiniert er ab 2002 den Einkauf/Be-
schaffung der verschiedenen Produktions-
standorte. Am 01.04.2018 ist er in den Ru-
hestand getreten.

4.3
ANZAHL DER 
ZULÄSSIGEN TÄTIGKEITEN
Auszug von Artikel 26, Absatz b den Statuten:
«Den Mitgliedern der Geschäftsleitung ist es 
nicht erlaubt zusätzliche Mandate in börsen-
kotierten Gesellschaften und mehr als 7 zu-
sätzliche Mandate in nicht börsenkotierten 
Gesellschaften von besonderer Bedeutung 
auszuüben.»

Unter folgendem Link können Sie den Aus-
zug konsultieren: 
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

4.4
MANAGEMENTVERTRÄGE
Die GMSA hat während des Geschäftsjahres 
keine Managementverant wortung an Dritte 
übertragen.

*gemäss Handelsregister (Moudon)
**gemäss Handelsregister (Brig-Glis)
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Im Rahmen einer internen Schulung von Ende November in Basel, haben die 
Mitglieder des Kaders wie auch der Geschäftsleitung der Groupe Minoteries SA 
(siehe Foto) den Mitte 2018 in Betrieb genommenen «Silo 777» der fenaco Ge-
nossenschaft, welche in der schweizerischen Agrarwirtschaft eine zentrale Rolle 
einnimmt, besichtigt. Dieser hochmoderne 40’000 t Silo im Auhafen von Mut-
tenz, der am Standort eines ehemaligen Sandsilos hervorgegangen ist, wurde 
als Logistik-und Umschlagsplattform, aber auch als Sammelstelle für die Region 
konzipiert und ist an alle die im Getreidesektor relevanten Verkehrsträger (Schie-
ne, Strasse, Rheinschifffahrt) angebunden. 
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Von links nach rechts:
BLAISE SIMON
MARC MÜLLER
JEAN-MICHEL BLASER
ROLAND DÜRRING
JOSÉ DORTHE
JÜRG HÄFELI
JACQUES YERLY
VALÉRIE VINCENT (Stabs-Funktion)
MARCEL WÄCHTER
MURIELLE JATON (Stabs-Funktion)

Abwesend:
BERNHARD AUGSBURGER
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5.0 
Vergütungen, 
Beteiligungen und 
Darlehen
5.1
INHALT UND FESTSETZUNGS-
VERFAHREN DER ENTSCHÄ-
DIGUNGEN UND DER BETEILI-
GUNGSPROGRAMME
Dieser Punkt ist ausschliesslich im Vergü-
tungsbericht behandelt (Seiten 102-104). 
Unter folgendem Link können Sie den Be-
richt konsultieren:
www.minoteries.ch/fileadmin/2019/rg/ 
04/24/de/verguetungsbericht_2018.pdf

5.2.1
Erfolgsabhängige Vergütungen
Artikel 34 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren:
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

5.2.2
Darlehen, Kredite und Vorsorgeleistun-
gen an Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung
Es sind keine Darlehen, Kredite oder Vor-
sorgeleistungen an nicht exekutive Mit-
glieder des Verwaltungsrates oder der Ge-
schäftsleitung gewährt worden.

5.2.3
Abstimmung der Generalverammlung 
über die Vergütungen
Artikel 11 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren:
www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

6.0 
Beteiligungsrechte 
der Aktionäre
6.1
STIMMRECHTSBESCHRÄNKUNG 
UND -VERTRETUNG

6.1.1, 6.1.3 und 6.1.4 
Einschränkung der Stimmrechte und 
Stimmrechtsvertretung
Siehe Punkt 2.6 der Corporate Governance.

6.1.5
Statutarische Regeln zur Teilnahme an 
der Generalversammlung
Keine Abweichung von Art. 689 Abs. 2 OR.

Artikel 19 Abs. 1 der Statuten. Unter folgen-
dem link können Sie den Anzug konsultieren:

www.minoteries.ch/fileadmin/documents/
pdf/Notre_Groupe/StatutsGMSA.pdf

6.1.6
Weisungen an den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter und elektronische 
Abstimmung
Es gibt keine Bestimmungen in den Statu-
ten betreffend der Erteilung von Anweisun-
gen an den unabhängigen Stimmrechts-
vertreter und was die Abstimmung auf 
elektronischem Wege anbetrifft.

6.2 
STATUTARISCHE QUORUMS
Identisch mit Artikeln 703 und 704 OR. 
Keine statutarische bedingte Abweichung.

6.3
EINLADUNG ZUR 
GENERALVERSAMMLUNG 
Die Einladung zur Generalversammlung 
erfolgt entsprechend den Statuten mindes-
tens zwanzig Tage vor dem Termin durch 
Veröffentlichung im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt. Zudem ist sämtlichen im 
Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen 
Aktionären und Nutzniessern mindestens 
zwanzig Tage vor dem Termin ein einfaches 
Einladungsschreiben zuzustellen. Ein oder 
mehrere Aktionäre, die zusammen mindes-
tens zehn Prozent des Aktienkapitals ver-
treten, können ebenfalls die Einberufung 
der Generalversammlung verlangen. In 
diesem Fall ist eine Anfrage per Einschrei-
ben unter Angabe des Grundes der Einbe-
rufung und aller entsprechenden Traktan-
den erforderlich. Der Verwaltungsrat hat 
daraufhin innerhalb von 30  Tagen ab Ein-
gang der Anfrage die Generalversammlung 
einzuberufen.

6.4
TRAKTANDIERUNG
In der Einladung werden die Traktanden 
und die Anträge des Verwaltungsrates oder 
der Aktionäre bekannt gegeben, welche 
die Einberufung der Generalversammlung 
oder die Behandlung eines Traktandums 
gemäss Art. 15 Abs. 2 und 3 der Statuten 
beantragt haben. Aktionäre, die gemein-
sam mindestens zehn Prozent des Aktien-
kapitals vertreten oder deren Aktien ge-
meinsam einen Nennwert von einer Million 
Franken besitzen, können die Traktandie-
rung eines Verhandlungsgegenstandes für 
die ordentliche Generalversammlung ver-
langen. Zu diesem Zweck muss dem Ver-
waltungsrat unter Angabe der zu traktan-
dierenden Punkte per Einschreiben eine 
Anfrage für Ende März des Jahres, in dem 
die Generalversammlung stattfindet, zuge-
stellt werden.

6.5
EINTRAGUNGEN IM AKTIENBUCH
Es werden nur die Eintragungen im Aktien-
buch berücksichtigt, die bis zu 14 Tagen vor 
der Generalversammlung vorgenommen 
wurden. Nach Ablauf dieser Frist können 
Ausnahmen auf schriftlichen Antrag an das 
Aktienbuch der GMSA genehmigt werden. 
Dieser Antrag wird dann dem Verwaltungs-
rat zur Entscheidung vorgelegt.

7.0 
Übernahmen und 
Schutzmechanismen
7.1
PFLICHT ZUR ABGABE EINES 
ÜBERNAHMEANGEBOTS
Artikel 32 BEHG (Bundesgesetz vom 24. 
März 1995 über die Börsen und den Effek-
tenhandel) schreibt vor, dass ein Aktionär 
ein Übernahmeangebot abgeben muss, so-
bald dieser durch Aktienerwerb mehr als  
33 1/3% der Stimmrechte hält.

In den Statuten ist weder eine Erhöhung 
dieses Schwellenwertes («Opting-up») 
noch eine Aufhebung der Angebotspflicht 
(«Opting-out») vorgesehen.

7.2
ÜBERNAHMEKLAUSELN
Die Unternehmensleitung hat keine speziel-
len Verträge abgeschlossen, um sich gegen 
eine feindliche Übernahme zu schützen. 

8.0 
Revisionsstelle
8.1
DAUER DES MANDATS UND AMTS-
DAUER DES LEITENDEN REVISORS
Die Revisionsstelle wird an der General-
versammlung für ein Jahr gewählt und der 
leitende Revisor ist für maximal sieben 
Jahre für das laufende Revisionsmandat 
verantwortlich. 

8.1.1
Beginn des laufenden Revisionsmandats
PricewaterhouseCoopers  SA ist seit 1996 
die verantwortliche Revisionsstelle der 
GMSA. Die Eintragung der Revisionsstelle 
des Konzerns ins Handelsregister fand am 
10. Oktober 1995 (SHAB 214, Seite 5588) 
statt. PricewaterhouseCoopers  SA ist auch 
die zuständige Revisionsstelle der wichtigs-
ten Konzerngesellschaften der Gruppe.
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8.1.2
Amtsantritt des für das laufende  
Revisionsmandat verantwortlichen 
Revisors
Seit 2017 ist Herr Philippe Tzaud für das 
laufende Revisionsmandat verantwortlich. 

8.2
REVISIONSHONORARE
Die Revisionshonorare zugunsten von Pri-
cewaterhouseCoopers  SA betragen im Ge-
schäftsjahr 2018 insgesamt CHF  175’000 
exklusiv MwSt.

8.3
ZUSÄTZLICHE HONORARE
Es gibt keine zusätzlichen Honorare zu-
gunsten von PricewaterhouseCoopers  SA 
für das Geschäftsjahr 2018.

8.4
INSTRUMENTE ZUR 
INFORMATION ÜBER DIE 
EXTERNE REVISIONSSTELLE
Die Beurteilung der externen Buchprüfer 
obliegt dem Verwaltungsrat. Anlässlich 
der zweiten Sitzung im Jahr wird der Ver-
waltungsrat unter Teilnahme der exter-
nen Buchprüfung über den Umfang der 
durchgeführten Tätigkeiten sowie über 
die ausgegebenen Prüfungsfeststellungen 
in Kenntnis gesetzt. Weiter enthält die Be-
richterstattung die Empfehlungen der Revi-
sionsstelle, die Beurteilung des Risikoma-
nagementsystems und die Beurteilung des 
SCI (internes Kontrollsystem).

Der Verwaltungsrat überprüft die Unab-
hängigkeit und die Leistung der Revisi-
onsstelle, damit er den Aktionären an der 
Generalversammlung im Hinblick auf die 
Erneuerung des Revisionsmandats Emp-
fehlungen unterbreiten kann.

9.0 
Informationspolitik 
9.1
FINANZBERICHTE
Zu den regelmässigen, für die Aktionäre 
bestimmten Publikationen gehören der im 
April veröffentlichte Geschäftsbericht per 
31. Dezember und der im September ver-
öffentlichte Zwischenbericht per 30. Juni. 
Beide werden auf Deutsch und Französisch 
publiziert und an alle Aktionäre und an ver-
schiedene Partner versandt. Sie sind jeweils 
Gegenstand einer Pressemitteilung. Diese 
Pressemitteilungen sind auf der Internet-
seite des Unternehmens (www.minoteries.
ch) unter der Rubrik «Aktuelles» einsehbar.

9.2
AD HOC PUBLIZITÄT
Die GMSA informiert so oft wie nötig mit 
Pressemitteilungen über besondere Ereig-
nisse, die einen bedeutsamen Einfluss auf 
das Firmengeschehen und den Geschäfts-
gang haben. In Übereinstimmung mit 
dem Kotierungsreglement der SIX Swiss 
Exchange können sich Interessierte auch 
auf der Website des Unternehmens ein-
schreiben (www.minoteries.ch/de/aktuel-
les/pressemitteilungen/anmeldung.html), 
um laufend per E-Mail die veröffentlich-
ten Informationen zu erhalten («Push & 
Pull»-System).

Für Anleger bestimmte Informationen wer-
den ebenfalls unter der vorgenannten Inter-
netadresse unter den Rubriken «Investor 
Relations» und «Aktionäre» bereitgestellt. 
Weitere Angaben wie Schlüsselzahlen, 
Vision, Strategie, Leitbild und Corporate  
Governance des Unternehmens sind auf der 
Website der GMSA unter der Rubrik «Unse-
re Gruppe» aufgeführt.

9.3
ORDENTLICHE 
GENERALVERSAMMLUNG
Die Gruppe informiert ihre Aktionäre zu-
dem über Folgendes:
– Der Termin der Generalversammlung 

wird zu Beginn des laufenden Jahres 
auf der Website des Unternehmens 
bekannt gegeben.

– Die Traktanden und die Anträge des 
Verwaltungsrates oder der Aktionäre 
werden mindestens 20 Tage vor der 
Generalversammlung im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt veröffentlicht 
und jedem Aktionär zusammen  
mit dem Geschäftsbericht zugestellt.

9.4
INVESTOR RELATIONS
Herr Marc Müller
Tel.: +41 (0)58 944 81 00
E-Mail: marc.mueller@minoteries.ch

9.5
FINANZKALENDER

April 2019
Veröffentlichung des  
Geschäftsberichtes 2018
Pressemitteilung zu den  
Geschäftsergebnissen 2018

07. Juni 2019
Ordentliche 
Generalversammlung in Genève

14. Juni 2019
Dividendenausschüttung 
(wird der GV zur Zustimmung vorgelegt)

September 2019
Veröffentlichung des 
Zwischenberichtes per 30. Juni 2019
Pressemitteilung zu den 
Geschäftsergebnissen per 30. Juni 2019

9.6
HAUPTSITZ
Groupe Minoteries SA
Route des Moulins 31
Case postale 68
1523 Granges-près-Marnand 
(Gemeinde Valbroye)
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A.  
Einführung
Der Erfolg der GMSA basiert auf den fol-
genden Grundwerten:
– Mehrwert für unsere Kunden,  

Mitarbeiter und Lieferanten
– Innovation
– Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

bei der Suche nach gemeinsamen 
Lösungen

– Qualitätsprodukte und entsprechende 
Dienstleistungen

– Langfristige Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit

– Ökologisches und soziales Engagement

Einschliesslich der nachstehenden Schlüs-
sel-Werte im Humanbereich:
– Primat dem Kunden
– Kommunikation
– Teamgeist
– Das Engagement, die Motivation
– Vertrauen und gegenseitiger Respekt
– Faire, vergleichbare Arbeitsbedingun-

gen für sämtliche Mitarbeiter
– Die soziale Verantwortung

Die Vergütungspolitik der GMSA verfolgt das 
Ziel, die besten Mitarbeiter zu rekrutieren,  

diese zu motivieren und an die Unterneh-
mung zu binden. Das Prinzip dieses Ansat-
zes ist es, die Mitarbeiter auf der Grundla-
ge der Leistung des Einzelnen – aber auch 
nach Massgabe des Ergebnisses des Kon-
zerns – zu vergüten.

B. 
Governance und 
Kompetenzen
Der Verwaltungsrat trägt die Gesamtver-
antwortung für die Festlegung der inner-
halb der GMSA angewendeten Vergütungs-
grundsätze, die wie folgt lauten:
– Die Generalversammlung stimmt jähr-

lich über die direkten oder undirekten 
von den GMSA bezogenen Vergü-
tungen des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung ab.

– Nach Art. 12 der Statuten der GMSA 
stimmt die Generalversammlung se-
parat über die dem Verwaltungsrat und 
der Geschäftsleitung gewährten Ge-
samtbeträge ab. Die Abstimmung der 
Generalversammlung ist verbindlich.

Die Abstimmungsmodalitäten sind wie folgt:
– Die Generalversammlung entscheidet  

zukunftsorientiert für den laufenden  
Zeitraum bis zum Zeitpunkt der  
nächsten Generalversammlung über 
die maximalen festen Vergütungen 
des Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung, sowie über die variablen 
Vergütungen der Geschäftsleitung. Die 
Generalversammlung stimmt separat 
über die maximalen festen Vergü-
tungen und den Betrag der variablen 
Vergütungen ab. 

– Wenn der von der Generalversammlung 
für die Vergütung der Geschäftsleitung 
beschlossene Gesamtbetrag nicht  
ausreicht, um die Vergütung eines oder 
mehrerer neu ernannter Mitglieder der 
Geschäftsleitung nach der Abstimmung 
über die Vergütungen auszurichten, 
kann ein zusätzlicher Betrag in der 
Höhe von 30% des beschlossenen Ge-
samtbetrages durch den Verwaltungs-
rat für den Zeitraum bis zum Zeitpunkt 
der nächsten Generalversammlung 
aufgewendet werden.

– Die Generalversammlung hat die Befug-
nis, eine zusätzliche variable Vergütung 
für die Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung für das ab-
gelaufene Geschäftsjahr zu entscheiden. 

Vergütungsbericht  
2018

Der Verwaltungsrat basiert den Vergütungsbericht auf der Grundlage der  
Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesell-
schaftern (Art. 13ff VegüV), Art. 663bbis des OR, sowie den SIX Swiss Exchange 

Vorschriften und dem Swiss Code of Good Practice erlassen.
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C. 
Vergütungsausschuss
Der Vergütungsausschuss besteht aus dem 
Präsidenten und zwei weiteren Mitgliedern 
des Verwaltungsrates.

Gemäss den Artikeln 11 Ziff. 3 und 35 der 
Statuten wird jedes Mitglied einzeln unter 
den Mitgliedern des Verwaltungsrates von 
der Generalversammlung gewählt. Ihre 
Amtszeit dauert bis zur nächsten ordent-
lichen Generalversammlung. Eine Wieder-
wahl ist möglich.

Dem Vergütungsausschuss obliegen die fol-
genden Aufgaben und Kompetenzen:
– Der Vergütungsausschuss legt dem  

Verwaltungsrat zu dessen Genehmi-
gung die Grundsätze für die Vergütung 
der Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung vor.

– Der Vergütungsausschuss legt dem 
Verwaltungsrat den für die General-
versammlung bestimmten Vorschlag 
für die Vergütung der Mitglieder 
des Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung vor.

– Der Vergütungsausschuss legt dem 
Verwaltungsrat den vorliegenden Ver-
gütungsbericht zur Genehmigung vor.

Am 31.12.2018 setzte sich der Vergü-
tungsausschuss aus Pierre-Marcel Revaz,  
Michel Amaudruz und Emmanuel Sequin  
zusammen. 

D.  
Vergütung der 
Mitglieder des 
Verwaltungsrates
1.0
Zum bestehenden Vergütungssystem
Die Vergütungen des Verwaltungsrates wer-
den vom Vergütungsausschuss einmal jähr-
lich ermittelt. Sie bestehen aus einer festen 
Vergütung und den entstandenen Kosten 
aufgrund der Teilnahme an den Sitzungen.

2.0 
DIE AN DIE MITGLIEDER DES 
VERWALTUNGSRATES GEWÄHRTEN 
VERGÜTUNGEN IM JAHRE 2018
(in tausend Schweizer Franken)

3.0 
BETEILIGUNGEN VON NICHT 
EXEKUTIVEN MITGLIEDERN 
DES VERWALTUNGSRATES UND 
IHR NAHESTEHENDE PERSONEN 
AM 31.12.2018 

* bis 14.06.2018
** ab 14.06.2018

Mitglieder Aktien
2018  
in % Aktien

2017  
in %

Amaudruz Michel  
und Familie, Präsident*

31’237 9.47 31’213 9.46

Bersier Rémy 5’228 1.58 5’228 1.58

Grichting Pierre-Alain 1 0.00 – –

Revaz Pierre-Marcel, 73 0.02 73 0.02

Séquin Emmanuel
und Familie

8’030 2.43 8’030 2.43

Sunier François 250 0.08 250 0.08

Veillon Pierre-François 20 0.01 20 0.01

Total 44’839 13.59 44’814 13.58

Andere Leistungen an nahestehende Personen 2018 2017

Bezahlte Honorare an die Kanzlei Python & Richard, 
Genève

– 35

4.0 
DARLEHEN Es bestehen keine Darlehen, die an nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates 

gewährt worden sind.

Mitglieder Netto Kosten 2018 2017

Revaz Pierre-Marcel, 38 11 49 43

Amaudruz Guiramand 
Vize-Präsidentin

23 7 30 27

Amaudruz Michel 45 10 55 63

Bersier Rémy 20 5 25 25

Grichting Pierre-Alain 10 3 13 –

Séquin Emmanuel 20 6 26 26

Sunier François 20 6 26 25

Veillon Pierre-François 20 7 27 27

Total 196 55 251 236

Präsident

Zusätzlich zu den vorgenannten Beträgen bezahlte das Unternehmen  
Sozialversicherungsbeiträge (AHV/IV/EO/ALV) in der Höhe von TCHF 14 (2017: TCHF 14)

Dominique,

Präsident**
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Vergütung der Mitglieder der 
Geschäftsleitung
(in tausend Schweizer Franken)

6.0
DIE HÖCHSTE VON EINEM MIT-
GLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG 
BEZOGENE GESAMTVERGÜTUNG

Mitglieder Brutto
Bonus 
brutto Kosten

Bonus
% 2018 2017

Total 1’728 582 46 24.70 2’356 2’476

Mitglied Brutto
Bonus 
brutto Kosten

Bonus
% 2018 2017

Marc Müller, DG 397 223 13 35.23 633 736

7.0
BETEILIGUNGEN VON 
MITGLIEDERN DER  
GESCHÄFTSLEITUNG  
UND IHR NAHESTEHENDE  
PERSONEN

* Pensionierung per 31.03.2018
** Mitglied der Geschäftsleitung 
 ab 01.04.2018

8.0 
DARLEHEN Es bestehen keine Darlehen, die an Mitglieder der Geschäftsleitung gewährt worden sind.

E. 
Vergütungsgrundsätze 
für die Mitglieder  
der Geschäftsleitung
1.0
GRUNDSÄTZE
Die Vergütung der Geschäftsleitung wird 
jährlich durch den Vergütungsausschuss 
festgesetzt. Obwohl der Vorsitzende der 
Geschäftsleitung (DG) und der Finanzdi-
rektor an den Sitzungen des Verwaltungsra-
tes – zumindest grundsätzlich – teilnehmen, 
sind diese bei der Abstimmung über ihre 
eigene Vergütung abwesend.

Variable Vergütung
Die Vergütung der Geschäftsleitung besteht 
aus dem Grundgehalt und einer variablen 
Vergütung in bar. Im Prinzip kann die va-
riable Vergütung zwischen 0 und 60% des 
Grundgehalts variieren. Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr beträgt der Anteil der variab-
len Vergütung am Grundgehalt 56.17%.

Der Umfang der variablen Vergütung für 
die Geschäftsleitung wird im Februar vom 
Vergütungsausschuss festgesetzt. Sie be-
ruht auf der Gesamtleistung unter Berück-
sichtigung des Betriebsgewinns vor Ab-
schreibungen und Wertverminderungen 
(EBITDA), des Betriebsgewinns (EBIT) und 
des Nettogewinns des Konzerns. Andere 

Kriterien wie das wirtschaftliche Umfeld, 
die Rahmenbedingungen der Branche, der 
Marktanteil und die Stellung der GMSA  
im Kontext der schweizerischen Müllerei, 
werden durch den Vergütungsausschuss 
analysiert, welcher eine zusätzliche variab-
le Vergütung zuweisen kann.
Sofern die GMSA keinen positiven Betriebs-
gewinn (EBIT) erzielen sollte, fällt – zumin-
dest grundsätzlich – keine variable Vergü-
tung an. Der Vergütungsausschuss behält 
sich jedoch das Recht vor, eine zusätzliche 
variable Vergütung zuzuweisen.

Weitere Vergütungen/Leistungen
Der Vorsitzende der Geschäftsleitung (DG) 
erhält für seine Verwaltungsratsmandate in 
den verschiedenen Tochtergesellschaften 
der GMSA eine feste Vergütung und eine 
Kostenentschädigung von TCHF 13 pro Jahr.

Die GMSA stellt den Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung ein Fahrzeug zu Verfügung. 
Die Finanzierung, Versicherung, wie auch 
der Unterhalt, geht zu Lasten der Firma.
Die GMSA gewährt keine Darlehen und hat 
kein Beteiligungsprogramm. 

2.0 
VERGÜTUNGSBESTANDTEILE 
DER MITGLIEDER DER 
GESCHÄFTSLEITUNG
Die Gesamtvergütung besteht aus den drei 
folgenden Komponenten:

a. Jahresgrundgehalt
b. Variable Vergütung (ein Teil gebunden 

an das Konzernergebnis und/oder ein 
Teil als variable Vergütung)

c. Jubiläumsboni alle 5 Jahre

3.0
ARBEITSVERTRÄGE UND VERGÜ-
TUNG BEI ENTLASSUNGEN
Die Mitglieder der Geschäftsleitung (Aus-
nahme Generaldirektor) unterliegen einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten.

Während dieser Zeit haben sie weiterhin An-
spruch auf das Jahresgrundgehalt und die va-
riable Vergütung vorausgesetzt dass das Mit-
glied der Geschäftsleitung bis 31. Dezember 
unter Vertrag ist. Es gibt keine Bestimmung, 
welche eine Vergütung bei Entlassung oder im 
Falle einer Übernahme durch eine andere Ge-
sellschaft vorsieht («Goldener Fallschirm»).

4.0
BENCHMARKING
Entsprechend dem Umfeld des Tätig-
keitsbereiches.

5.0
DIE AN DIE MITGLIEDER DER  
GESCHÄFTSLEITUNG IM JAHRE 
2018 GEWÄHRTEN VERGÜTUNGEN
Die Gesamtbezüge welche im Jahr 2018 an 
die Mitglieder der Geschäftsleitung ausge-
richtet wurden betrugen KCHF 2’356.

Mitglieder Aktien
2018 
in % Aktien

2017 
in %

Betschart André* und Familie 60 0.02 60 0.02

Blaser Jean-Michel 2 0.00 2 0.00

Dorthe José** 10 0.00 – –

Häfeli Jürg und Familie 172 0.05 172 0.05

Müller Marc und Familie 62 0.02 262 0.08

Yerly Jacques 40 0.01 40 0.01

Total 346 0.10 536 0.16

Zusätzlich zu den vorgenannten Beträgen bezahlte das Unternehmen  
Sozialversicherungsbeiträge (AHV/IV/EO/ALV) in der Höhe von TCHF 634 (2017: TCHF 637)

Zusätzlich zu den vorgenannten Beträgen bezahlte das Unternehmen  
Sozialversicherungsbeiträge (AHV/IV/EO/ALV) in der Höhe von TCHF 170 (2017: TCHF 177)
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Wir haben den Vergütungsbericht der 
Groupe Minoteries SA für das am 31. De-
zember 2018 abgeschlossene Geschäfts-
jahr geprüft. Die Prüfung beschränkte sich 
dabei auf die in den Abschnitten D und E 
auf den Seiten 103 bis 104 des Vergütungs-
berichts enthaltenen Angaben nach Art. 14 
bis 16 der Verordnung gegen übermässige 
Vergütungen bei börsenkotierten Aktienge-
sellschaften (VegüV).

Verantwortung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung 
und sachgerechte Gesamtdarstellung des 
Vergütungsberichts in Übereinstimmung 
mit dem Gesetz und der Verordnung ge-
gen übermässige Vergütungen bei börsen-
kotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 
verantwortlich. Zudem obliegt ihm die 
Verantwortung für die Ausgestaltung der 
Vergütungsgrundsätze und die Festlegung 
der einzelnen Vergütungen.

Verantwortung des Prüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
unserer Prüfung ein Urteil zum beigefügten 
Vergütungsbericht abzugeben. Wir haben 
unsere Prüfung in Übereinstimmung mit 
den Schweizer Prüfungsstandards durch- 
geführt. Nach diesen Standards haben wir 
die beruflichen Verhaltensanforderungen 
einzuhalten und die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass hinreichende  
Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Ver-
gütungsbericht dem Gesetz und den Art. 14 
bis 16 der VegüV entspricht.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung 
von Prüfungshandlungen, um Prüfungs-
nachweise für die im Vergütungsbericht 
enthaltenen Angaben zu den Vergütungen, 
Darlehen und Krediten gemäss Art. 14 bis 
16 VegüV zu erlangen. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäs-
sen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst die  

Beurteilung der Risiken wesentlicher –  
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Vergütungsbericht 
ein. Diese Prüfung umfasst auch die Be-
urteilung der Angemessenheit der ange-
wandten Bewertungsmethoden von Vergü-
tungselementen sowie die Beurteilung der 
Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht der 
Vergütungsbericht der Groupe Minoteries 
SA für das am 31. Dezember 2018 abge-
schlossene Geschäftsjahr dem Gesetz und 
den Art. 14 bis 16 der VegüV.

Bericht zum 
Vergütungsbericht

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung 
der Groupe Minoteries SA, Valbroye (VD)

Lausanne, 18. März 2019
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Tzaud
Revisionsexperte, Leitender Revisor

Gérard Ambrosio
Revisionsexperte




